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4    René Paul Amry

Einleitung

Der Hintergrund des vorliegenden Heftes des Journals für Entwicklungs-
politik ist ein zweifacher. Einerseits erwächst es einer akademischen Zusam-
menarbeit der beiden Schwerpunktredakteure im Rahmen eines großangeleg-
ten EU-fi nanzierten und vom Ludwig Boltzmann-Institut für zeitgenössische 
Lateinamerikaforschung koordinierten dreijährigen Forschungsprojektes, des-
sen ursprünglich mit einem Fragezeichen versehene Arbeitshypothese lautet: 
„Multikulturelle Autonomien – eine notwendige Voraussetzung für nachhal-
tige Entwicklung“. Mit insgesamt sechs lateinamerikanischen Partnerinstitu-
tionen (Universidad Autónoma – UAM-Mexiko, Universidad Nacional Au-
tónoma de Nicaragua – UNAN-Managua, Koskun Kalu-Panama, Instituto 
Socioambiental – ISA-Brasilien, Fundación Pueblo Indio – FPI-Ecuador und 
Centro Integral de Desarrollo Económico y Social – CIDES-Bolivien) und vier 
weiteren spezialisierten Forschungsinstitutionen in Europa (Institut für Recht 
und Religion der Universität Wien, Ethnologisches Seminar der Universität 
Zürich, Centre Tricontinental – CETRI-Louvain la Neuve und Ethnologisches 
Institut der Freien Universität Berlin) ist es ein besonders komplexes sozialwis-
senschaftliches Unterfangen der internationalen Lateinamerikaforschung.

Das vorrangige Ziel des unter dem Acronym LATAUTONOMY geführ-
ten Projekts ist es, durch eine vergleichende interdisziplinäre Analyse von un-
terschiedlichen Autonomieprozessen in sechs lateinamerikanischen Staaten ein 
Strukturmodell zu entwickeln, anhand dessen für weltweit existierende, eth-
nisch und/oder kulturell bestimmte regionale Konfl ikte nachhaltige politische 
Lösungsvorschläge erarbeitet werden können. Zu diesem Zweck wurde in drei 
aufeinanderfolgenden Forschungsetappen in 12 lateinamerikanischen Autono-
mieregionen entlang der drei Hauptachsen 

Recht/Politik - Wirtschaft - Kultur/Interkulturalität

eine Bestandsaufnahme durchgeführt, deren Elemente in einer mitein-
ander vergleichbaren Weise auf einer systematisierten Datenbank gespeichert 
wurden (siehe http://www.latautonomy.org). Dieser Schritt wurde durch Aus-
wertung von über 300 Fragen durch spezialisierte Forscherteams erreicht, die 
vielfach selbst aus den untersuchten, zumeist indigenen Regionen stammen. 
Dabei wurde die teilnehmende Beobachtung der ForscherInnen durch Aufar-
beitung einschlägiger Fachliteratur zu diesen Regionen ergänzt.  
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Das Recht auf kulturelle Identität als Schranke für das Strafrecht in Lateinamerika        5

In einer zweiten Phase wurde mittels eines geschlossenen und eines offe-
nen Fragebogens sowie verschiedener Analysen von Focus-Gruppen die sub-
jektive Bewertung der Autonomieprozesse sowohl durch die indianische als 
auch durch die nichtindianische Bevölkerung in den betroffenen Regionen he-
rausgearbeitet. Diese mit Methoden der qualitativen und teilweise auch quan-
titativen Sozialwissenschaften erarbeitete Innenansicht der Autonomieprozesse 
wurde durch länderspezifi sche politologische Studien ergänzt, welche die poli-
tischen und ökonomischen Akteure des nationalen Umfeldes (Staatsregierun-
gen, politische Parteien, transnationale Unternehmungen, Entwicklungszu-
sammenarbeit etc.) unter die Lupe nahmen. 

In einer dritten Phase wird zur Zeit auf der Grundlage des erarbeiteten 
Materials den länderübergreifenden Arbeitshypothesen nachgegangen, die sich 
aus dem Vergleich der verschiedenen Autonomieregionen ergeben. Aus der kri-
tischen Auseinandersetzung mit den regionalen Stärken und Schwächen (unter 
dem Gesichtspunkt einer ganzheitlich verstandenen Nachhaltigkeit) soll noch 
dieses Jahr ein Strukturmodell entstehen, das auch mit nicht-lateinamerika-
nischen, mehr oder minder konfl iktiven Autonomieprozessen korreliert wer-
den kann. Zu diesem Zweck erarbeiten im Augenblick Experten verschiedener 
wissenschaftlicher Disziplinen drei Studien, welche die Autonomieprozesse in 
drei verschiedenen Kulturkreisen zusammenfassend darstellen sollen: Katalo-
nien, Kaukasus (insbesondere Tschetschenien und Dagestan) und das Kurden-
gebiet im Irak.

Es lässt sich schon jetzt abschätzen, dass die Resultate dieses sowohl thema-
tisch als auch regional sehr weit gespannten Forschungsprozesses einen man-
nigfaltigen Niederschlag fi nden werden. Beim 2. Kontinentalen Treffen der 
Indigenen Völker Lateinamerikas vom 20. bis 24. Juli 2004 in Quito, Ecu-
ador, ist der Forderung nach Autonomie ein zentraler Stellenwert zugekom-
men. Denn für die indigenen Völker Lateinamerikas ist die auf wechselseitigem 
Respekt beruhende, multikulturelle Autonomie nicht nur eine unverzichtbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung; angesichts der immer stärker 
werdenden Bedrohung durch die politischen, ökonomischen und militärischen 
Machthaber der Globalisierung, der so genannten global players, ist Autonomie 
für die meisten indigenen Völker (und nicht nur für sie) auch zu einer exis-
tentiellen Grundsatzfrage geworden. Deshalb sind immer mehr Menschen be-
reit, für die verschiedenen Dimensionen dieser Autonomie, wie Lebensraum 
und natürliche Reichtümer, eigenständige kulturelle Entwicklung und politi-
sche und juristische Selbstbestimmung, einzutreten. Dabei stehen sie oftmals 
übermächtigen Interessen gegenüber, zumal es die mit der Fassade des Natio-
nalstaates verkleideten Akteure transnationaler Wirtschaftsinteressen sind, die 
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6    René Paul Amry

sich gegen die Ausweitung der individuellen und kollektiven Menschenrechte 
indigener Völker wehren. 

Da die Erfolge einer auf Lösung interethnischer Konfl ikte abstellenden Po-
litik letztlich von breiter öffentlicher Akzeptanz abhängig sind, soll durch eine 
derzeit im Rahmen des Projektes produzierten Fernseh-Dokumentation ein 
Beitrag zum besseren Verständnis von multikulturellen autonomen politischen 
Strukturen geschaffen werden. Selbstverständlich wird das Projekt aber auch 
einen breiten akademischen Niederschlag fi nden. Die eigentlichen Projekter-
gebnisse sollen demnächst in einem zweibändigen Werk in Buchform der Öf-
fentlichkeit vorgelegt werden, in zwei Ländern Lateinamerikas (Ecuador und 
Mexiko) sind bereits monographische Studien über die Forschungsergebnisse 
zu den jeweiligen nationalen Autonomieprozessen erschienen.   

Vor dem Hintergrund der gemeinsamen Projekterfahrungen sahen es die 
beiden Schwerpunktredakteure dieses Heftes schließlich auch als interessante 
Herausforderung an, eine gemeinsame Ringvorlesung an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Wien zum Thema „Multikulturelle Au-
tonomien“ zu gestalten1. 

In dieser Lehrveranstaltung, in der auch die verschiedenen methodischen 
Perspektiven mehrerer FachkollegInnen eingebracht werden, sollen die juris-
tischen, politologischen und ökonomischen Perspektiven der Autonomiede-
batte in Lateinamerika beleuchtet werden. Die Ringvorlesung ist zwar keine 
systematische Präsentation von Projektergebnissen, behandelt aber vor dem 
Hintergrund des Projektes bestimmte kritische Eckpunkte der Autonomiede-
batte, die konkret auch aus didaktischen Gesichtspunkten ausgewählt und zu-
sammengestellt wurden. 

Im vorliegenden Band werden einige ausgewählte Beiträge dieser Ring-
vorlesung herausgebracht. Alle Beiträge haben gemeinsam, dass Fragen nach-
gegangen wird, die mit der zunehmenden Artikulation oder Anerkennung von 
Forderungen nach Autonomie und ethnisch legitimierter Selbstbestimmung zu 
tun haben. Nachdem im ersten Beitrag von L. Gabriel ein Überblick geboten 
wird, wie sich im lateinamerikanischen Raum politische Autonomiedebatten 
zunehmend als Gegengewicht zur aktuellen neoliberalen Globalisierung aus-
gebildet haben, geht R. Kuppe in seinem Beitrag auf die Herausforderung ein, 
die die Konstruktion multikultureller Autonomiestrukturen für die Begrün-
dung des modernen, sogenannten nachaufgeklärten Staates mit sich bringt. 
G. López y Rivas zeigt, wie der Kampf um indigene Autonomie in Mexiko in 
Verbindung steht mit der noch viel grundsätzlicheren Infragestellung der Rolle 
des mexikanischen Staates als repressives Werkzeug zur Durchsetzung libera-
listischer Strukturpolitik. N. Schabus knüpft hier an, indem sie thematisiert, 
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Das Recht auf kulturelle Identität als Schranke für das Strafrecht in Lateinamerika        7

wie im letzten Jahrzehnt internationales neoliberales Wirtschaftsrecht (sprich 
Freihandelsabkommen, Investitionsschutz, Vorgaben für Privatisierung usw.) 
normativ die Oberhand gewonnen hat gegenüber anderen Rechtsgebieten wie 
etwa Menschenrechtsschutz, Umweltrechten oder selbst nationalem Verfas-
sungsrecht. Die deklarativ anerkannten Autonomierechte indigener Völker 
werden dadurch vielfach unterlaufen und unwirksam. Trotz oder vielmehr we-
gen des hartnäckigen Widerstandes der herkömmlichen funktionellen Eliten 
gegen die Anerkennung von Autonomie musste diese vielerorts rein faktisch 
von unten erkämpft werden. Ein plakatives Beispiel für eine derartige Erfah-
rung beschreibt R. Lessmann in seiner Studie. Dieser Beitrag macht gleichzeitig 
klar, wie sehr vereinfachende Erwartungen in Bezug auf Autonomiephänome-
ne nicht zutreffen, sind doch die Träger der politischen De-facto-Autonomie 
der Cocaleros der bolivianischen Chapare-Region keine eingesessene „indige-
ne“ Bevölkerung, sondern Zuwanderer aus anderen Landesteilen; anderseits 
können deren politische Eigenstrukturen als „traditionell“ bezeichnet werden, 
da sie vielfach auf Elementen der sogenannten „andinen Konsensdemokratie“ 
beruhen. 

Schließlich beschäftigt sich R. Amry mit den Auswirkungen der Autono-
miedebatte auf die Strafrechtspfl ege, auf einen Bereich also, der gewisserma-
ßen als eine der zentralsten Funktionen des modernen Nationalstaates gilt. 
Nichtsdestoweniger hat die Debatte um ethnische Rechte zur Einsicht geführt, 
dass das Strafrecht gegenüber dem kulturellen Hintergrund des Strafverfolgten 
nicht indifferent sein sollte, was zu einer Reihe von strafrechtsdogmatischen 
Entwicklungen geführt hat, die letztlich auf die Sicherung kultureller Eigen-
ständigkeit (gegenüber dem Nationalstaat) hinauslaufen könnten.   

Die Schwerpunktredakteure meinen, dass die Beiträge wichtige Impul-
se für allgemeinere entwicklungstheoretische Fragen abgeben können, berührt 
doch die Autonomiedebatte, die lange Zeit aus dem entwicklungspolitischen 
Diskurs aller gesellschaftspolitischen Richtungen ausgeblendet blieb, alle Be-
reiche globaler Entwicklung. Ein gerechter Ausgleich zwischen den Anliegen 
der Träger verschiedener Kulturen sichert nicht nur das nachhaltig friedliche 
Zusammenleben der ethnischen Gruppen, sondern ist auch eine Vorausset-
zung für mehr Einzelgerechtigkeit, denn niemand lebt frei, wenn die ethnische 
Gruppe, der er sich zugehörig fühlt, diskriminiert oder gar unterdrückt wird.

Dr. Leo Gabriel, Koordinator LATAUTONOMY
Univ.-Prof. Dr. René Kuppe

1 Diese Lehrveranstaltung des Wintersemesters 2004/05 ist gleichzeitig eine 
Pfl ichtlehrveranstaltung im Rahmen des „Interdisziplinären Lehrgangs für höhere 
Lateinamerika-Studien“ des Österreichischen Lateinamerika-Instituts. 
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René Paul Amry
Das Recht auf kulturelle Identität als Schranke für das Strafrecht in 
Lateinamerika

1. Die Kriminalisierung indigener Kulturen

Die militärische Unterwerfung Lateinamerikas durch Spanien war 1534 
mit der Eroberung des Inka-Reichs weitgehend abgeschlossen. Der Kampf um 
die ideologische Kontrolle über die indigene Bevölkerung dauert hingegen bis 
heute an. Es stehen einander dabei zwei Rechtskulturen gegenüber, die zuein-
ander in teils antagonistischer, teils symbiotischer Beziehung stehen. Das Ver-
hältnis des Staates zur indigenen Bevölkerung ist sowohl durch sozioökonomi-
sche als auch durch kulturelle Diskriminierung geprägt. Insbesondere sind die 
indigenen Völker beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen benachteiligt. 
Die Justiz ist in indianischen Gebieten meist schwach vertreten. Die ungenü-
gende fi nanzielle, personelle und technische Ausstattung sowie die geographi-
sche Distanz erschweren für die indigenen Gemeinschaften einen effektiven 
Zugang zum staatlichen Recht. Probleme auf nationaler Ebene, wie die weit-
verbreitete Korruption, die Schwerfälligkeit und Ineffi zienz des Justizapparats 
und die prohibitiven Kosten der Behördenwege tragen dazu bei. 

Neben die sozioökonomischen Faktoren tritt der Rassismus. Die man-
gelnde Sensibilität für kulturelle Andersartigkeit prägt bis heute die Mentalität 
der meist aus der urbanen Mittelschicht stammenden Bürokratie. Strukturelle 
Probleme wie der Mangel an zweisprachigen Richtern und Anwälten oder ge-
schulten Gerichtsdolmetschern sind nach wie vor verbreitet. 

Die Diskriminierung indigener Kultur drückt sich auch in der Krimina-
lisierung von Handlungen aus, die innerhalb derselben erlaubt oder sogar ge-
fordert sind. Der traditionelle Konsum und Anbau von Coca ist in manchen 
Staaten des Andengebietes verboten (Peru und Ekuador), während er in an-
deren (Bolivien und Kolumbien) straffrei gestellt wurde. In Mexiko trägt die 
Unklarheit der Gesetzeslage zur Strafverfolgung der rituellen Verwendung von 
Peyote bei (vgl. etwa Valdez 1998). Zwar hatte Mexiko bei der Ratifi zierung 
der Konvention über psychotrope Substanzen einen Vorbehalt bezüglich der 
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Das Recht auf kulturelle Identität als Schranke für das Strafrecht in Lateinamerika        9

traditionellen Drogenverwendung angemeldet, erließ aber keine dementspre-
chende innerstaatliche Norm. Die Herstellung bestimmter alkoholischer Ge-
tränke wie Cuxa oder Boch ist in verschiedenen Ländern ein Delikt gegen das 
Finanzwesen. Im Amazonasbereich kommt es zur Verfolgung der Polygamie, 
während die im Andenhochland übliche Form des vorehelichen Zusammen-
lebens (servinacuy) oft zu drakonischen Gefängnisstrafen für den männlichen 
Partner führt (im Extremfall wird er wegen Vergewaltigung verurteilt, da der 
Beischlaf mit einer Minderjährigen bis 14 Jahren in Peru laut Strafgesetzbuch 
als solche anzusehen ist). 

Bedeutsam für die bäuerlich geprägten Kulturen ist die Kriminalisierung 
traditioneller Holz-, Jagd- und Fischereirechte, sowie traditionelle Eigentums-
titel. Das häufi ge Fehlen von schriftlichen Titeln und Grundbucheintragungen 
ermöglicht Räumungen und Strafverfolgung wegen angeblicher Usurpation. 
Auch die Verfolgung indigener Autoritäten trifft die indigenen Gemeinschaf-
ten hart. Die von ihnen eingesetzten Organe werden oft wegen Amtsanma-
ßung, Körperverletzung oder Freiheitsentziehung verfolgt (allein im Gericht 
von Bambamarca / Peru, lagen 1993 diesbezüglich über hundert Anzeigen vor, 
vgl. Yrigoyen/Zuñiga 1996: 92). 

Der Schutz des Lebens ist ein Bereich, in welchem dem Richter die Be-
achtung kultureller Einwände besonders schwer fallen muss. Morde an angeb-
lichen „Hexern“ sind jedoch immer noch weitverbreitet, entweder weil der 
Täter sich unmittelbar bedroht fühlte oder als Ergebnis eines Beschlusses der 
Gemeinschaft. Collier bringt in einer Studie über Zinacantán (Mexiko) He-
xermorde mit dem Eingreifen der staatlichen Gerichte in Verbindung, da diese 
weder die „Hexer“ bestrafen können noch die Verhängung reparativer Strafen 
durch die Gemeinschaft erlauben. Der Mangel an Alternativen führe schließ-
lich zu Verzweifl ungsakten seitens der vermeintlichen Opfer des „Hexers“ (Col-
lier 1995: 176-178). Kulturelle und ökonomische Gründe sind auch bei ande-
ren Morden feststellbar. Bei halbnomadischen Gruppen kommt es zur Tötung 
jener Neugeborener, die von der Gruppe nicht ernährt werden können. Auch 
im Kontext der traditionellen Rechtsprechung werden vereinzelt noch Todes-
urteile ausgesprochen. Oft stehen Morde im indigenen Kontext jedoch gerade 
mit der Zerstörung der traditionellen Kultur in Verbindung. Die Mission der 
Vereinigten Nationen in Guatemala sieht hauptsächlich den bewaffneten Kon-
fl ikt und die Zerstörung des indigenen Rechts als Auslöser für die zahlreichen 
Lynchfälle an. (MINUGUA 2002) Gut dokumentiert sind auch „Hexermor-
de“ im Kontext evangelikaler Sekten (vgl. Kalinsky 2000: 165-202).

Die lateinamerikanische Justiz ist für den Missbrauch durch herrschen-
de gesellschaftliche Gruppen anfällig. Die Strafverfolgung ist selektiv und die 
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10    René Paul Amry

Verhängung von Strafen oft exemplarisch. Jahrelange Untersuchungshaften 
entziehen Familien den dringend benötigten wirtschaftlichen Rückhalt. Dem-
entsprechend gering ist die von ihr ausgehende Legitimität. Indigene Gemein-
schaften vertrauen daher auf ihre eigenen Mechanismen. Dabei stützen sie sich 
auf Prinzipien wie Konsens, Billigkeit und Reparation. Indigene Verfahren sind 
zügig und kostenfrei. Die traditionelle Konfl iktlösung wird jedoch durch die 
zunehmende soziale, religiöse und kulturelle Heterogenität der Gemeinschaf-
ten erschwert. Es handelt sich aber auch um anpassungsfähige, lebendige Me-
chanismen, die in stetem Wandel begriffen sind und sich auch an neue Rah-
menbedingungen, etwa in städtischen Randsiedlungen, anzupassen vermögen 
(Castillo 2001). 

Die Beziehung zur Justiz gestaltet sich schwierig, da die traditionellen Me-
chanismen einerseits das ineffi ziente staatliche System entlasten und Täter an 
die staatliche Justiz ausliefern, andererseits aber das staatliche Rechtsprechungs-
monopol herausfordern. So sind beide Systeme teils antagonistisch, teils kom-
plementär (den Parteien steht es frei, ein Gericht aufzusuchen, beziehungsweise 
fungiert die staatliche Justiz als übergeordnete Instanz).

Der Staat hat auf die Herausforderung durch die indigene Kultur und sein 
Rechtssystem zu verschiedenen Zeiten, je nach den wirtschaftlichen und politi-
schen Bedürfnissen des Augenblicks, unterschiedlich reagiert. Die europäische 
Anthropologie und Straftheorie lieferten dazu immer wieder das notwendige 
ideologische und technische Instrumentarium.

2. Die spanische Herrschaft, 1492-1821

Die spanischen Eroberungen wurden von Privatunternehmern durchge-
führt, welche die Bevölkerungen des karibischen Raums durch exzessive Aus-
beutung rasch dezimierten. Im Interesse des Überlebens der Kolonien war die 
Krone gezwungen einzugreifen. Neu erworbenes Land galt als Eigentum der 
Krone. Wichtiger war jedoch nun die Kontrolle über die Arbeitskräfte.  Schon 
1495 verboten die katholischen Könige erstmals die Sklaverei. Die Leyes Nuevas 
von 1542 erklärten die Indigenen zu freien Untertanen. Sie wurden in Sied-
lungen (reducciones) konzentriert, denen die Krone zur Bestreitung des Unter-
halts Kommunalland zuordnete. Die Krone zedierte ihre Arbeitkraft an einzel-
ne Siedler und verpfl ichtete diese zur Evangelisierung der ihnen anvertrauten 
Indianer. Gleichzeitig entzog sie jedoch die Indigenen der direkten Kontrolle 
durch die Siedler. Weder diese noch andere Spanier durften sich in den india-
nischen Gemeinschaften niederlassen.
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Das Gerichtswesen wurde dem spanischen Modell nachgeformt. Für leich-
te Fälle waren indigene alcaldes zuständig. Höhere Streitwerte, Delikte und Be-
rufungen oblagen spanischen Beamten, den corregidores. Prozesse mit indige-
nen Streitparteien waren verfahrensrechtlich den Prinzipien der Zügigkeit und 
Billigkeit unterworfen. Indigene konnten statt eines Anwalts den protector de 
indios in Anspruch nehmen, der sie kostenlos zu vertreten hatte. Außerdem 
wurden sie als miserables betrachtet. Dadurch waren sie milder zu bestrafen. 
Sie blieben von manchen Tatbeständen, wie dem Raufhandel oder der Beleidi-
gung, ausgenommen. Die Gerichte hatten auch indigenes Gewohnheitsrecht 
anzuwenden, soweit dieses nicht der christlichen Ordnung und den Gesetzen 
widersprach. 

3. Die ersten Jahrzehnte der Unabhängigkeit, 1821-1850

Die französische Revolution schaffte das Ständerecht mit seinen Sonder- 
und Gewohnheitsrechten ab und rückte das Individuum und die Gesetze in 
den Vordergrund. Die spanische Verfassung von 1811 erklärte die Indigenen zu 
Staatsbürgern. Die Abgaben und die Zwangsarbeit, welche auf ihnen lasteten, 
wurden abgeschafft. Nur die Volksversammlung sollte nun Rechtssetzungs-
kompetenzen ausüben, womit das indigene Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle 
abgeschafft wurde. Die im Zuge der Unabhängigkeitskriege erlassenen lateina-
merikanischen Verfassungen behandelten die indigene Frage auf ähnliche Art. 
So schafft etwa die venezolanische Verfassung von 1811 die Sonderbestimmun-
gen für Indigene ab. 

Die liberale Theorie wich jedoch bald konservativeren Impulsen. Nach der 
Wiedereinführung der Abgaben wurde auch die Sonderstellung der Indigenen 
als miserables wieder eingeführt (vgl. etwa für Kolumbien Gesetz vom 18/11/
1821). Peru bestätigte 1824 die Geltung der spanischen Gesetze, während diese 
in Guatemala 1839 nach einer konservativen Machtübernahme teilweise wie-
der in Kraft traten. Jene Indigenen, die „integrierten“ Gemeinschaften ange-
hörten, unterlagen nun in einigen Aspekten einem Sonderstatus, waren jedoch 
ansonsten den allgemeinen Gesetzen und den Strafgerichten unterworfen. 

Die Beziehung des Staates zu nicht-integrierten Gemeinschaften unterlag 
hingegen der Exekutive. In Venezuela und Kolumbien versuchte der Staat, die 
Assimilierung durch Missionierung voranzutreiben. Im Bereich des Strafrechts 
waren Missionsfunktionäre für Delikte mit geringen Strafen zuständig. Nur bei 
schweren Delikten waren die Täter an ordentliche Gerichte auszuliefern. Die 
Funktionäre hatten ausschließlich nach dem Billigkeitsprinzip vorzugehen und 
unterlagen ansonsten keinen Regeln. In Nikaragua trat 1837 ein durch den 
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12    René Paul Amry

Strafgesetzentwurf von Louisiana (Livingston-Kodex) inspiriertes Gesetzbuch 
in Kraft. Es schloss „wilde“ indianische Stämme von seiner Anwendung aus, 
solange nicht wichtige Interessen des Staates von der Tat betroffen waren.

4. Die Zeit der Plantagenwirtschaft, 1850-1930

In der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts erfolgte eine relati-
ve Beruhigung des bis dahin permanenten Kriegszustands.. Die Stärkung der 
Zentralgewalt wurde auch durch den Boom der exportorientierten Plantagen-
wirtschaft getragen. Indigenes Kommunalland wurde enteignet und ging weit-
gehend im Großgrundbesitz auf. Den zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften 
deckte die Plantagenwirtschaft durch Schuldknechtschaft und Landstreiche-
rei-Gesetze ab.

In Bezug auf das Strafrecht zerfi elen die lateinamerikanischen Staaten in 
zwei Gruppen: Einerseits in jene, wo Indigene strafrechtlich als Staatsbürger 
behandelt wurden und andererseits in jene, in denen nicht-integrierte Indigene 
lebten und die für sie ein Sonderregime beibehielten. Der Hinweis auf den Sta-
tus der Indigenen als miserables verschwand aus den Normen. Um 1880 erließ 
Venezuela für drei Territorien fast gleichlautende Dekrete, welche die Wirkung 
verschiedener allgemeiner Gesetze abändern und die in Bezug auf Indigene die 
Milderung von Gefängnisstrafen vorsahen (vgl. etwa Dekret vom 23. August 
1882). In Guatemala wiederum wurden nach der liberalen Machtübernahme 
von 1871 Indigene als Staatsbürger behandelt.

Bezüglich der nicht-integrierten Indigenen waren die Missions-Statuten 
nun ausführlicher und stärker vereinheitlicht. In Kolumbien und Venezuela, in 
denen eine größere nicht integrierte Bevölkerung lebte, wurde die Verwaltung 
der Missionen jeweils 1890 und 1915 an katholische Orden übertragen. In Ve-
nezuela wurde die Strafrechtskompetenz der Missionare sogar so weit ausgelegt, 
dass für eine gerichtliche Kompetenz überhaupt kein Raum mehr vorhanden 
war. Die Missionare waren dabei ausschließlich an das „Billigkeitsprinzip“ ge-
bunden. In Kolumbien blieb die Kompetenz der Missionen auf geringfügige 
Vergehen beschränkt.

Das Strafrecht diente nun unverhohlen der Assimilierung und Arbeits-
kraftbeschaffung. 1887 trat in Kolumbien ein Gesetz in Kraft, nach dem 
Strafen herabgesetzt werden konnten, wenn sich der Täter in der Zwischen-
zeit taufen ließ (Dekret 153 von 1887: Art. 318-320). Guatemala führte die 
zwangsweise Aushebung von Dorfbewohnern als Arbeitskräfte für die Planta-
gen ein (Dekret 177 von 1877). Das System wurde später durch die Schuld-
knechtschaft ersetzt (Dekret 471 von 1893) welche ihrerseits verboten, und 
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durch Landstreichereigesetze ersetzt wurde (Dekret 1996 von 1934). Peru führt 
die Zwangsarbeit beim Straßenbau (Gesetz 4113 von 1920) und bald darauf 
ein Landstreichereigesetz ein (Gesetz 4891 von 1924). In Venezuela ersuchte 
bereits 1855 ein Gouverneur die übergeordnete Behörde darum, verdächtige, 
aber vom Gericht freigesprochene Indigene an Plantageneigentümer in unbe-
zahlter Arbeit zuteilen zu dürfen (Armellada 1977: 139-141). Die Behörde 
lehnte dies im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz ab, riet ihm jedoch, vom 
Tatbestand der Landstreicherei Gebrauch zu machen. Die 1880 erlassenen ve-
nezolanischen Dekrete sahen ausdrücklich vor, dass nicht-integrierte Indigene 
nicht als Landstreicher anzusehen waren. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beeinfl ussten neue Strömungen aus der 
Ethnologie und der neu entstehenden Kriminologie das Bild des Indigenen. 
Das kolumbianische Missionsgesetz von 1890 teilte nach evolutionistischem 
Schema Indigene in „Wilde“ und „bereits in Missionen reduzierte“ ein. Ein 
kolumbianischer Entwurf für das Strafgesetzbuch von 1916 schlug die Eintei-
lung Indigener in drei Gruppen vor: Die Situation nicht-reduzierter Indigenen 
unterliege der Exekutive; „Semizivilisierte“ sollten als Minderjährige behandelt 
werden, während die Zivilisierten anderen Staatsbürgern gleichgestellt wären. 

Neben dem Evolutionismus trat auch ein neuer, „wissenschaftlicher“ Dis-
kurs des Rassismus auf. 1889 forderte der mexikanische Historiker Riva Pala-
cio die „rassische Vereinheitlichung“ des mexikanischen Volkes (Urías 2000: 
29). Einwanderungsgesetze in Argentinien, Guatemala und anderen Staaten 
sollen die „Verbesserung der Rasse“ fördern. Vom Bauern wurde erwartet, er 
solle nun ein „Hybride“ sein, der „die Vorteile des modernen Proletariats [Ge-
schwindigkeit, Effi zienz, die nicht nur aus einer generischen Prädisposition zur 
Arbeit, sondern auch aus einer rationellen Einstellung zur Arbeit entspringt] 
und die des traditionellen lateinamerikanischen Landarbeiters [geringe Lohn-
forderungen, Sanftmut in der Hinnahme einer Disziplin, die aufgrund ihrer 
geringen Rationalisierung weiten Raum für Willkür bietet] verbindet“ (Halpe-
rin Donghi 1990: 227). Der Staat musste dafür auf Disziplinierungsmaßnah-
men zurückgreifen und erhoffte die langfristige Lösung des Problems durch 
eine biologische Europäisierung zu erreichen. Lateinamerikanische Ärzte und 
Juristen griffen die Thesen des kriminologischen Positivismus auf und versuch-
ten, Verbindungen zwischen physischen Merkmalen, Rasse und Kriminalität 
herzustellen. Vor allem in Mexiko entstanden ab der französischen Okkupati-
on zahlreiche kranometrische Studien, die belegen sollten, dass bei kriminel-
len Indigenen archaische, „atavistische“ Merkmale steinzeitlicher Indianer zum 
Vorschein kamen (Urías 2000). Die Triebgebundenheit des „Primitiven“ recht-
fertigte seine Sonderbehandlung außerhalb des Strafrechts. 
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Der kriminologische Positivismus wirkte auch auf die Rechtssetzung ein. 
1924 trat in Peru das erste Strafgesetzbuch in Kraft, das die besondere Situati-
on nicht nur der „Wilden“ sondern auch die der „semizivilisierten“ Indigenen 
normierte. Dieser Kodex sah nicht nur Strafen sondern auch Sicherungsmaß-
nahmen für schuldunfähige Rechtsbrecher und Erziehungsmaßnahmen für 
schuldfähige Täter vor (unter „Schuldfähigkeit“ wird heute die Fähigkeit ver-
standen, das Unrecht einer Tat einzusehen und dieser Einsicht gemäß zu han-
deln). Er teilte Indigene in „Wilde“ und „Semizivilisierte oder durch den Alko-
hol oder die Knechtschaft Verkommene“ ein. Beide waren schuldfähig und der 
Richter konnte alternativ zur Strafe die Einweisung in eine landwirtschaftliche 
Strafkolonie verhängen, die beim „Wilden“ mit seiner Assimilation endete. Die 
„Semizivilisierten“ waren insofern besser gestellt, als die Möglichkeit der Straf-
milderung bestand. Dies erklärte sich dadurch, dass das Strafgesetzbuch nicht 
nur, wie die klassischen Codizes, bei der Schuld ansetzte. Es orientierte sich 
auch an der Gefährlichkeit des Täters. Es ging ihm beim „Wilden“ nicht um 
Vergeltung, sondern um die Assimilation. Der peruanische Kodex war für die 
Gesetzgebung in Lateinamerika richtungsweisend, indem er durch das Abge-
hen vom reinen Schuldstrafrecht nicht-integrierte Indigene in das gerichtliche 
Strafrecht einband. Andererseits war dies das erste Strafgesetzbuch, das für „se-
mi-zivilisierte“ Indigene eine strafrechtliche Sonderstellung schuf.

5. Populismus und Diktatur, 1930-1980

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 führte zu einer langen Phase der Insta-
bilität. Nach einer kurzen Erholungsphase während des Zweiten Weltkrieges 
vermochten in den meisten lateinamerikanischen Staaten weder der agro-ex-
portierende Sektor, noch die Industrialisierung eine anhaltende wirtschaftliche 
Stabilisierung herbeizuführen. Das rasche Bevölkerungswachstum und die Ver-
hinderung von strukturellen Reformen in der Landwirtschaft trugen zu einem 
sozialen Druck bei, dem der Staat immer härtere Repression entgegensetzte. 
Nach 1930 entstanden in vielen Staaten Diktaturen faschistischer Inspiration, 
die während des Krieges allmählich von demokratischen Regierungen abgelöst 
werden. Außer in einigen wenigen Staaten vermochten sich die zivilen Regie-
rungen jedoch nicht auf Dauer zu halten.

Die 1940er Jahre waren auch die Zeit des Indigenismus, jener Strömung 
in der staatlichen Politik, die Indigene durch spezielle gesetzliche Bestimmun-
gen in die Staatskultur zu integrieren trachtete. Der I. Interamerikanische In-
digenistische Kongress von 1940 forderte die Durchführung von Landrefor-
men und die Zuführung indigener Arbeitskräfte an den industriellen Sektor. 
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Er anerkannte die Rechtspersönlichkeit der indigenen Gemeinschaften. Die 
Anerkennung war jedoch nur provisorisch und zielte letztendlich auf die In-
tegration der Indigenen ab. Im Strafrecht standen einander drei Strömungen 
gegenüber. Die meisten Staaten, darunter Mexiko und Guatemala, entwickel-
ten keine Sondernormen für Indigene. Manche Strafgesetzbücher, wie im Fall 
von Ekuador oder Chile, sahen allerdings Milderungsgründe oder Schuldaus-
schließungsgründe wegen der „Rustizität“ des Täters vor, die in einzelnen Ur-
teilen auch auf indigene Täter angewendet wurde. Eine zweite Gruppe bildeten 
Venezuela und Kolumbien, beide mit geringer und teilweise nicht integrierter 
indigener Bevölkerung, in denen noch die Missionsjurisdiktion galt. Immer 
einfl ussreicher wurde schließlich jene Strömung, welche Indigene im Straf-
gesetzbuch ausdrücklich erwähnt wissen wollte. Dabei wurden „Wilde“, im 
Gegensatz zum peruanischen Modell, als schuldunfähig, „Semizivilisierte“ 
hingegen als schuldfähig angesehen. Bei letzteren konnten besondere Milde-
rungsgrundsgründe geltend gemacht werden. In Bolivien sah das Strafgesetz-
buch von 1973 die Schuldunfähigkeit des „selvatischen“ Indigenen und einen 
Milderungsgrund für den indigenen Täter, dessen Schuldunfähigkeit „sich aus 
seiner mangelnden Anpassung an das bolivianische kulturelle Umfeld und sei-
nen Mangel an Erziehung ableitet“, vor. Die Erläuterung der Motive für das 
brasilianische Strafgesetzbuch von 1940 bezeichnete den „selvatischen“ Indi-
genen, nicht aber den integrierten Indigenen als schuldunfähig. Das brasili-
anische Indianerstatut von 1973 ordnete bei Indianern entsprechend ihrem 
Integrationsgrad die Strafmilderung an. Das inzwischen derogierte Strafgesetz-
buch von Michoacán (Mexiko) von 1980 anerkannte die Schuldunfähigkeit 
aufgrund der „Kondition als analphabetischer, nicht integrierter Indigener“. 
In Kolumbien herrschte in Doktrin und Rechtsprechung Uneinigkeit, ob die 
Missionsjurisdiktion durch das Strafgesetzbuch aufgehoben worden war und 
ob in diesem Fall die Bestimmungen über Geisteskrankheit auf Indigene ana-
log angewendet werden konnten. 1970 kam schließlich der Oberste Gerichts-
hof zu dem Schluss, dass „wilde“ Indigene keine Geisteskranken sind, dass sie 
zwar durch die Missionsgesetzgebung aus dem normalen Strafrecht ausgenom-
men waren, aber die Rechtsprechung der Missionsfunktionäre verfassungswid-
rig gewesen wäre. Daher gäbe es für sie keine zuständige staatliche Rechts-
sprechungsgewalt (Corte Suprema de Justicia, 14/05/1970). Der Anspruch auf 
Integration der Indigenen als vollwärtige Staatsbürger stand im Gegensatz zu 
der als diskriminierend empfundenen Gleichsetzung mit geistig Behinderten. 
Die Begründung der Schuldunfähigkeit läge nicht an einer mangelnden Reife 
oder geistigen Behinderung, meinten die Kritiker, sondern in der kulturellen 
Andersartigkeit des Täters. Schon anlässlich des erwähnten Urteils von 1970 
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hatte einer der Richter in einer vom Urteil abweichenden Stellungnahme die 
„Wilden“ als rationelle Menschen bezeichnet. Ein Gerichtsanthropologe ver-
suchte in einem anderen Prozess 1984 den Sachverhalt durch die im Täter 
stattfi ndenden, kulturell bedingten Gedankenabläufe verständlich zu machen 
(Benítez 1988: 134-135). Der Oberste Gerichtshof setzte nun systematisch 
„kulturelle Sachverständigengutachten“ ein, um zu einem Urteil zu gelangen.

Noch 1964 meinte der argentinische Strafrechtler Jiménez de Asúa: „Ist 
der Indianer fähig die „Normen“ [...] zu kennen und die Bedeutung seiner Akte 
in der für den Vorsatz erforderlichen Weise zu verstehen? Es scheint, dass dies 
zu verneinen ist“ (Benítez 1988: 176). Ist der „Wilde“ jedoch ein vernunftbe-
gabter Mensch, so folgerte ein wachsender Teil der Lehre, so konnte er auch 
nicht generell schuldunfähig sein. Die Schuldunfähigkeit (aufgrund kulturel-
ler Andersartigkeit) sei nun für jeden Einzelfall zu prüfen. Auch der kolumbi-
anische Oberste Gerichtshof (Corte Suprema de Justicia, 28/06/1983) sah für 
die Schuldunfähigkeit nicht mehr als ausreichend an, dass jemand Indigener 
sei, sondern forderte, dass der Grad der Reife nicht ausreichend gewesen sein 
dürfe, „um die in der Gesellschaft herrschenden Verhaltensvorschriften zu ver-
stehen“.

6. Der „Neue Konstitutionalismus“

Im Verlauf der 1980er und 1990er Jahre beendeten veränderte Rahmen-
bedingen und unter anderem die Wirtschaftskrise die Phase der bis dahin do-
minierenden autoritären Regime. Die Demokratisierung schafft Spielräume, 
die das Erstarken zivilgesellschaftlicher Bewegungen erlaubt. Das neue Kräf-
teverhältnis refl ektiert sich in Verfassungsreformen, die umfangreiche Men-
schenrechtskataloge und öffentliche Kontrolle durch Verfassungsgerichtshöfe, 
Rechnungshöfe und Menschenrechtsombudsstellen schaffen. Neu ist auch der 
Stellenwert, den die Verfassung als Instrument im Dienste sozialer Forderun-
gen, aber auch in der Anwendung durch die Gerichtsbarkeit erfährt. Die meis-
ten neuen Verfassungen erkennen den multiethnischen Charakter von Nation 
und Kultur an. Die späteren Verfassungen der 1990er Jahre in Bolivien, Ko-
lumbien, Peru, Venezuela, Ekuador und Mexiko, anerkennen auch das Recht 
auf eine indigene Rechtsprechung durch eigene Organe. 

6.1 Der „kulturell konditionierte Irrtum“
Die Anerkennung indigener Rechte betrifft auch den Indigenen als In-

dividuum. Er hat dieselben Rechte wie jeder andere Staatsbürger. Er ist aber 
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auch Angehöriger eines Volkes, dessen Recht auf kulturelle Identität anerkannt 
ist, und übt die Gleichheit als Staatsbürger im Einklang mit seiner kulturellen 
Zugehörigkeit aus (Ballón 2002: 105-111). Dies meint auch der kolumbiani-
sche Verfassungsgerichtshof, wenn er auf die Koexistenz der „Rechte des In-
dividuums als solches mit dem Recht des Kollektivs, anders zu sein“ hinweist 
(Corte Constitucional, 26/09/1996: II.2.1.). Das Recht auf kulturelle Identität 
kann aber in einem Spannungsverhältnis zu anderen, strafrechtlich geschütz-
ten Rechtsgütern stehen.

Rechtssetzung und Jurisprudenz reagierten auf diesen Widerspruch mit 
verschiedenen Mitteln. Ab 1985 begann eine Entkriminalisierung der kulti-
schen Verwendung von Drogen.  Entsprechende Gesetze wurden 1986 in Ko-
lumbien, 1989 in Argentinien und 1993 in Venezuela erlassen. Häufi g werden 
in verschiedene Gesetze, etwa dem kolumbianischen und dem peruanischen 
Jugendgesetzbuch, nun Bestimmungen eingeführt, wonach Richter im Um-
gang mit indigenen Tätern Rücksicht auf das Gewohnheitsrecht zu nehmen 
haben. Laut dem chilenischen Indigenengesetz von 1993 muss der Richter die 
Möglichkeit eines gewohnheitsrechtlichen Schuldausschließungsgrundes oder 
Milderungsgrundes in Betracht ziehen. 1993 reformierte Mexiko, nach der Ra-
tifi zierung der ILO-Konvention 169 über indigene Völker,  das föderale Straf-
gesetzbuch. Der mexikanische Richter muss nun das Gewohnheitsrecht bei 
der Festlegung der Strafe beachten. Die einzelnen Bundesstaaten zogen darauf 
mit Reformen in ihren Strafgesetzbüchern nach. Das kolumbianische Strafge-
setzbuch von 1980 sieht den Indigenen noch immer als schuldunfähig an. Der 
Verfassungsgerichtshof erklärte jedoch, dass deren Beurteilung aus der Sicht 
der Schuldunfähigkeit dem Recht auf Selbstbestimmung widerspräche und ei-
ne negative Konnotation enthalte. Es handle sich vielmehr darum zu bestim-
men, ob der Täter wusste, dass die Tat verboten war. Bei Nicht-Vorliegen dieses 
Bewusstseins läge eine „valorative Differenz“, aber keine Unterlegenheit seiner 
Fähigkeiten vor (Corte Constitucional, 26/09/1996: II.2.3.1.).

Die Anerkennung indigener Rechte in den neuen Verfassungen musste 
mit der Beibehaltung der als diskriminierend empfundenen Schuldunfähig-
keit kollidieren. Es musste daher eine strafrechtliche Figur gefunden werden, 
die auch nach der Abschaffung der indigenen Schuldunfähigkeit einen umfas-
senderen Schutz kulturell determinierter Täter garantierte, als dies durch die 
Strafmilderung möglich war. Dabei bot sich der Verbotsirrtum an. Dessen Vor-
liegen bedeutet, dass der Täter das Unrecht seiner Tat nicht erkannte. Die An-
wendung des Verbotsirrtums auf Indigene ist nicht völlig neu. Sie fi ndet sich 
sowohl in vereinzelten peruanischen Urteilen als auch in Form von Strafge-
setzentwürfen. Der venezolanische Entwurf für ein Strafgesetzbuch von 1938 
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spricht etwa von der Anerkennung des Verbotsirrtums in Bezug auf Taten, die 
durch „mental primitive Personen“ begangen wurden. 

Der Verbotsirrtum passt zum einen mit dem Konzept der kulturellen 
Gleichheit gut zusammen. Die neuen Verfassungen schaffen kein Sonderstatut 
für Indigene, sondern fordern die Gleichbehandlung der Staatsbürger unter 
Beachtung der Gleichheit der Kulturen. So meint der peruanische Jurist Ballón 
bezüglich der Anwendung des Verbotsirrtums auf Indigene zustimmend: „Die 
spezifi sche strafrechtliche Behandlung unserer sozialen Unterschiede – ob re-
al oder imaginär – verschwindet in der gleichen Behandlung aller kulturellen 
Subjekte, die in einen Strafprozess verwickelt sind“ (Ballón 2002: 78). Jeder 
Täter, nicht nur der Indigene, kann sich auf den Verbotsirrtum berufen. Popu-
larisiert und ausgebaut wurde das Konzept durch den argentinischen Juristen 
Raúl Zaffaroni (Zaffaroni 1988: 577-586). Dieser untersuchte das Vorliegen 
eines „kulturell bedingten Irrtums“. Dieser Irrtum kann gegebenenfalls auch, 
etwa bei „Hexermorden“, ein Sachverhaltsirrtum sein. Zaffaroni versteht un-
ter dem kulturell bedingten Verbotsirrtum nicht nur die mangelnde Kenntnis 
der Verbotsnorm, sondern auch die Unzumutbarkeit der „Verinnerlichung“ 
der Norm durch den Täter. Es läge auch dann ein zu beachtender Verbotsirr-
tum vor, meint Zaffaroni, wenn der Täter das Unrecht der Tat kannte, aber das 
Verbot wegen der kulturellen Barriere nicht begreifen konnte. Zaffaronis Ver-
ständnis des Verbotsirrtums erlaubt damit seine Anwendung auf die zahlrei-
chen indigenen Populationen der Andengebiete oder Guatemalas, von denen 
angenommen werden kann, dass sie die Normen kennen. 

Der „kulturell bedingte Irrtum“ wurde, nach seiner positiven Aufnah-
me durch die Doktrin, 1991 in das neue peruanische Strafgesetzbuch auf-
genommen und stellt dort sowohl einen Entschuldigungs- als auch einen 
Milderungsgrund dar. In Kolumbien kam der Verfassungsgerichtshof (Corte 
Constitucional, 14/05/2002) zu dem Schluss, der im Strafgesetzbuch 2000 vor-
gesehene Schuldunfähigkeitsgrund für Indigene sei diskriminierend, weil sich 
ein Nicht-Indigener in derselben Situation auf einen Verbotsirrtum berufen 
könnte, während bei einem Indigenen aufgrund der Schuldunfähigkeit eine Si-
cherungsmaßnahme zu verhängen sei. Der Gerichtshof erklärte daher, der Ver-
botsirrtum sei vorzugsweise anzuwenden. Die Schuldunfähigkeit bleibe nur für 
jene Fälle aufrecht, in denen kein Irrtum vorliege. Außerdem erklärte er die für 
Indigene vorgesehene Sicherungsmaßnahme für verfassungswidrig. Stattdessen 
fordert er die mit solchen Fällen befassten Richter zu einem „interkulturellen 
Dialog“ auf, der einem besseren gegenseitigen Verständnis und der Vermeidung 
ähnlicher Vorfälle dienen sollte. Auch in Costa Rica hat der Oberste Gerichts-
hof wiederholt den „kulturell bedingten Irrtum“ angewendet. 
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6.2 Die Anerkennung des indigenen Rechts

Unter dem Einfl uss des Indigenismus tauchten in den 1970er Jahren in 
Brasilien (Indianerstatut von 1973) und Peru (Gesetz über native Gemein-
schaften 1974) einzelne Gesetze auf, die eine beschränkte Jurisdiktion erlaub-
ten. Erst in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre kam es zu einer Anerkennung 
des indigenen Rechts auf Verfassungsebene. Ältere Verfassungen waren dabei 
äußerst zurückhaltend und sprachen nur von einer Anerkennung von Bräu-
chen und „Formen sozialer Organisation“ (guatemaltekische Verfassung von 
1985 und brasilianische Verfassung von 1988). Die kolumbianische Verfas-
sung von 1991 ist die erste, die indigenes Recht und Institutionen umfassend 
anerkennt. Ähnlich formuliert sind die Anerkennungsnormen in Peru (1993), 
Bolivien (1994), Ekuador (1998), Venezuela (1999) und Mexiko (2001). Sys-
tematisch unterscheidet Yrigoyen Fajardo nach dem Objekt der Anerkennung 
(eigene Normen, Verfahren und Autoritäten), dem Träger des Rechts (indige-
ne Gemeinschaften, indigene Völker...), der materiellen, personellen und ter-
ritorialen Kompetenz, den Schranken der Anerkennung (Menschenrechte, Öf-
fentliche Ordnung, Gesetze...) und der Koordination mit der staatlichen Justiz 
(Yrigoyen 1999: 82-100). Obwohl jede der Verfassungen einzelne Elemente 
unterschiedlich gestaltet, ist allen doch gemeinsam, dass sie die meisten dieser 
Elemente umfassen.

Die Koordinationsgesetze wurden entweder nicht erlassen, sind unvoll-
ständig oder sie schränken die indigene Rechtsprechung in verfassungswidriger 
Weise ein. In Mexiko enthalten nur wenige einzelstaatliche Verfassungen eine 
Anerkennung, so etwa in Oaxaca, in Quintana Roo (wo nicht von Anerken-
nung, sondern von einer durch das Gesetz zu schaffenden indigenen Gerichts-
barkeit die Rede ist) oder in Chiapas (wo zwar Gewohnheitsrecht anerkannt 
wird, den indigenen Autoritäten jedoch nur die „Teilnahme“ an der Rechtspre-
chung zugesagt wird). In Mexiko lässt sich auf einfachgesetzlicher Ebene ein 
ausgeprägtes Misstrauen gegen traditionelle Autoritäten erkennen. In Campe-
che, Chiapas und Quintana Roo werden die nur namentlich „indigenen“ Or-
gane vom Obersten Gerichthof eingesetzt. In Bolivien und Paraguay hingegen 
sehen die Strafprozessordnungen im Fall einer Entscheidung durch die traditi-
onellen Autoritäten die Verfahrenseinstellung vor.

Der Mangel an einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen wurde in Cos-
ta Rica und Kolumbien durch die Rechtsprechung ersetzt. In Costa Rica gibt 
es für die Ausübung des indigenen Rechts keine eigene verfassungsrechtliche 
Grundlage. Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts gründete sich daher 
auf die 1992 ratifi zierte ILO Konvention 169. Deren Artikel 8 (2) sieht vor, 
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dass indigene Völker das Recht haben, ihre Gewohnheiten und Institutionen 
beizubehalten, soweit diese nicht dem nationalen juristischen System und den 
Menschenrechten widersprechen. Der Artikel 9 (1) sieht dasselbe für die tradi-
tionellen, bei der Bekämpfung von Delikten verwendeten Methoden vor. Der 
Oberste Gerichtshof erklärte in einer Erkenntnis (Sala Constitucional, 07/12/
1992), dass der Anerkennung der indigenen Rechtsprechung nichts im Wege 
stünde. Der Oberste Gerichtshof ging später (Sala Constitucional, 05/04/1995) 
noch einmal ausführlich auf die Anerkennung der indigenen Rechtsprechung 
ein und beschränkte diese nur durch die „fundamentalen Menschenrechte“ 
und die „grundlegenden Normen und Prinzipien der öffentlichen Ordnung“.

In Kolumbien schränkt die Verfassung die indigene Rechtsprechung auf 
das Territorium des jeweiligen Volkes ein und beschränkt sie ausserdem durch 
den Hinweis auf Verfassung und Gesetze. Der Verfassungsgerichtshof legte fest, 
dass die Ausübung der Rechtsprechung nicht von einem Koordinationsgesetz 
abhänge. Die indigene Rechtsprechung hat, so meint das Gericht, vier Kern-
elemente: Eigene Autoritäten, die Fähigkeit eigene materielle und prozessuale 
Normen zu entwickeln, die Beschränkung durch die Verfassung und die Ge-
setze und die Verantwortung des Gesetzgebers, beide Rechtsordnungen mit-
einander zu koordinieren (Corte Constitucional, 09/04/1996: 6.2.1.). Entschei-
dungen der indigenen Autoritäten hätten dieselben Wirkungen wie die eines 
staatlichen Gerichts (Corte Constitucional, 30/05/1994: Fundamentos Nr. 9). 
Am schwierigsten gestaltete sich die Frage der Grenzen der indigenen Recht-
sprechung. Der Gerichtshof kam zuerst zu dem Schluss, für stärker integrierte 
Gemeinschaften gälten tendenziell engere Grenzen als für weniger integrierte 
(Corte Constitucional, 30/05/1994: Fundamentos Nr. 7). Die Menschenrechte 
würden eine absolute Schranke bilden. Ansonsten würden nur imperative Nor-
men eine Grenze bilden, wenn sie ein höheres verfassungsrechtliches Rechts-
gut schützten als die ethnische und kulturelle Diversität. 1996 kam der Ge-
richtshof von dieser Meinung ab. Wenn die Parteien und der Streitgegenstand 
derselben ethnischen Gruppe angehörten, habe das Prinzip der „Maximierung 
der Autonomie“ zu gelten (Corte Constitucional, 08/08/1996: 2.2.). Die Auto-
nomie könnte nur beschränkt werden, wo es um „die wertvollsten Güter des 
Menschen“ geht (das Recht auf Leben, das Verbot der Sklaverei und der Fol-
ter; da nur in Bezug auf sie ein echter „interkultureller Konsens“ bestünde). 
Außerdem müssten die Handlungen der Autoritäten vorhersehbar sein. Der 
Gerichtshof erlaubte konkret die Verhängung von Freiheits- und Körperstra-
fen, die weder auf exzessive Schmerzen noch auf die Demütigung des Täters 
abzielten. 1998 fasste der Verfassungsgerichtshof beide Urteile zu einer Kom-
promisslösung zusammen (Corte Constitucional, 18/09/1998: 53). Danach ist 
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die Begrenzung durch die „wertvollsten Güter“ nur auf Gemeinschaften mit 
einem hohen Maß an kultureller Autonomie anwendbar. Der unabdingbare in-
dividual-menschenrechtliche Kern wird in diesem Urteil um das Recht auf ein 
frei gewähltes Religionsbekenntnis erweitert. 

7. Ein Ausblick auf die Zukunft 

Der „kulturell konditionierte Irrtum“ dominiert als Patentlösung zwar 
derzeit noch die Debatte, hat aber bereits Kritik hervorgerufen. Tatsächlich 
kennt der indigene Täter nur in Einzelfällen das Verbot nicht. Letztlich über-
zeugt Zaffaronis extensive Interpretation des Irrtums nicht, weil diese über die 
Bedeutung des Konzepts des „Irrtums“ weit hinausgeht. Der Täter geht nicht 
fälschlich von einer unrichtigen Annahme aus. Akzeptiert man Zaffaronis In-
terpretation, bleibt das Problem, dass es sich eher um eine Schuldunfähigkeit 
handelt als um einen Irrtum (bzgl. Peru, vgl. Hurtado 2003: 357-380). Der 
Täter ist aufgrund der kulturellen Barriere „unfähig“ das Verbot zu erkennen 
oder danach zu handeln. Die pauschale Anwendung der Schuldunfähigkeit auf 
Indigene ist jedoch, wie der kolumbianische Oberste Gerichtshof urteilte, dis-
kriminierend und gleichheitswidrig.

Die Anwendung des „Irrtums“ ist außerdem für sich alleine schon diskri-
minierend, da damit erklärt wird, der Täter tue Unrecht. Dies steht aber im 
Widerspruch zur verfassungsrechtlichen Anerkennung der indigenen Kultur, 
seiner verschiedenen Ausdrucksformen und des Rechts des Einzelnen, gemäß 
dieser Kultur zu leben. Eine Handlung die Ausdruck der Werte dieser Kultur 
ist kann, wenn sie nicht gegen grundlegende verfassungsrechtlich geschützte 
Werte verstößt, nicht Unrecht sein.

Yrigoyen Fajardo (Yrigoyen 1996: 97) weist auch auf eine praktische Kon-
sequenz des Verbotsirrtums hin (soweit er als Teil der Schuld und nicht des 
Unrechts gesehen wird): Der Beklagte muss eine Untersuchungshaft und dann 
einen Prozess über sich ergehen lassen. Würde hingegen das Problem auf Un-
rechtsebene behandelt, könnte, da keine strafbare Handlung vorläge, das Ver-
fahren schon früher eingestellt werden. 

Die Anwendung des Verbotsirrtums in Bezug auf die indigene Situation ist 
daher problematisch, ja wegen der Qualifi zierung rechtskonformen Handelns 
als Unrecht sogar verfassungswidrig. Der Gegensatz zwischen Verfassung und 
Strafnorm muss primär auf Unrechtsebene ansetzen. Das kann allerdings nicht 
bedeuten, dass jede kulturell erklärbare Tat deren Rechtmäßigkeit bedeutet. 
Dies würde sonst zum absurden Schluss führen, der Mord an einem „Hexer“ 
oder der Vollzug eine Prügelstrafe sei rechtmäßig. 
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Das verfassungsrechtlich verbriefte Recht auf Kultur steckt in Abwägung 
mit anderen Grundrechten den Bereich ab, in dem die rechtmäßige Ausübung 
kulturellen Lebens stattfi ndet. Die Rechtsprechung des kolumbianischen Ge-
richtshofs macht klar, dass nur ein hoher Grad von Autonomie das kulturelle 
Überleben indigener Gemeinschaften garantiert (Prinzip der „Maximierung 
der Autonomie“ bei Auslegung der Verfassung). Bei einer Abwägung zwischen 
dem Recht auf Kultur und anderen verfassungsrechtlich geschützten Rechten 
würden daher letztere nur überwiegen, wenn es sich um unabdingbare Rechte 
handelt. Wie kann diese Regel im Strafrecht umgesetzt werden? Dafür kom-
men die Ebenen der Tatbestandsmäßigkeit oder der Rechtfertigung in Frage. 
Die Rechtfertigungsgründe beschreiben die Vorraussetzungen, unter denen tat-
bestandsmäßige Handlungen von der Rechtsordnung gebilligt werden. In un-
serem Fall handelt es sich aber um das Recht auf kulturelle Identität, also einer 
Verfassungsbestimmung. Der strafrechtliche Tatbestand selbst ist verfassungs-
konform auszulegen. Daher muss eine Erlaubnis, die sich direkt aus der Verfas-
sung ergibt, schon bei der Interpretation des Tatbestandes berücksichtigt wer-
den. Widerspricht der Tatbestand der Verfassung, ist dieser aufzuheben. 

Problematisch sind die Fälle, in denen ein Gegensatz zwischen Kultur und 
fundamentalen Menschenrechten besteht und die daher objektiv tatbestands-
mäßig sind. Im französischen Kontext, bezüglich der rituellen Verstümmelung 
weiblicher Geschlechtsorgane, erwägt Lefeuvre-Déotte (Lefeuvre-Déotte 1997: 
284-288) die Möglichkeit, den mangelnden Tatvorsatz zu beachten. Es läge 
keine Verletzungsabsicht vor, da die Täter die Tat begingen um das Mädchen 
in die Gemeinschaft der Frauen aufzunehmen. Das Argument überzeugt nicht, 
weil die Täter unabhängig von ihrer darüber hinausgehenden Intention wissen, 
dass sie das Kind verstümmeln. In Frage kämen allerdings Entschuldigungs-
gründe. Der Mord am „Hexer“ in einer durch den Täter als lebensbedrohlich 
empfundenen Situation wird als „Putativnotstand“ (der Täter nimmt irrtüm-
lich das Vorliegen eines Sachverhalts an, welcher die Rechtswidrigkeit der Tat 
ausschließen würde) zu werten sein. Bei nicht entschuldbaren Taten ist die An-
wendung eines Milderungsgrundes denkbar, etwa wenn der Täter den „Hexer“ 
als gefährlich einstuft, aber ohne unmittelbaren Anlass tötet. 

Die Beachtung der Kultur bei Straftaten soll verfassungsrechtlich veranker-
ten Rechten und Prinzipien wie der kulturellen Identität, dem Gleichheitssatz 
und dem Schuldprinzip zum Durchbruch verhelfen. Die Reform des diskri-
minierenden Strafrechts ist aber nur Teil des Bestrebens, im Einklang mit den 
neuen Verfassungen die Neudefi nition von Nation, Staat und Rechtsordnung 
anzugehen. Sie bedeutet insbesondere nicht den Rückzug des Staates aus seiner 
sozialen Verantwortung. Vielmehr stellt sie im Sinne des vom kolumbianischen 
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Verfassungsgerichtshof geforderten „interkulturellen Dialogs“ eine Herausfor-
derung dar, durch aktive Sozial- und Erziehungspolitik, im Einklang mit spe-
zifi schen Bedürfnissen indigener Völker an der Verbesserung der Lebensbedin-
gungen zu arbeiten.
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Abstracts

Die Eroberung Lateinamerikas durch Spanien führte zu einer Überlage-
rung der einheimischen Rechtskultur durch die europäisch geprägte Rechts-
ordnung. Verhaltensweisen, die in indigenen Kulturen erlaubt sind, sind für 
das staatliche Strafrecht strafbar. Der Artikel zeigt auf, wie das staatliche Recht 
seit der Unabhängigkeit mit diesem Widerspruch umgegangen ist und welche 
Faktoren auf die Strafrechtspolitik Einfl uss genommen haben. Abschließend 
wird gezeigt, dass der gegenwärtige Stand der Diskussion durch die Verfas-
sungsreformen der 1990er Jahre obsolet geworden ist, und es werden neue Lö-
sungsansätze diskutiert.

The Spanish conquest of Latin America led to an overlapping of the indig-
enous legal culture by European laws. Actions that are allowed in indigenous 
cultures are punished under the criminal law of the state. This article shows 
how, since the independence, the legal systems of states have treated this con-
tradiction and which factors have had an infl uence on their criminal policy. 
Finally it shows that the current state of discussion has been made obsolete by 
constitutional reforms in the 1990s and so it discusses new options.
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A-1190 Wien
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Multikulturelle Autonomie: 
Ein Paradigma für partizipative Demokratie in Lateinamerika

Wohl selten zuvor hat auf dem lateinamerikanischen Kontinent ein po-
litisches Konzept mit einer derart großen Geschwindigkeit um sich gegriffen, 
Wurzeln geschlagen und Hoffnungen geweckt wie die Idee der lokalen und 
regionalen Autonomien. Seit in den 1970er Jahren verschiedene Vertreter der 
sozialanthropologischen Schule in Mexiko (Hector Díaz Polanco, Rodolfo Sta-
venhagen und, etwas später, Gilberto López y Rivas) ihre auf den Ideen eines 
anderen Großen der mexikanischen Anthropologie, nämlich Guillermo Bonfi l 
Batalla (Bonfi l Batalla 1989), beruhende Analysen der indigenen Gesellschaf-
ten innerhalb des mexikanischen Staatsverbandes vortrugen, wurden die Pa-
rameter einer auf neokolonialen Fundamenten aufgebauten Wissenschaft wie 
der Ethnologie mit einem Mal gesprengt. Indem sie die Schizophrenie des me-
xikanischen Bewusstseins freilegten, welche bereits André Breton dazu veran-
lasst hatte, Mexiko als „Heimstätte des Surrealismus« zu bezeichnen, legten sie 
die indianischen Wurzeln auch für die Analyse des zeitgenössischen Politikver-
ständnisses frei. Damit blieb kein Stein in dem seit der mexikanischen Revolu-
tion kunstvoll gezimmerten Gebäudes des so genannten Indigenismo1 auf dem 
anderen, durch den die zertrümmerte Welt der Azteken, der Mayas und vie-
ler anderer Indiovölker Mesoamerikas als schattenhafte Idee einer durch und 
durch verwestlichten Vorstellungswelt wieder auferstehen sollte.

Die Gründer der mexikanischen Schule der Sozialanthropologie weigerten 
sich einfach, das von José Vasconcelos, dem philosophierenden Tagträumer des 
postrevolutionären Mexiko, ersonnene Konzept von der raza cósmica, der kos-
mischen Mischlingskultur, zu akzeptieren, das den intellektuellen Eliten und 
Machthabern der Staatspartei PRI (Partido Revolucionario Institucional) jahr-
zehntelang als Rechtfertigungslehre für ihr eigenes pseudodemokratisches Re-
volutionssystem diente. Indem sie es ablehnten, die vom mexikanischen poli-
tischen System vorgezeichnete Strategie umzusetzen, die Indígenas in die Welt 
der Mestizen im Namen einer so genannten mexicanidad zu integrieren, voll-
zogen sie den historischen Bruch mit dem mainstream der mexikanischen An-
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thropologen, die sich innerhalb der staatlichen Bürokratie als Anwälte der in-
digenen Völker festgesetzt hatten. 

1. Autonomie: Von der Theorie zur Praxis

Indem sie den indianischen Teil der Bevölkerung als eigenständiges Sub-
jekt der Geschichte anerkannten, das den anderen Gesellschaftsschichten 
gleichwertig gegenüberstand, forderten sie auch das Recht der Indiovölker auf 
politische, ökonomische und kulturelle Selbstbestimmung. Und im Anschluss 
an die griechisch-römische Rechtsgeschichte nannten sie die objektive Form 
dieses subjektiven Rechts auf Selbstbestimmung „Autonomie«. Autonomie ist 
also die Rechtsform, die den indigenen Völkern einen eigenständigen Lebens-
raum auf der Grundlage ihrer kulturellen Differenz zuerkennt.   

Dabei gründet sich die Erfolgsgeschichte der Autonomie eher auf eine po-
litische Problemstellung als auf die theoretischen Erwägungen der Sozialan-
thropologen und Rechtsgelehrten. Angesichts des wachsenden Selbstbewusst-
seins der immer kämpferischer werdenden indianischen Volksorganisationen 
war es ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr erträglich, die indi-
gene Bevölkerung in das seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts vorherrschende 
Konzept des Nationalstaats zu pressen oder die Ureinwohner Lateinamerikas 
als Teile des von Marx postulierten Klassenkampfs zu begreifen. Vielleicht war 
es das Ende des kalten Krieges, vielleicht das historische Jahr 1992, das von den 
indigenen Völkern als „Jahr des Widerstands« begangen wurde, das den histori-
schen Durchbruch dieser als längst besiegt geltenden, ja in Ländern wie Brasili-
en sogar im Aussterben begriffenen, Volkskulturen mit sich brachte. 

Sicher ist, dass im Andenraum bereits im Anschluss an die gescheiterte 
Guerillabewegung Ernesto „Che« Guevaras von den indigenen Organisationen 
überaus starke, identitätsbildende Impulse ausgingen, die letztendlich Eingang 
in die Geschichte der sandinistischen Revolution und des Aufstands der Zapa-
tisten von 1994 gefunden haben. Es handelte sich dabei um die von den nati-
onalen Befreiungsbewegungen nach einigem Zögern akzeptierte Vorstellung, 
dass sich zwischen den indigenen Völkern und den von den USA beherrschten 
Nationalstaaten eine historische Auseinandersetzung zwischen nationalstaatli-
cher Souveränität und kultureller Eigenständigkeit vorbereitete, welche das Im-
perium zwar nicht besiegen, aber doch empfi ndlich schwächen könnte.

Wir wollen nun dieses hochbrisante politische Thema aufgreifen und es 
von verschiedenen Seiten her beleuchten. Da gibt es einmal die juristische Per-
spektive, welche die Autonomie als normatives Gebäude ansieht, dem eine 
mehr oder minder große Eigenständigkeit zugestanden wird. Dann gibt es die 
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politische Perspektive, von der nicht nur die Durchsetzung des Autonomie-
gedankens abhängt, sondern auch die spezifi sche Form im Rahmen eines von 
Wirtschaft, Kultur, Politik und indianischem Gewohnheitsrecht gebildeten 
Kräfteparallelogramms. Und last but not least ist der gesamte Themenkomp-
lex der Autonomie (oder – wie ich meine – der Autonomien, denn es gibt ih-
rer sehr viele Spielarten) in jenes transnationale Machtgefüge eingebettet, das 
unter Bezugnahme auf den Begriff „Globalisierung« bzw. „Globalismus« heute 
die Welt beherrscht.

Dieser Begriff der „Autonomie«, der seine Vorläufer in der europäischen 
Geschichte – man denke etwa an Spanien oder an Südtirol – hat, hat in La-
teinamerika eine spezifi sche Gestalt angenommen. Im Unterschied zu den 
absolutistischen, monoethnischen und daher mit einem gerüttelten Maß an 
Rassismus behafteten Vorstellungen im Baskenland, auf dem Balkan oder im 
Kaukasus (wo es kurioserweise Bevölkerungen gibt, die sich dem Aussehen 
nach kaum von den sie umgebenden Nachbarvölkern unterscheiden) handelt 
es sich bei dem Begriff der Autonomie in Lateinamerika nicht um ein funda-
mentalistisches Konzept. Es bezieht sich vielmehr in den meisten Fällen auf das 
Zusammenleben verschiedener Kulturen in einem bestimmten geographischen 
Raum, der zwar von bestimmten Volksgemeinschaften geprägt, aber nicht be-
herrscht wird. 

2. Von der Identität zur Multikulturalität 

Und hier komme ich bereits zur ersten These oder, besser gesagt, zum ers-
ten Resultat des dreijährigen Forschungsprojekts über „Multikulturelle Auto-
nomien in Lateinamerika« (LATAUTONOMY, siehe Einleitung): Die indige-
nen und – wie ich behaupte – auch die nicht-indigenen Autonomieprozesse 
in Lateinamerika sind durchwegs und untrennbar mit dem Begriff der „Multi-
kulturalität« verbunden, wobei ich unter „Multikulturalität« die Offenheit von 
kulturell identifi zierten Gemeinschaften verstehe, mit andersartigen Kulturen 
und Menschen in eine gleichberechtigte Beziehung zu treten. Oder anders ge-
sagt: „Multikulturalität« ist das, woran es im Bewusstsein der österreichischen 
Bevölkerung ziemlich häufi g mangelt. Wären wir in Lateinamerika, hätten die 
Indígenas die für die derzeitige Asylgesetzgebung verantwortlichen Politiker 
schon längst des Landes verwiesen – wie das die Indigenen in Ecuador in den 
letzten zehn Jahren bereits zweimal getan haben.

Aber auch bei den Indígenas vom mexikanischen Chiapas bis zum bolivia-
nischen Chapare – um einmal die beiden Endpunkte des geographischen Bo-
gens zu nennen, über den sich die LATAUTONOMY-Forschung spannt – war 
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die „Multikulturalität« (oder „Interkulturalität« wie sie manche nennen) das 
Ergebnis von langwierigen Auseinandersetzungen. Ich kann mich noch genau 
erinnern, als ich in den 1970er Jahren in La Paz dem bekannten Quechua-Phi-
losophen Fausto Reynaga begegnete. Er war zwar immer mit einem schwarzen 
Anzug und silbergrauer Krawatte gekleidet, träumte aber umso heftiger davon, 
dass Tawantinsuyo, das alte Inkarreich, in vollem Glanz wieder erstehen würde 
– und zwar dann, wenn alle Weißen Bolivien verlassen hätten. Aber auch die 
meisten der damals existierenden  Indianerorganisationen in den anderen An-
denländern dachten noch daran, Abya Yala, also den ganzen amerikanischen 
Kontinent wiederzuerobern; eine politische Ideologie, die gewissen islamisti-
schen Strömungen im arabischen Raum, die heute noch davon träumen, ein 
islamisches Weltreich zu errichten, nicht unähnlich sind.

Es war erst der in den 1980er Jahren und insbesondere seit 1990 einset-
zende Öffnungsprozess innerhalb der indianischen Kulturen, der es möglich 
gemacht hat, dass die Indígenaorganisationen bei einem historischen kontinen-
talen Treffen in Quetzaltenango, Guatemala, nicht ohne Konfl ikte innerhalb 
ihrer eigenen Basis beschlossen, eine strategische Allianz mit den so genannten 
organizaciones populares zu akzeptieren: Das Movimiento 500 años de Resisten-
cia Indígena y Popular, zu der sich damals die afroamerikanische Bevölkerung 
hinzugesellte. Diese plötzliche Bereitschaft der Indigenen, ihre Forderungen 
gegenüber dem Nationalstaat gemeinsam mit den Volksorganisationen zu arti-
kulieren, die ja aus einer linken, damals noch dem Sozialismus verhafteten Tra-
dition stammten, war sicherlich auch auf den Zusammenbruch des so genann-
ten Realsozialismus zurückzuführen. Denn solange orthodoxe Revolutionäre 
leninistischer, aber auch castristischer Prägung die Perspektive für eine politi-
sche Alternative besetzten, wurden die Indigenen innerhalb der lateinamerika-
nischen Linken entweder als correa de transmission, als Transmissionsriemen, 
betrachtet oder – wie in Nicaragua zu Beginn der 1980er Jahre – aufgrund ih-
rer Andersartigkeit überhaupt dem Klassenfeind zugerechnet.

Erst als sich die Volksorganisationen von ihren jeweiligen Parteistruktu-
ren lösten oder von diesen einfach im Stich gelassen wurden, übernahmen die 
Indigenen in vielen Ländern sogar eine tragende Rolle innerhalb einer ziem-
lich breiten Allianz, die von den urbanen Vierteln Kanadas bis zu den Dör-
fern der Mapuches reichte. Natürlich war diese tragende Rolle nicht auf ihre 
politische Schlagkraft in unserem europäischen Sinn zurückzuführen. Es war 
vielmehr ihre in der Geschichte verankerte Spiritualität, ihre Anpassungsfä-
higkeit und ihre wiedergefundene kulturelle Identität, die sie zum Wegwei-
ser für viele nicht-indigene soziale Bewegungen werden ließen, die sich mit 
ihnen solidarisierten.
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Anpassungsfähigkeit – um nicht das durch den Neoliberalismus in Verruf 
gekommene postmoderne Wort Flexibilität zu verwenden – und Identität sind 
nämlich nur scheinbar Widersprüche. In dem dynamischen Weltbild, in der 
Kosmovision der meisten indigenen Völker sind die beiden Begriffe notwen-
dige Ergänzungen. Im Unterschied zu den Heiligen in der katholischen Kir-
che, die unverrückbar irgendwo für ewige Zeiten über den Wolken thronen, 
im Unterschied zur Unfehlbarkeit des Papstes, beinhaltet die Cosmovisión ei-
ne Welt, die sich andauernd in Bewegung befi ndet und immer wieder hinter-
fragt wird. Entweder, weil sie ununterbrochen einzustürzen droht wie bei den 
Azteken und nur durch Menschenopfer, also einen Akt der kulturbezogenen, 
(im Unterschied zu den heutigen Selbstmordattentätern) noch unfreiwilligen 
Solidarität, gerettet werden konnte. Aber selbst dort, wo die Welt ein festste-
hendes Ablaufdatum hat, wie bei den Mayas, denen zufolge sie in ziemlich 
genau zehn Jahren, nämlich im Jahr 2014 christlicher Zeitrechnung unterge-
hen wird, befi ndet sie sich in ständiger Entwicklung. Insofern ist der indige-
ne Entwicklungsbegriff wesentlich vielfältiger und dynamischer als der des so 
genannten christlichen Abendlandes, der sich monokausal fast ausschließlich 
auf das durch Technologie bestimmte ökonomische, ja monetäre Wachstum 
bezieht. Und was die Götter, den Papst, Kaiser Karl und alle anderen  betrifft, 
verschwinden die nicht ganz einfach von der Bildfl äche, sondern sie machen 
sich entweder andauernd bemerkbar oder sie kehren immer wieder.

Anpassungsfähigkeit und Identität sind also keineswegs Widersprüche, 
sondern ergänzende Merkmale eines sich ununterbrochen bewegenden Prozes-
ses, der weitaus nachhaltiger ist als die von Erdölkrisen, Infl ationen, Repressio-
nen und Depressionen gezeichnete Weltsicht des Westens bzw. Nordens. Oder, 
um es anders auszudrücken: Sie sind unverrückbare Bestandteile einer nachhal-
tigen Entwicklung, welche Natur und Umwelt ebenso in sich einbezieht wie 
das Zusammenleben der Menschen und die Struktur der Gesellschaft.

Deshalb lautet auch die Hauptthese (oder besser gesagt: Haupthypothese) 
des LATAUTONOMY-Forschungsprojekts:

3. »Multikulturelle Autonomie: Eine notwendige Voraussetzung für 
nachhaltige Entwicklung«

Diese Hypothese hat zunächst einmal dazu geführt, diesen viel diskutier-
ten, ziemlich dehnbaren und schwammigen Begriff der „nachhaltigen Ent-
wicklung« näher zu untersuchen. Es gibt ja dazu inzwischen eine Unmenge 
von Literatur, ein eigenes EU-Projekt und dicke Wälzer, die zu diesem Thema 
im Zusammenhang mit der UNO-Gipfelkonferenz in Johannesburg herausge-
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kommen sind. Die MitarbeiterInnen im gegenständlichen Forschungsprojekt 
– allen voran die lateinamerikanischen Forscherinnen und Forscher – waren 
allerdings ganz und gar nicht glücklich mit den im Norden bzw. Westen ent-
wickelten Begriffsbestimmungen für Nachhaltigkeit. Denn in Europa, sagten 
sie, beschränken sich die meisten Analysen vor allem auf die ökologische Di-
mension der Nachhaltigkeit, eine Schwerpunktsetzung, die von den Indígena-
Organisationen, aber auch für die lateinamerikanischen sozialen Bewegungen 
als allzu einseitig angesehen wird. Denn von den Indígenas Umweltfreundlich-
keit zu verlangen hieße ja wirklich Eulen nach Athen zu tragen; denn wie in-
zwischen fast alle Anthropologen übereinstimmend nachgewiesen haben, ha-
ben die indigenen Völker ja kein von der Natur differenziertes Menschenbild. 
Das haben erst die spanischen und portugiesischen Kolonisatoren mit Feuer 
und Schwert in ihren Regionen durchgesetzt. Aber auch für die Bewohner der 
städtischen Randviertel von Mexico-Stadt oder Sâo Paulo, die tag-täglich einer 
hierzulande unvorstellbaren Umweltbelastung und -zerstörung ausgesetzt sind, 
steht der rein ökonomische Überlebenskampf derart im Vordergrund, dass sie 
es sich gar nicht leisten können, der Ökologie jenen Stellenwert beizumessen, 
den dieser Begriff im Norden bzw. Westen hat.

Aus diesen und anderen Gründen hat sich das LATAUTONOMY-Kon-
sortium, das in zwölf Regionen und sechs Ländern Lateinamerikas sowie in 
weiteren fünf Ländern Europas und zwei Regionen Vorderasiens arbeitet, nach 
langen internen Diskussionen dazu entschlossen, den Begriff der „nachhaltigen 
Entwicklung« als einen ganzheitlichen Begriff zu verstehen. Die Nachhaltigkeit 
beinhaltet also die Fähigkeit, alle Lebensbereiche des Menschen aus sich her-
aus zu reproduzieren und zu entwickeln, wobei der Begriff der „Entwicklung« 
ebenso in dem vorher angedeuteten holistischen, ganzheitlichen Sinn zu ver-
stehen ist wie der der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Entwicklung bezie-
hen sich also auf die politischen Rahmenbedingungen, die die Menschen dazu 
befähigen, ihr eigenes ökonomisches, kulturelles UND ökologisches Umfeld 
zu entfalten.

4. Partizipative versus repräsentative Demokratie

Es würde in diesem Zusammenhang zu weit führen, auf alle diese Lebens-
bereiche einzugehen. Ich will mich daher hier vor allem auf die politische Di-
mension der Nachhaltigkeit beschränken, wobei ich die Frage nach der Bewer-
tung der politischen Systeme einmal absichtlich ausklammern möchte. Das 
heißt, ich möchte die Struktur der real existierenden politischen Machtver-
hältnisse betrachten, ohne von vorneherein zu bewerten, ob sie im jeweiligen 
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Einzelfall demokratisch, autoritär oder sogar totalitär sind. Einziges Kriterium 
soll, wie gesagt, die Nachhaltigkeit der politischen Strukturen sein und das be-
deutet ihre Fähigkeit, sich der sozialen Umwelt anzupassen, sich selbst ohne 
Verlust der kulturellen Identität und Eigenständigkeit zu reproduzieren und 
zu entfalten.

Was bei der Betrachtung der indigenen Autonomieprozesse zunächst ein-
mal auffällt, ist der im Vergleich zu unseren Gesellschaften relativ hohe Grad an 
Sozialisation, d.h. an Vergemeinschaftlichung des Alltagslebens. Gerade der na-
turbezogene Lebensrhythmus der Menschen bringt es mit sich, dass sie von der 
Sonne, dem Mond, dem Regen und anderen Phänomenen so sehr abhängen, 
dass sich auch das politische Leben der Gemeinden in hohem Ausmaß danach 
richtet. Das führt zu ziemlich häufi gen Einberufungen von Versammlungen, zu 
denen Außenstehende nicht zugelassen sind, und zu allabendlichen Gesprächen 
und Diskussionen darüber, welche Entscheidungen getroffen werden sollen, je 
nachdem, ob der Neumond droht oder die nächsten Regenfälle zu erwarten 
sind. Die ausführenden Organe sind dabei die von den Gemeindemitgliedern 
gewählten Gemeindevorsteher, die sich innerhalb der relativ kurzen Zeitspan-
ne, in der sie ihr Amt bekleiden (zumeist ein oder zwei Jahre), nach dem Stand 
der jeweiligen Diskussionen orientieren. „Mandar obedeciendo« (Anschaffen 
durch Befolgen) nennen die Zapatisten dieses Prinzip der Amtsausübung, das 
auch durchaus notwendig ist, denn in den Gemeindeversammlungen herrscht 
das Konsensprinzip. Das heißt, es kann in Wirklichkeit nur dann ein Beschluss 
gefasst werden, wenn alle Gemeindemitglieder damit einverstanden sind. Soll-
te das nicht der Fall sein, dann müssen die Vorschläge eben so lange diskutiert 
und verändert werden, bis sie die Zustimmung aller fi nden. In manchen Fäl-
len, die immer seltener werden, gibt es zwar nach wie vor einen Rat der Alten; 
doch hat dieser meist nur die Funktion zu prüfen, ob die Beschlüsse im Sinne 
der Tradition der überlieferten usos y costumbres gefasst sind.

Nachdem die meisten Indígena-Gemeinden oft ganze Tagesreisen vonein-
ander entfernt sind, können da schon aus technischen Gründen keine kompli-
zierten vertikalen und bürokratischen  Strukturen Platz greifen. Trotzdem ist 
der Informationsfl uss zwischen den Gemeinden aber meist überraschend gut, 
wozu die weit verzweigten Verwandtschaftsverhältnisse ebenso beitragen wie 
die häufi gen Feste, welche die Gemeindevorsteher oft dazu benützen, Politik 
zu machen. Die politische Infrastruktur eines de facto oder de iure autonomen 
Gebietes gleicht also eher einem Netzwerk von Gemeinden als einer instituti-
onellen Hierarchie. Das wiederum hat zur Folge, dass einerseits die wesentli-
chen Entscheidungen an der Basis getroffen werden, andererseits die Repräsen-
tantInnen eines nach ethnischen und politischen Gesichtspunkten geordneten 
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Allianzsystems sich in der Kunst des Meinungsausgleichs üben müssen. Denn 
bei den regionalen Versammlungen setzt sich meist der- oder diejenige durch, 
der oder die es versteht, die Gefühls- und Bewusstseinslage der Anwesenden 
zu treffen.

Dieses komplexe, aber keineswegs komplizierte System der Konsensfi n-
dung bringt es mit sich, dass eine Kontinuität der Prozesse gewahrt bleibt, auch 
dann, wenn sich die Amtsträger und Führerpersönlichkeiten ändern. Eine Aus-
nahme von dieser Regel gibt es nur dort, wo sich diese Mechanismen der par-
tizipativen Demokratie mit denen der repräsentativen Demokratie überschnei-
den oder in Konfl ikt geraten. Das ist z.B. an der Atlantikküste Nicaraguas der 
Fall, wo die Führungsriege aus AktivistInnen nationalstaatlicher Parteien rek-
rutiert wird oder in Bolivien bei den Cocaleros, wo Evo Morales als Parteivor-
sitzender der MAS (Movimiento al Socialismo) eine derart bestimmende Figur 
geworden ist, dass er es sich leisten kann, sich über das allgemeine Stimmungs-
bild hinwegzusetzen. In manchen Fällen wie etwa in Guatemala gibt es auch 
zwei völlig verschiedene politische Systeme, die neben einander existieren: Der 
von der Hauptstadt aus bestimmte Bürgermeister und die so genannten Hilfs-
bürgermeister der indigenen Gemeinden.

Im Vergleich zu diesen reinen oder gemischten Formen der partizipati-
ven Demokratie nimmt sich unser westliches, auf dem Prinzip der Delegati-
on der Macht beruhendes politisches System geradezu wie eine Diktatur aus. 
Denn die repräsentative Demokratie erlaubt den Bürgerinnen und Bürgern 
keineswegs, in den Entscheidungsprozess (etwa zur Pensionsreform oder zum 
Asylrecht) einzugreifen. Die Wählerinnen und Wähler können zwar in peri-
odischen Abständen die Personen oder die Parteien austauschen. Auf den tat-
sächlichen Ablauf des politischen Geschehens haben die BürgerInnen aber so 
gut wie gar keinen Einfl uss. 

Es ist also kein Zufall, dass die in jüngster Zeit auch in den neuen Bewe-
gungen Europas praktizierten Mechanismen der politischen Partizipation gera-
de in Lateinamerika entstanden sind. Wie beispielsweise das so genannte par-
tizipative Budget, das in der südbrasilianischen Stadt Porto Alegre entstanden 
ist, bei dem der Bürgermeister einer Gemeinde bei den wichtigsten Entschei-
dungen über die Verwendung der Budgetmittel an den kollektiven Ratschlag 
der Gemeindeversammlungen gebunden ist. Auch das Konsensprinzip hat sich 
bei vielen Nichtregierungsorganisationen und sozialen Bewegungen auf dem 
Umweg über die so genannten Sozialforen bereits weltweit verbreitet. Ohne 
viel Lärm zu schlagen und für viele kaum wahrnehmbar sind auch viele Akti-
vistInnen sozialer Bewegungen in Westeuropa gerade dabei, einen sehr grund-
sätzlichen Wandel in unserer politischen Kultur zu vollziehen.
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Fest steht jedenfalls, dass in Lateinamerika ab Mitte der 1980er Jahre zahl-
reiche, von der Indianerbevölkerung vorangetriebene Autonomieprozesse statt-
fanden, die von den jeweiligen Nationalstaaten in mehr oder minder großem 
Ausmaß anerkannt wurden. Nachdem die Kunas in Panama im Anschluss an 
ihre Revolution im Jahr 1929 bereits seit Jahrzehnten über eine vom Staat 
anerkannte, ziemlich weitreichende territoriale Autonomie verfügten; wur-
den weitgehende politische Rechte der indigenen Völker in den Verfassungen 
der Andenländer Kolumbien, Ecuador und Bolivien ebenso verankert wie in 
der neuen Verfassung von Venezuela. Aufgrund der latenten politischen und 
offenen militärischen Konfl ikte (Kolumbien) in diesen Ländern scheitert die 
Umsetzung dieser Verfassungsnormen aber immer wieder am regionalen, nati-
onalen und transnationalen Widerstand der immer stärker von den transnati-
onalen Unternehmungen (fern)gesteuerten Regierungen.

5. Von der Krise des Nationalstaats zur Re-Indianisierung Amerikas

Hand in Hand mit der als „Globalisierung« verkleideten gigantischen Um-
verteilung von den Armen zu den Reichen dieser Welt fand in Lateinamerika 
eine nicht minder monströse Metamorphose des Nationalstaates statt: „Der 
Nationalstaat erscheint nicht mehr als Beschützer einer so genannten ‚nationa-
len Identität’, von der aus ein Souverän, das Volk, den Staat und seine Reprä-
sentativorgane mit dem Auftrag versah, Barrieren gegen über anderen Natio-
nalstaaten im Rahmen eines internationalen Systems zu errichten. Heute sind 
die Grundfreiheiten des Kapitalismus (die Handelsfreiheit, die des Kapital-
transfers und der Dienstleistungen sowie – mit Einschränkungen – der Migra-
tion) keinen wie immer gearteten Beschränkungen und Kontrollen ausgesetzt; 
weder innerhalb der einzelnen Nationalstaaten noch durch die internationale 
Staatengemeinschaft als solche« (Altvater 1997: 45).

In der Folge dieser gewaltigen und oft auch gewaltsamen historischen Pro-
zesse sind die seit der Unabhängigkeit von den jeweiligen Machthabern oft bis 
zum Exzess hochgehaltenen Symbole der so genannten „nationalen Identität« 
wie die Staatsfahnen, die Nationalhymnen und  Redensarten wie „Como Méxi-
co no hay dos« (Mexiko gibt’s nur einmal), „La Patria primero« (Das Vaterland 
zuerst) oder „Argentina Potencia« (Weltmacht Argentinien) zu Spielsteinen ei-
ner längst nicht mehr wirklichen, virtuellen Realität geworden. Nur die politi-
schen Parteien – allen voran die Konservativen und Liberalen – schmücken sich 
noch mit ihnen, vielfach um über den Ausverkauf der staatseigenen Betriebe 
und natürlichen Ressourcen an die transnationalen Unternehmungen im Rah-
men der von ihnen losgetretenen Privatisierungswellen hinweg zu täuschen. 
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Was bleibt, sind völlig unglaubwürdig gewordene  Rituale, mit denen Politiker 
und Militärs insbesondere an Staatsfeiertagen eine „Nation« zur Schau stellen, 
die es in Form einer monoethnischen Wirklichkeit gar nicht mehr gibt. Damit 
wird der Staat seiner, zumindest seit der Französischen Revolution bestehen-
den, „nationalen« Identität entkleidet und verkümmert zum bloßen Adminis-
trator und Leibwächter zusehends transnationalisierter Wirtschaftsinteressen 
– ein in der Geschichte einmaliger Fall von Selbstverstümmelung als Folge des 
neoliberalen Umbaus. 

Nur für den zahlenmäßig relativ geringen Teil der indigenen Bevölkerung 
Lateinamerikas (lt. UNO ca. 40 Millionen) ist dieser Verlust der nationalen 
Identität relativ bedeutungslos. Im Gegenteil: Für sie, die im Laufe der über 
500-jährigen Kolonialgeschichte schon immer als Kanonenfutter oder besten-
falls als Stimmvieh herhalten mussten, ist jetzt die Zeit gekommen, in der sie 
endlich ihre von den Kolonialherren verschüttete Identität ausleben können, 
ohne (wie noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts) befürchten zu 
müssen, dafür umgebracht zu werden. Nach den Jahrhunderten eines mehr 
oder minder gezielten Völkermordes haben die Indianervölker des amerikani-
schen Kontinents in den letzten beiden Jahrzehnten die Suche nach ihrer eige-
nen Geschichte, ihrer eigenen Sprache und ihrer eigenen spirituellen Vorstel-
lungswelt so sehr intensiviert, dass manche sogar von einer „Re-Indianisierung« 
(Gabriel 1994: 65 ff.) sprechen.

Darunter verstehen verschiedene lateinamerikanische Anthropologen wie 
Guillermo Bonfi l Batalla, dass sich immer mehr Campesinos, aber auch Stu-
dentInnen und Angehörige der lateinamerikanischen Mittelklassen als Indíge-
nas verstehen, obwohl sie das ihrem ethnischen Ursprung nach gar nicht sind. 
Gleichzeitig bemühen sich auf dem ganzen Kontinent (insbesondere aber in 
Guatemala, Peru und Bolivien) viele Indígenas selbst, eine kulturelle Identität 
wie die der Mayas und Inkas nachzuempfi nden, die es in der von ihnen geleb-
ten Form oft gar nie gegeben hat. 

Sie alle haben damit das Zeitalter der Selbstentdeckung Amerikas einge-
leitet; ein Zeitalter, in dem der Ursprungsbevölkerung zugleich die Rolle eines 
Hauptakteurs und die Funktion eines Wegweisers für die versprengten Reste 
der zerbrochenen nationalstaatlichen Volkskulturen zukommt. 

In diesem größeren Zusammenhang ist also zu sehen, dass sich seit ei-
nigen Jahrzehnten die indigenen Völker Lateinamerikas auch auf die Suche 
nach einer eigenständigen „politischen« Form gemacht haben, um ihrem aus 
dem Völkerrecht ableitbaren Selbstbestimmungsrecht Nachdruck zu verleihen. 
Zwar hat es bereits im Verlaufe des 20. Jahrhunderts immer wieder Versuche 
verschiedener Indiovölker gegeben, ihren Widerstand gegen die jeweiligen na-
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tionalstaatlichen Machthaber in gewisse juristische Bahnen zu lenken. So geht 
der Kampf der Kuna-Indianer in Panama um ihre kulturelle Eigenständigkeit 
auf die (relativ gewaltfreie) Revolución Kuna im Jahre 1929 zurück, mit der sie 
ihre Comarcas (inselartige Siedlungen auf der Landbrücke zwischen dem Pana-
makanal und Kolumbien) verteidigten. Der Kampf um eine auch verfassungs-
mäßig garantierte Autonomie setzte aber erst in den 1990er Jahren mit dem 
Aufstand der Zapatisten in Mexiko (1994) und den Indianererhebungen (le-
vantamientos indígenas) in Ecuador (1990, 1995 und 2000) ein, bei denen es 
den Indígenas zweimal gelang, die im Amt befi ndlichen Staatspräsidenten zum 
Abdanken zu zwingen und aus dem Land zu vertreiben.

6. Von den Geburtswehen der Autonomie zum 
Aufstand der Zapatisten

Etwas weniger erfolgreich waren da die Miskitos und die afro-karibischen 
Criollos an der Atlantikküste Nicaraguas, als sie nach dem Sturz der Somoza-
Diktatur im Jahre 1979 von den triumphierenden Sandinisten ihr Recht auf 
Selbstbestimmung einforderten. Eine Reihe von politischen Fehlentscheidun-
gen der Zentralregierung in Managua trieben die Angehörigen der dort ansäs-
sigen ethnischen Minderheiten schließlich in die Arme der von den USA ge-
steuerten Contras, was einen jahrelangen blutigen Bürgerkrieg zur Folge hatte. 
Als die Sandinisten dann Mitte der 1980er Jahre ihren Irrtum einsahen und 
für dieses weitläufi ge Gebiet, das ca. die Hälfte des nationalen Territoriums 
umfasst, ein eigenes Autonomiestatut verfassten, entspannte sich die Lage und 
es konnte an den Wiederaufbau der total zerrütteten Gemeinden gedacht wer-
den.  

Den wirklichen Durchbruch auf kontinentaler Ebene erzielte die Indíge-
na-Bewegung aber erst nach der Abwahl der Sandinisten, im Zuge der Vorbe-
reitungen zum 500. Jahrestag der spanischen Eroberung, im Jahr 1992, als sich 
das Movimiento 500 años de Resistencia Indígena Negra y Popular (Bewegung 
500 Jahre Widerstand der Indigenen, Schwarzen und Volksbewegungen) zu-
erst in Ecuador, dann in Guatemala und schließlich in Nicaragua konstituier-
te. Es scheint wie eine Ironie der Geschichte der revolutionären Bewegungen 
zu sein, dass sich in Lateinamerika die Rebellionen der indigenen Völker erst 
nach dem Zusammenbruch des so genannten Realsozialismus und dem damit 
verbundenen Niedergang der revolutionären nationalen Befreiungsbewegun-
gen ereigneten.  

Unter den unzähligen Protestaktionen und Demonstrationen in den Me-
tropolen Nord- und Südamerikas, bei denen die Indígenas oft Fußmärsche 
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von Tausenden Kilometern zurücklegten, fand damals ein Marsch statt, der 
von der breiteren Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde: Von den süd-
lichen Bundesstaaten Chiapas und Oaxaca marschierten Tausende Indígenas 
und Campesinos in Richtung Mexiko-Stadt, wurden aber von den einschrei-
tenden Polizei- und Sicherheitskräften so sehr aufgerieben, dass sie ihr Ziel 
nicht erreichen konnten. Niemand (auch nicht die schärfsten Beobachter des 
Geschehens) ahnte damals, dass dieser Marsch die eigentliche Geburtsstunde 
der zapatistischen Befreiungsbewegung war, der sie ihre Massenbasis und ihre 
Entschlossenheit verdankte, einen bewaffneten Aufstand vorzubereiten.

Die Fortsetzungsgeschichte des Zapatistenaufstands ist inzwischen der-
art bekannt, dass sie hier nicht nochmals wiederholt werden muss: Nach 
dem Aufstand am 1. Jänner 1994, also ausgerechnet an jenem Tag, an dem 
der mexikanische Staat aufgrund des Freihandelsabkommens (North Atlanti-
ca [American?!]Free Trade Agreement – NAFTA) mit den Vereinigten Staaten 
und Kanada seiner ökonomischen Eigenständigkeit endgültig beraubt wurde, 
erblickte im Süden Mexikos ein neuartiges politisches Subjekt das Licht der 
Welt, das weder mit den nationalen Befreiungsbewegungen Zentralamerikas 
noch mit seinen gleichnamigen Vorläufern auf dem europäischen Kontinent 
vergleichbar war: Erstmals war de facto eine „multikulturelle Autonomie« von 
Indianervölkern entstanden, die die Geschichte Lateinamerikas nachhaltig ver-
ändern sollte.

Fast über Nacht ergriffen die Indiogemeinden in Chiapas in den von den 
Zapatisten kontrollierten Gebieten die Macht in ihren Dörfern, etablierten 
ein Netzwerk von immer dichteren Kommunikationsstrukturen und gründe-
ten die so genannten municipios autónomos als Bollwerke gegen die äußeren, 
aber auch gegen die inneren Feinde. Trotz mehrfacher Versuche gelang es nicht 
einmal den etwa 70 000 in Chiapas stationierten Soldaten der mexikanischen 
Armee, die Gemeinden unter ihre Kontrolle zu bringen. Weitaus erfolgreicher 
waren da die von den Paramilitärs besetzten und von der ehemaligen Regie-
rungspartei PRI (Partido Revolucionario Institucional) politisch kontrollierten 
Gemeinden, die mit Mordanschlägen, Hinterhalten und Massakern bis heute 
die unwegsamen Gebiete des Hochlands verunsichern.

Das Beispiel der Zapatisten machte Schule; nicht nur in Mexiko, wo sich 
über 50 Indiovölker im ganzen Land im Consejo Nacional Indígena (CNI) zu-
sammenschlossen, sondern in fast allen anderen Teilen Lateinamerikas, wo sich 
von den Mayas in Guatemala bis zu den Mapuches in Chile Hunderte Indi-
ovölker in einem kontinentalen Netzwerk vereinten. Bei ihren kontinentalen 
Treffen stand der Kampf um die Autonomie immer an oberster Stelle. Dabei 
war und ist die juristische Form der Autonomie, die dieses sich entwickelnde 
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Subjekt umschloss, nur der äußere Rahmen, der von der internationalen Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird.

7. Autonomie als Widerstandskultur 

Doch während dieser formal-juristische Verhandlungsprozess in den Jah-
ren nach dem Zapatistenaufstand die innenpolitische Diskussion beherrschte 
und mit den 1996 zwischen der mexikanischen Regierung und dem Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) abgeschlossenen, aber bis heute nicht 
ratifi zierten Vereinbarungen (Acuerdos de San Andres – siehe Artikel von Gil-
berto López y Rivas) seinen vorläufi gen Höhepunkt erreichte, wurde die Auto-
nomie in den von den Zapatisten kontrollierten indigenen Gemeinden in die  
Praxis eines von wachsenden militärischen Spannungen gezeichneten Alltags 
umgesetzt. Dabei traten bisher verschwiegene, aber nicht vergessene politische 
Strukturen ebenso zu Tage wie eine auf dem Prinzip wechselseitiger Solidarität 
aufgebaute Subsistenzwirtschaft. Vor allem aber war es die gemeinsame Kultur, 
die in zahlreichen Mythen seit Jahrhunderten überlieferte Cosmovisión, welche 
die Grundlage einer gemeinschaftlichen politischen Praxis bildete.

Was aber war wirklich passiert, dass es zu diesem für die Geschichte La-
teinamerikas ziemlich einmaligen Paradigmenwechsel der abendländischen po-
litischen Kultur ausgerechnet in Mexiko kam; einem Land, in dem knapp ein 
Jahrhundert zuvor die erste soziale Revolution der neuesten Zeit (noch vor der 
russischen Revolution) stattgefunden hatte?

Die Hintergründe sind vielfältig und vielschichtig (siehe auch Artikel von 
Gilberto López y Rivas), lassen sich aber doch in wenigen Sätzen zusammenfas-
sen: Ausgehend vom Grundwiderspruch zwischen einem politischen System, 
das den Formalismus der repräsentativen Demokratie auf die Spitze getrie-
ben hatte und einer Jahrhunderte, ja Jahrtausende alten Praxis gemeinschaft-
lichen Zusammenlebens (Bonfi l Batalla 1989) fand innerhalb einer der vielen 
nationalen Befreiungsbewegungen (der ursprünglich maoistischen ELN, die 
dann in Chiapas zur EZLN wurde) ein Inkulturationsprozess2 statt, der zu 
dem der zeitgleich auftretenden Inkulturation innerhalb der katholischen  Kir-
che Lateinamerikas analog war. Aus diesem, im wahrsten Sinn des Wortes IN-
TER-kulturellen Ineinandergreifen dreier Glaubenshorizonte (dem revolutio-
när-marxistischen, dem befreiungstheologisch-basischristlichen und dem der 
indigenen Kosmovision/en) entstand ein politisches Glaubensbekenntnis, des-
sen Grundsatz die „Einheit in der Vielfalt” und dessen Ziel die (Wieder-)Her-
stellung einer Autonomie der Volksgemeinschaften jenseits des nationalstaatli-
chen politischen Systems war. 
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Ein ähnlicher Prozess gärte auch in Guatemala, jenem Land Lateinameri-
kas mit dem größten Anteil an indianischer Bevölkerung (ca. 70 Prozent der 
Bevölkerung). Gleich nach den 1996 abgeschlossenen Friedensverträgen wur-
de auch dort das Bewusstsein einer eigenständigen Identität der Mayavölker 
spürbar, wenngleich es der politisch-militärische Druck der mestizischen Ober-
schicht bis heute verhinderte, dass die zahlreichen Indioorganisationen zu ei-
genständigen, territorial vernetzten Autonomiesubjekten heranreifen konnten. 
Außerdem fehlte und fehlt bis heute in Guatemala ein der EZLN vergleich-
barer Katalysator; denn die in manchen programmatischen Erklärungen vor-
handene indigenistische Haltung der URNG ist bis heute ein reines Lippen-
bekenntnis geblieben.

Ganz anders war da die Situation an der von fünf verschiedenen Ethni-
en besiedelten3 Atlantikküste Nicaraguas, die etwa die Hälfte des nicaragua-
nischen Staatsgebietes umfasst. Dort hatten – wie erwähnt – die Sandinisten 
unter enger Beratung durch die eingangs erwähnten mexikanischen Anthro-
pologen bereits 1987 ein so genanntes Autonomiestatut verabschiedet, das die 
gesamte Region unter Einschluss der in ihr mehrheitlichen mestizischen Bevöl-
kerung zu BügerInnen einer formaljuristisch völlig eigenständigen politischen 
Struktur machte. Im Unterschied zu den zapatistischen municipios autónomos 
in Chiapas konnten sich aufgrund der politischen Rahmenbedingungen nach 
der Abwahl der Sandinisten innerhalb dieses juristischen Rahmens jedoch bis-
her nur sehr wenige basisdemokratische Strukturen entwickeln.

Ein eigenes Universum bildet in diesem Zusammenhang die Amazonas-
region, wo in vielen Gegenden (wie etwa am Alto Rio Negro in Brasilien oder 
in der Amazonasregion Ecuadors) dank ihres hohen Vernetzungsgrads die dort 
(über)lebenden Indiovölker einen überaus hohen Grad von politischer, öko-
nomischer und kultureller Eigenständigkeit erkämpft haben, ohne dass diese 
vom Staat ausdrücklich als „Autonomie« anerkannt würde. In manchen Teilen 
des riesigen Amazonasgebiets (insbesondere im peruanischen und im kolum-
bianischen Teil) stehen die Indiogemeinden unter der zweifelhaften „Schirm-
herrschaft« von Armeen und/oder Guerillaverbänden und sind nach wie vor 
dem schleichenden Ethnozid von Holzfällermaffi as, Viehzüchtern und Erdöl-
konzernen ausgeliefert.

Im Unterschied zu diesen De-facto-Autonomien im Amazonasgebiet ha-
ben sich in verschiedenen Teilen Lateinamerikas in der Auseinandersetzung 
mit dem Nationalstaat quasiautonome Strukturen herausgebildet, die ihren 
Ursprung nicht in einer gemeinsamen Vergangenheit, sondern in einer in poli-
tischen und militärischen Auseinandersetzungen gewachsenen Kultur des Wi-
derstands haben. Zu ihnen zählen die von der Bewegung der brasilianischen 
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Landlosen (Movimento Sem Terra – MST) organisierten Kooperativen (asenta-
mentos), die aus den campamentos der Landbesetzer hervorgegangen sind, eben-
so wie die in den Städten rapide um sich greifenden Wohnviertelorganisationen 
oder die Syndikate der Cocaleros (Kokabauern) in Bolivien. 

8. Der multiethnische und plurikulturelle Staat in Ecuador

Einer der interessantesten und auch für Europa beispielgebenden Autono-
mieprozesse hat sich in Ecuador entwickelt, wo die CONAIE (Lateinamerikas 
schlagkräftigste Indianerorganisation) ein umfassendes Staatskonzept erarbeitet 
hat, das in diametralem Gegensatz zum traditionellen Modell des zentralver-
walteten Nationalstaats steht. Dieser Estado multietnico y pluricultural (multiet-
hnische und plurikulturelle Staat) soll die verschiedenen Indiovölker, die sich 
als nacionalidades verstehen, aber auch die Mestizen als eigenständige, unterei-
nander gleichberechtigte, kollektive Subjekte behandeln, welche den National-
staat in allen seinen Funktionen perspektivisch ersetzen sollen.

Gerade dieses Beispiel hat aber in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, wie 
gefährlich es für die Indígenas ist, den Schalmeientönen der Regierungen zu 
folgen und sich in die von den Mestizen beherrschten Institutionen der reprä-
sentativen Demokratie zu integrieren anstatt die eigenen Autonomien zu stär-
ken. Nachdem die Indígenas im Jahr 2002 den Obristen Lucio Gutierrez mit 
ihrem Wahlbündnis Pachacutic zum Präsidenten gemacht hatten, wurden die 
von ihnen entsandten Minister und Abgeordneten von den im Parlament und 
in der Regierung vertretenen neoliberalen Mehrheiten kurzerhand ausgeschal-
tet. Die ganz anderen Denkstrukturen verhaftete indigene Basis fühlt sich in 
den Gemeinden heute vielfach von ihrer eigenen Führung verraten. Der Wi-
derspruch zwischen dem auf den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie 
aufbauenden Nationalstaat und den von der Logik der partizipativen Demo-
kratie getragenen Autonomieprozessen hat zu einer politischen Krise innerhalb 
der größten und schlagkräftigsten Indioorganisation Lateinamerikas geführt. 

9. Linke und rechte Autonomien als Alternativen zum Nationalstaat

Fassen wir es noch einmal zusammen: Im Schatten einer immer demo-
kratiefeindlicheren, von den großen Wirtschaftskonzernen bestimmten Welt-
ordnung, die mit den Prinzipien der traditionellen repräsentativen Demokra-
tie ebenso aufgeräumt hat wie mit der Existenz souveräner Nationalstaaten, ist 
also in Lateinamerika ein Prozess in Gang gekommen, der bei der Graswurzel 
derer ansetzt, die selbst den Kahlschlag fast sämtlicher Sozial- und Arbeitssys-
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teme weitaus besser zu überleben scheint als die Bevölkerung in den industri-
ellen Metropolen. Unterhalb der Ruinen und des Ruins der Nationalstaaten, 
die sich im Augenblick zu Tode privatisieren, ist in ganz Lateinamerika eine 
neue politische Kultur im Entstehen begriffen, welche sich die partizipativen 
Politikformen der Ursprungsbevölkerung dieses Kontinents mehr oder minder 
bewusst zum Vorbild nimmt.

Dieser Prozess hat zur Folge und zur Voraussetzung, dass sich die lokalen 
und regionalen Kräfte immer mehr verselbstständigen, das heißt „autonomi-
sieren« und die im Zerfall befi ndlichen Strukturen der Nationalstaaten nach 
und nach verdrängen. Dass dieser Prozess wie jede historische Wende nur un-
ter großen Opfern vor sich geht, ist klar. Auf der Welt gibt es derzeit 32 offene 
Kriege, in deren Kreuzfeuer sich ausnahmslos das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker befi ndet: Irak, Palästina, Kaschmir, Sri Lanka, Mindanao, Aceh, Tschet-
schenien, Kurdistan, Dafur, Chiapas, Chapare, Amazonien etc. etc. sind nur 
die derzeit spürbaren Epizentren eines politischen Bebens, das bereits jetzt al-
le Kontinente erfasst hat. Indem die vorliegende Forschung den jüngsten Ent-
wicklungen der längst vergessen und längst verloren geglaubten Völker dieser 
Erde nachgeht, verfolgt sie also unter anderem das Ziel, die drohenden Beben 
eines sich weltweit abzeichnenden politischen Paradigmenwechsels zu interpre-
tieren und vorauszusagen.

In diesen Ergebnissen tritt u.a. auch die Reaktion der herrschenden Kräf-
te auf diese Autonomieprozesse zu Tage, die von Krieg und militärischen In-
terventionen bis hin zu dem reichen, was mein Lehrer, der große deutsche 
Lateinamerikanist Hans Albert Steger, einmal als die „Pseudomorphose« des 
Bürgertums bezeichnet hat. Dieses Bürgertum versucht nämlich immer wie-
der den neuartigen Phänomenen mit gleichartig anmutenden Entwicklungen 
entgegenzutreten, um ihnen die gegen es selbst gerichtete Spitze abzubrechen 
und die Begriffe in ihr Gegenteil zu verkehren. Genauso wie diese Kreise von 
einer „Revolution der Technologie« sprechen oder von einer „Reform der sozia-
len Systeme« haben sie in allerletzter Zeit auch ihr eigenes „Autonomiemodell« 
erfunden, mit dem sie diesen, an der Basis gewachsenen Autonomieprozessen 
entgegentreten und sie zu verhindern suchen.

Das war zum Beispiel nach dem großen Marsch der Zapatisten in die me-
xikanische Hauptstadt im Jahr 2000 der Fall, mit dem die EZLN die Ratifi zie-
rung des von ihnen in monatelangen Verhandlungen erreichten Abkommens 
von San Andres im mexikanischen Parlament durchsetzen wollten. Nach einer 
monatelangen Verzögerung des Verfahrens verabschiedeten die Parlamentarier 
tatsächlich ein so genanntes „Autonomiegesetz«, das den Indígenas allerdings 
bloß das Recht zugestand privatwirtschaftliche Vereine zu gründen, die auf 
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dem Indianerland befi ndlichen Bodenschätze und Territorien jedoch der Kon-
trolle des Staates und der transnationalen Unternehmungen unterstellte.

Es mag auch wie ein Treppenwitz der Weltgeschichte anmuten, wenn heu-
te in verschiedenen Ländern Lateinamerikas (aber auch Europas) die in unter-
schiedlichen Gebieten konzentrierte Oligarchie ein separatistisches, von trans-
nationalen Unternehmungen erarbeitetes Konzept der sozialen Abschottung 
ebenfalls als „Autonomie« verkaufen will. Das ist heute in mehreren Regionen 
Lateinamerikas (aber auch in einigen Regionen Westeuropas wie Norditali-
en, Süddeutschland und dem fl ämischen Teil Belgiens) der Fall. So drängt die 
christdemokratische Partei Ecuadors z.B. darauf die Region Guayaquil zu ver-
selbstständigen oder die Opposition in Zulia, der erdölreichsten Provinz Vene-
zuelas, darauf mit Hilfe einer militärischen Intervention der USA eine „auto-
nomes« Protektorat zu errichten, für den Fall, dass Präsident Hugo Chavez das 
Referendum gewinnt. Der relativ reiche Norden von Mexiko soll – den auch 
von der Regierung Fox akzeptierten Plänen der USA zufolge – vom Süden Me-
xikos abgekoppelt werden. Wenn es nicht gelingt, diesen rechtspopulistischen 
Spielarten der zu einem virtuellen Politikspiel verkümmerten Nationalstaaten 
Einhalt zu gebieten, könnte die Auseinandersetzung mit den sich rasch aus-
breitenden multikulturellen Autonomieprozessen in einen regelrechten Flä-
chenbrand ausarten.

Wie auch immer in der nächsten Zukunft die politische Debatte über 
die verschiedenen Autonomiekonzepte und die damit verbundene Dezentra-
lisierung des Nationalstaats verlaufen mag: Sie könnte sehr bald auch einen 
Paradigmenwechsel im nationalstaatlichen Denken der Europäischen Union 
einleiten, der bereits jetzt in der Diskussion um ein zukünftiges „Europa der 
Regionen« einen wichtigen Niederschlag fi ndet. 

1   Unter indigenismo wird jene Doktrin der mexikanischen Anthropologie verstan-
den, welche die Integration der indianischen Kultur in die nationalstaatliche 
Welt der Mestizen fordert. 

2  Der Begriff Inkulturation geht auf das Konzept des brasilianischen Befreiungsthe-
ologen Paolo Suess zurück, der die inzwischen auch von der lateinamerikanischen 
Bischofskonferenz CELAM gebilligte Forderung aufstellt, das Christentum müs-
se bei seiner Pastoral[arbeit?!] die nicht-christlichen Kulturen als gleichberechtigte 
Partner akzeptieren.

3  Es handelt sich dabei um indigene Miskitos, Mayagnas, Ramas im Norden sowie 
Criollos und Garífunas afrikanischer Herkunft im Süden der RAAN (Región Au-
tónoma Atlantico Norte) bzw. RAAS (Región Autónoma Atlantico Sur).
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Abstracts

Angesichts der durch die moderne Globalisierung hervorgerufenen Krise 
des Nationalstaats haben die Indiovölker Lateinamerikas in der Praxis ihres 
politischen Zusammenlebens verschiedene Formen von Autonomie entwickelt: 
Vom Territorium der Kunas in Panama über die Atlantikküste Nicaraguas bis 
zu den autonomen Munizipien der Zapatisten in Chiapas, Mexiko, und dem 
Projekt eines „plurikulturellen und multiethnischen Staates” bei den Indígenas 
von Ecuador reicht die breite Palette alternativer Gesellschaftsmodelle. Darin 
kündigt sich ein politischer Paradigmenwechsel an, wie es ihn seit dem Beginn 
der Neuzeit nicht mehr gegeben hat.

Due to the crisis of the National State and as the consequence of modern 
globalisation the indigenous peoples of Latin America have developed, through 
their political practice of conviviality different forms of autonomy: from the 
Kunas in Panama, the Atlantic Coast in Nicaragua to the autonomous mu-
nicipalities of the Zapatistas in Mexico and the project of a “Pluricultural and 
Multiethnic State” with the indigenous people of Ecuador, reaches the broad 
spectrum of alternative models of society. Such they announce the change of a 
political paradigm which dominated our modern times since the French Rev-
olution. 
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1. Die Merkmale indigener Völker als Ausgangspunkt

„Multikulturelle Autonomie“ soll hier verstanden werden als Ausdruck ei-
nes Staatsmodells, bei dem – im Sinne einer „Politik der Differenz“ (Taylor 
1997: 28 ff.) – den vom kulturellen mainstream abweichenden gesellschaft-
lichen Lebensformen eine faire, nicht-diskriminierende Anerkennung zuteil 
wird und gestützt auf diese Anerkennung den Trägern dieser Lebensformen 
das politische Recht zugestanden wird, eigene Angelegenheiten nach selbstbe-
stimmten kulturellen Prioritäten, Normen und Kriterien zu gestalten. Ein der-
artiges Verständnis multikultureller Autonomie wurde in den letzten Jahren vor 
allem als kritischer Analysebegriff in Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Rechte indigener Völker Lateinamerikas entwickelt. 

In der Tat ist die Auseinandersetzung mit der Problematik indigener Völ-
ker ein geeigneter Ausgangspunkt, um sich die an multikulturelle Autonomie 
zu stellenden Anforderungen bewusst zu machen. 

Auf internationaler Ebene existiert keine verbindliche und vor allem in 
allen ihren Details unumstrittene Defi nition jener Gruppen, die mit dem Be-
griff indigene Völker erfasst werden sollen. In der nach wie vor wegweisenden 
UN-Studie über die menschenrechtliche Situation dieser Gruppen fi ndet sich 
jedoch eine Umschreibung, die vor allem darauf ausgerichtet ist, indigene Völ-
ker von (ethnischen) Minderheiten im Allgemeinen auseinanderzuhalten:

„Indigenous communities, peoples and nations are those which, having 
a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that de-
veloped on their territories, consider themselves distinct from other sectors of 
the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at 
present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, devel-
op and transmit to future generations their ancestral territories, and their eth-
nic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance 
with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.” (Mar-
tínez-Cobo 1986: para. 379)
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Die hier gemeinten Gruppen zeichnen sich danach durch drei Merkmale 
aus:
− Sie stehen in historischer Verbindung zu Bevölkerungen, die einer geo-

graphisch von außen kommenden Kolonialisierung unterworfen wur-
den;

− Sie stellen gegenwärtig keine dominanten, sondern benachteiligte Seg-
mente einer breiteren Gesamtgesellschaft dar;

− Schließlich verstehen sich die betreffenden Gruppen als von den gesell-
schaftlich dominanten Segmenten unterschiedlich, wobei die ethnische 
Identität in Einklang mit eigenen kulturellen Mustern und gesellschaftli-
chen Institutionen weitergegeben werden soll.
Die Besonderheiten einiger dieser Defi nitionsmerkmale sollen herausge-

griffen werden. In Hinblick auf den Umstand, dass die historische Kontinuität 
zu Populationen besteht, deren Territorien einer von außen erfolgten Koloni-
alisierung unterworfen wurden, wird nicht zum Ausdruck gebracht, dass die-
se „Kolonisatoren“ im Sinne der Defi nition notwendigerweise von einem weit 
entfernt liegenden Teil der Welt – im typischen Falle von einem anderen Konti-
nent – herstammen mussten. Dieses bewusst fl exibler gehaltene Merkmal wird 
deutlich, wenn man das Zitat mit einer mehr als ein Jahrzehnt älteren U.N.-
„Arbeitsdefi nition“ von indigenen Populationen vergleicht, wo es an relevanter 
Stelle geheißen hatte: „Indigenous populations are composed of the existing de-
scendants of the people who inhabited the present territory of a country wholly 
or partially at the time when persons of a different culture or ethnic origin ar-
rived there from other parts of the world, overcame them …” (Martínez-Cobo 
1972: para. 34) In dieser älteren Formulierung war also gewissermaßen nur 
von einer blue-water-Kolonialisierung die Rede gewesen, während es gemäß 
der neueren Defi nition der Anwendung des Begriffs „indigene Völker“ auf be-
stimmte Gruppen jedenfalls nicht schadet, wenn die „Invasion“ oder „Koloni-
alisierung“ innerhalb eines engeren geographischen Raumes stattgefunden hat. 
Die Defi nition stellt wohl sogar auf die charakteristische Binnenkolonisierung 
ab, welcher indigene Völker innerhalb ein und desselben unabhängigen Natio-
nalstaates unterworfen wurden. Die in der Folge ermöglichte Anwendung des 
Begriffs auf Staaten Afrikas oder Asiens (näheres dazu v.a. Thornberry 2001) 
mag in diesem Zusammenhang nur angedeutet sein.

Auch ein zweiter Unterschied zur älteren Defi nition wird in Zusammen-
hang mit diesem Merkmal der „historischen Verbindung“ deutlich: Die Ange-
hörigen des modernen indigenen Volkes müssen per defi nitionem nicht (phy-
sische) Nachkommen der zu Zeiten der Kolonisierung lebenden Bevölkerung 
sein, die Defi nition setzt vielmehr dort an, wo gegenwärtige, auch heterogen 
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zusammengesetzte Gruppen ihre aktuellen Identitätsmerkmale aus der (von ih-
nen selbst hergestellten) historischen Anknüpfung beziehen.

Wenn auch dieses Merkmal der „Kontinuität“ neuerlich bestimmten Ein-
wänden ausgesetzt sein mag, die etwa die Gefahr von romantisch-exklusivisti-
schen Ursprungslegendenbildungen heraufbeschwören, so knüpft es doch an 
die aktuellen sozialen Gegebenheiten der betroffenen Gruppen an; weder wer-
den Gruppen nicht subsumierbar, deren Angehörige sich nicht als biologische 
Nachkommen der ursprünglich kolonialisierten „Vorbevölkerung“ ausweisen 
können, noch muss Kultur oder aktuelle Lebensweise mit jener der „Vorfah-
ren“ übereinstimmen. Die Defi nition trägt insbesondere der Tatsache Rech-
nung, dass ethnische Identitätsmerkmale Ergebnis strategischer sozialer Inter-
aktionen (in diesem Fall mit dem „nicht-indigenen“ Umfeld) sein können.

Das zweite Merkmal knüpft an dem Umstand an, dass indigene Völker 
unter Außenbeziehungen leben, die sie für Schlechterstellung und Diskrimi-
nierungen aller Art besonders verletzlich machen. Dies ist zwar langfristige 
Folge (historischer) Kolonialisierung, letztlich aber ein separates eigenständi-
ges Merkmal. Indigenen Völkern sind staatlich-politische Strukturen überge-
stülpt, die ganz und gar nicht zur Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen ge-
schaffen wurden. Typischerweise bleiben sie von politischer Macht weitgehend 
ausgeschlossen. 

Durch das dritte Defi nitionsmerkmal ist vor allem das für das eigene Iden-
titätsempfi nden wichtige (kulturelle) Anderssein angesprochen, wobei hier kei-
ne bestimmten substantiellen Besonderheiten der Kulturen indigener Völker 
angesprochen werden. Es wäre nämlich denkbar, besondere üblicherweise mit 
indigenen Völkern assoziierte Merkmale, also etwa die besondere Verbunden-
heit mit Erde und ganz generell mit dem geographischen Raum, die relativ 
wenig hierarchisierte gesellschaftliche Binnenstruktur oder das Fehlen der Ver-
schriftung der eigenen Sprachen hier angeführt zu fi nden. Nichts dergleichen 
fi ndet sich jedoch in der Defi nition, stattdessen ist nur die Bedeutung eigener 
kultureller Muster für die Eigenwahrnehmung als Völker herausgestrichen. 

Ein neuerlicher Vergleich mit der bereits oben teilzitierten älteren Defi ni-
tion macht deutlich, dass die kulturelle Andersartigkeit gerade als identitäts-
stiftendes Merkmal letztlich noch stärker herausgestrichen wurde, hatte es hier 
doch – in Hinblick auf das die indigenen Völker auszeichnende Merkmal der 
kulturellen Andersartigkeit – geheißen: „who today live more in conformity 
with their particular social, economic and cultural customs and traditions than 
with the institutions of the country of which they now form part ...“; die spezi-
fi sche Relevanz dieser Merkmale für die Konstituierung der eigenen ethnischen 
Identität in der Defi nition war hier noch nicht herausgehoben. 
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Die drei Defi nitionselemente der „historischen Verbindung“, der aktuel-
len „Benachteiligung“ und der identitätsstiftenden (aber nicht historisch-stag-
nierten) „kulturellen Anderartigkeit“ tauchen immer wieder im akademischen 
Schrifttum auf und auf sie wird – wenn auch oftmals mit Modifi kationen – in 
offi ziellen Dokumenten verschiedener Institutionen Bezug genommen. 

Um die Tragweite dieser drei Elemente einschätzen zu könne, ist es rele-
vant, sich den logischen Stellenwert einer Defi nition von „indigenen Völkern“ 
bewusst zu machen. Der Begriff, zumindest mit seinen derzeit vorherrschenden 
Konnotationen, gehört zu den unmittelbaren Resultaten der Mobilisierung ei-
ner global in Erscheinung tretenden sozialen Befreiungsbewegung, der es in 
wenigen Jahrzehnten gelungen ist, den allgemein-politischen und in der Folge 
auch akademischen Diskurs zu Menschenrechtsfragen nachhaltig zu beeinfl us-
sen und zu verändern (Stavenhagen 1990; Wilhelmi 2003). Es waren Völker 
aus allen Kontinenten und aus fast allen wesentlichen Großregionen der Erde, 
deren Angehörige hunderte verschiedener Sprachen sprachen und die Träger 
sehr unterschiedlicher Kulturen sind, die sich unter der einheitlichen Flagge 
der „indigenen Völker“ fanden. Es war das Eintreten für den gemeinsamen 
Kampf um ähnlich begründete Rechte, der diese verschiedenen Menschen eine 
gemeinsame Sprache fi nden ließ und letztlich das einigende Band schnürte.

2. Die normative Relevanz der Merkmale indigener Völker 

Die Gemeinsamkeit indigener Völker beruht auf vergleichbaren histori-
schen, sozialen und politischen Erfahrungen angesichts von Kolonialismus, 
Diskriminierung und Universalität des neuzeitlichen Staates. Aus dieser Per-
spektive gewinnen Elemente, die bei der Umschreibung dieser Völker immer 
wiederkehren, eine besondere normative Relevanz, erfassen sie doch eine Reali-
tät, die primär im Kontext des neueren menschenrechtlichen Diskurses thema-
tisiert worden ist. Dies geschah aus dem Bemühen heraus, die Anliegen dieser 
spezifi schen Gruppen in die eigentümliche Dynamik der menschenrechtlichen 
Logik und deren institutioneller Verankerung einzubetten, wie diese spätestens 
seit dem Entstehungsjahr der Vereinten Nationen ausgebildet worden sind. 

Menschenrechte legitimieren sich in gewissem Sinne als institutionelle 
Antworten auf individuelle oder kollektive Unrechtserfahrungen. In der Folge 
soll plausibel gemacht werden, wie sich die Legitimität der Rechte indigener 
Völker unter Bezugnahme auf die drei oben dargelegten Defi nitionsmerkma-
le ableiten lässt: 
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2.1 Die originären Rechte

Wesentlicher Ausgangspunkt für die Anerkennung der Rechte indigener 
Völker ist der Umstand, dass es eben ihre Ländereien waren, die einst der Ko-
lonialisierung unterworfen wurden. Ihre Ansprüche auf Land- und Ressour-
cenrechte, die ihrem Wesen nach öffentlich-politischer Natur sind und in den 
indigenen Gruppen qua Nationen ruhen (McNeil 2002: 473), stützen sich 
darauf, dass sie unabhängig von und historisch vor der Entstehung des heuti-
gen Staates (bzw. auch vor Entstehung von dessen Rechtsvorgänger) ausgeübt 
wurden: Durch diese Rechte soll somit möglichst die historische Kolonialisie-
rung wettgemacht werden.

Fast jeder heutige Rechtskreis kennt als wichtiges Kriterium der Rechts- 
und Güterzuordnung jenes der Anerkennung des ruhigen und legitimen Be-
sitzstandes; unter diesem Gesichtspunkt entspricht es somit einem Grundprin-
zip des geltenden Rechts, auch jene Besitzstände anzuerkennen und zu sichern, 
die dem staatlichen Rechte selbst vorangehen, die, mit anderen Worten, von 
diesem nicht abgeleitet sind, sondern vielmehr auf originärem Erwerbstitel be-
ruhen. 

Für indigene Völker stellt sich allerdings das Pochen auf Rechte, die – vom 
Anspruch her – dem Staate vorangehen, als schwieriges und unkonventionelles 
Unterfangen dar. Schon Locke, der in dieser Frage jahrhundertelang das westli-
che Denken prägen sollte, hatte die Eingeborenen Amerikas als Wesen gesehen, 
die im „perfekten Naturzustand“ lebten, denen es an rechtlicher Zuordnung 
von Gütern, an politisch organisierten Gesellschaften und sohin an „souverä-
nen“ Nationen fehle, an Segnungen also, die sich in Europa ausgebildet hätten 
(Näheres Locke, 1991; Allgemeines zur Legitimierung des britischen Frühko-
lonialismus durch Locke: Arneil 1996). 

Folge dieser Einschätzung des gesellschaftlichen Lebens der Ureinwohner-
völker als unpolitisch war die Proklamation der vollen Souveränität des euro-
päischen (Kolonial-)Staates über die von indigenen Völkern besiedelten und 
genutzten Territorien. Deren Unterwerfung unter Kolonialregimes wurde so-
mit gar nicht erst als Übernahme (legitimer) fremder Staatsfunktionen ange-
sehen, sondern als Inbesitznahme politisch herrenlosen Landes (terrae nullius). 
Erst die terra nullius-Etikettierung erlaubte beispielsweise die Übertragung ei-
ner von dem berühmten englischen Juristen Blackstone (1825: 107 f.) stam-
menden Doktrin der „besiedelten“, also nicht vom älteren Herrscher eroberten 
oder vertraglich erworbenen Kolonie, auf das australische „Neuland“. Recht-
liche Folge der Einstufung eines Koloniallandes als „besiedelte Kolonie“ war, 
dass dort unmittelbar und ausschließlich die Rechtsordnung des Mutterlandes 
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in Kraft trat – wurden derartige Kolonien doch „verlassen und unkultiviert vor-
gefunden“ (siehe Näheres in: McNeil 1989: 162 ff.).

Die Begründung der europäischen Herrschaft überlagert das Kolonialland 
somit gleichzeitig lückenlos mit der Rechtsordnung des Mutterlandes, wobei 
weder Platz für politische Rechte der Ureinwohner noch für deren Rechte an 
Land und Ressourcen verbleibt.  

Populus nullus (Hocking 1988: viii) – im völkerrechtlichen Sinne – wurden 
aber nicht nur die Ureinwohnervölker im überseeischen Bereich der Britischen 
Krone, sondern auch die indigenen Völker in den neuen Nationalstaaten La-
teinamerikas des frühen 19. Jahrhunderts.

Zufolge der uti-possidetis-Doktrin beanspruchten diese Staaten die lücken-
lose Aufteilung des gesamten Kontinents (einschließlich der Territorien von 
damals noch vollständig unabhängig lebenden indigenen Völkern). Im Sinne 
des Schlusses eines argumentatorischen Zirkels wurden die Territorien dieser 
Völker als Gebiete der euro-amerikanischen Staaten proklamiert, weil die indi-
genen Völker selbst nicht als mögliche Träger eigenständiger Staatlichkeit an-
gesehen wurden. Gleichzeitig lag das indigene Land aber nunmehr nicht nur 
innerhalb der Grenzen der neuen Nationalstaaten, es stand nunmehr auch im 
Eigentum dieser ihnen übergestülpten, neokolonialen Staaten.  

Es ist eine Aufgabe des modernen Rechts, das in die Vergangenheit wei-
sende Faktum der Kolonialisierung zu überwinden, von der die Angehörigen 
der indigenen Völker kraft ihrer historischen Verbundenheit nach wie vor be-
rührt sind. 

2.2 Die Gleichheit

Die Rechte indigener Völker zielen in der Folge nicht nur darauf ab, his-
torisches Unrecht wettzumachen, sondern die aktuelle Diskriminierung der 
Angehörigen dieser Gruppe zu beseitigen. Weltweit gesehen sind praktisch in 
allen Staaten mit indigenen Bevölkerungsanteilen diese weitgehend von der 
politischen Macht ausgeschlossen; selbst dort, wo sie nicht direkt und gezielt 
diskriminiert werden, besitzen sie durch eine Reihe faktisch wirksamer Bar-
rieren kaum reale Möglichkeiten, die politischen Rahmenbedingungen, de-
nen sie selbst unterworfen sind, maßgeblich zu beeinfl ussen bzw. an der Um-
setzung der staatlich festgelegten Politik selbst mitzuwirken. Als unmittelbare 
Folge dieses Ausschlusses von politischer Macht weisen die Angehörigen der 
indigenen Gruppen deutlich die negativsten sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Indikatoren innerhalb ihrer Wirtsstaaten auf (siehe aufschlussreiche 
Details in Psacharopoulos/Patrinos 1994). Die in vielen Ländern vorherrschen-
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den besonderen Bedingungen unter Angehörigen indigener Gemeinschaften 
in Hinblick auf Gesundheit, Erziehungswesen, Zugang zu sozialen Diensten, 
Beschäftigungsverhältnisse oder Strafvollzug machen vielfältige Diskriminie-
rungserfahrungen deutlich und schaffen schon als solche eine starke legitima-
torische Basis für einen besonderen rechtlichen Rahmen, der darauf abzielt, 
diese Diskriminierungen zu überwinden. Selbst aus der Perspektive liberal-
egalitärer gesellschaftspolitischer Grundsätze bestehen keine Einwände gegen 
besondere Maßnahmen für Angehörige sozial benachteiligter Gruppen (Barry 
2001: 114).

Die – zumeist unbestrittene – Funktion des Rechts, Diskriminierungen zu 
beseitigen, kann jedoch in Zusammenhang mit den Anliegen indigener Völ-
ker auch zu einem Missverständnis führen: Im Vergleich zu bekannten ande-
ren Gruppen, die Nutznießer eines besonderen, anti-diskriminatorischen Rah-
mens sind, sollen sich die Maßnahmen im Interesse indigener Völker nicht 
darauf konzentrieren, diese an die bevorzugten sozialen Segmente ihres Landes 
anzugleichen. Dies wird beispielsweise im Vergleich zu jenen Vorgaben deut-
lich, die, ausgehend von der Bürgerrechtsbewegung in den USA, als affi rmative 
action (Brugger 1993: 122 ff.) bekannt sind. Das Ziel derartiger Fördermaß-
nahmen liegt vor allem darin, die Angehörigen der diskriminierten Gruppe(n) 
möglichst an die Standards der bevorzugten Gruppe(n) heranzuführen. Die 
Hintergründe dieser Standards, Kriterien und Werte der mainstream-Kultur 
also, werden in diesem Zusammenhang jedoch nicht in Frage gestellt. Affi rma-
tive action dient letztlich einem formell erscheinenden Gleichheitsideal. Eine 
wesentliche Folge dieses Ansatzes zeigt sich darin, dass die Maßnahmen abge-
schlossen werden müssten, wenn das Ziel erreicht, die bestehende Diskriminie-
rung als überwunden angesehen werden kann. Da in der historisch-politischen 
Realität dieses eigentliche Ziel der wirklichen „Gleichstellung“ regelmäßig in 
weiter Ferne liegen dürfte, unterliegt dieser springende Punkt von Maßnah-
men, die auf die Überwindung von Diskriminierung im klassischen Sinne hi-
nauslaufen, nur selten der kritischen Refl exion. 

Aus Sicht indigener Völker zeigt sich jedoch gerade hier, dass das in ihrem 
Interesse bestehende Schutzregime sich nicht in der Überwindung von Diskri-
minierung und Ungleichheit zu erschöpfen hat. Es ist das dritte Defi nitionsele-
ment der von diesen Gruppen gewollten Bewahrung eigenständiger kultureller 
Muster, das hier bezeichnenderweise ins Spiel kommt. 
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2.3 Der Schutz der kulturellen Identität

Wesentliches weiteres Merkmal indigener Völker ist ein auf Wahrung der 
kulturellen Eigenheiten gerichtetes Bestreben. Wenn damit auch nicht aus-
gesagt wird, worin diese Eigenheiten bestehen, handelt es sich jedenfalls um 
Muster, die sich vom kulturellen mainstream unterscheiden. Diese kulturellen 
Kriterien stellen – worauf in der oben wiedergegebenen UN-Defi nition hinge-
wiesen wird – sogar eine besondere Grundlage für die Eigenwahrnehmung der 
indigenen Gruppen als eigenständige Völker dar. Den anzuerkennenden Rech-
ten der indigenen Völker kommt die Funktion zu, gerade diese kulturellen Be-
sonderheiten abzusichern, oder, mit anderen Worten, notwendige Freiräume 
für den Weiterbestand des charakteristischen kulturellen Lebens zu schaffen. 

Es ist wichtig, diese Komponente des kulturellen Pluralismus nicht aus 
den Augen zu verlieren, wenn es um die Bewertung von Rechten geht, die dem 
Schutz der Interessen indigener Völker dienen sollen. 

Ein kleiner Exkurs zum Thema der Landrechte mag dies verdeutlichen. 
Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass sich die Legitimität der An-

erkennung von Landrechten indigener Völker aus dem Gesichtspunkt heraus 
ergibt, historisches Unrecht wettzumachen. Die Kolonialisierung bedeutete für 
indigene Völker, dass sie historisch in ein institutionelles System hineingepresst 
wurden, in welchem für die weitere Ausübung ihrer originären Rechte kaum 
Platz vorgesehen war. Indigene Völker wurden im Zuge der Kolonialisierung 
historisch enteignet. 

In den letzten Jahren brachte nun die Rechtsprechung sowohl nationaler 
(vgl. etwa die Entscheidungen Delgamuukw durch den Kanadischen Supreme 
Court [Delgamuukw 1997] oder Mabo durch das Höchstgericht Australiens 
[Mabo 1992]) wie internationaler Gerichte (siehe etwa den Nicaragua betref-
fenden Fall Awas Tingni, durch den Interamerikanischen Gerichtshof für Men-
schenrechte [Awas Tingni 2001]) die Anerkennung der originären Landtitel 
mit sich, wodurch Jahrhunderte kolonialer Institutionengeschichte gewisser-
maßen als nachträglich revidiert gelten können. Wenn auch in solchen Ent-
scheidungen oftmals der diskriminierende Charakter des kolonialen Systems 
hervorgehoben wird (so etwa in Mabo, wo die terra nullius-Doktrin als „unge-
recht und diskriminierend“ bezeichnet wird; 175 CLR 42-3), so darf sich deren 
Umsetzung nicht nur vom Gedanken der formellen Beseitigung von Schlech-
terstellung und Benachteiligung leiten lassen. 

Eine genauere Analyse der hinter der Anerkennung indigener Landrechte 
stehenden Logik zeigt, dass es hier gerade auch um Sicherung der kulturellen 
Besonderheit der betroffenen indigenen Völker geht. Die anerkannten Rech-
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te sind nicht dieselben, die die staatliche Rechtsordnung ganz allgemein für 
Rechte an Land vorsieht. 

Würde sich die heutige Rechtsordnung nur am Gedanken der sozialen 
Besserstellung und der Kompensation historischen Unrechts orientieren, so 
könnte sie wohl einfach „ziviles“ Landeigentum zuerkennen, welches etwa 
nach Kriterien sozialen Bedarfs eingeräumt wird. Sowohl in den genannten 
Staaten mit englischer Rechtstradition als auch in dem ein lateinamerikani-
sches Land betreffenden Fall Awas Tingni ist die eigentliche Grundlage für die 
anerkannten Rechtstitel an Land jedoch das spezifi sche indigene Gewohnheits-
rechtssystem, dem durch die staatlichen oder internationalen Gerichte unmit-
telbare Bestandskraft gegenüber den Staaten gegeben wird (siehe die ausführ-
liche Erörterung dazu in: Anaya/Williams 2001: 42-48). Sowohl nach Inhalt 
wie nach geografi scher Ausdehnung werden die Landrechte indigener Völker 
letztlich auf Grund jeweils eigener normativer Kriterien zu bestimmen sein. 

Indigene Landtitel werden im Allgemeinen aus Perspektive der berechtig-
ten indigenen Gemeinschaften umschrieben und so kann der identitätsstiften-
den Funktion, welche den Landrechten für die betreffenden Gemeinschaften 
zukommt, entsprochen werden. 

Dieser kurze Exkurs zu den Landrechten soll verdeutlichen, dass indigene 
Rechte zwar auf eine Entkolonialisierung und – vom gesamtgesellschaftlichen 
Ergebnis her betrachtet – gleichwertige Stellung ihrer Nutznießer hinauslau-
fen, sie aber nicht als Ausdruck strenger Gleichbehandlung missdeutet werden 
dürfen. Die Landrechte beispielsweise der australischen Ureinwohner oder der 
indigenen Ethnien der Atlantikküste Nicaraguas sind keine Eigentumstitel im 
Sinne des euro-australischen Common Law oder des Zivilgesetzbuches Nica-
raguas. Die anzuerkennenden, inhaltlich andersartigen Institutionen der be-
treffenden indigenen Völker müssen vielmehr als funktionelles Äquivalent für 
entsprechende Institutionen oder Güter der mainstream-Gesellschaft verstan-
den werden, deren Sicherung somit gleichzeitig Entkolonialisierung, soziale 
Gleichstellung und Anerkennung der kulturellen Identität darstellt.

3. Die drei Dimensionen der Rechte indigener Völker 

Den verschiedenartigen Interessen indigener Völker wird somit durch un-
terschiedliche Formen spezifi scher Rechte entsprochen. 

Erstens wird die Gestaltungsmöglichkeit der betreffenden Völker über Le-
bensbereiche, die das koloniale System der Fremdkontrolle unterworfen hat, 
wiederhergestellt. So ersetzen etwa indigene Rechte auf Ländereien und natür-
liche Ressourcen die bisher vorherrschende Doktrin von der freien Verfügbar-
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keit des Staates über diese Güter, was – wie oben ausgeführt – direkte Kon-
sequenz der Legitimationsgrundlage des Kolonialismus war. Die originären 
Rechte über Land und Ressourcen können dabei funktionell nicht scharf von 
den Ansprüchen auseinandergehalten werden, die auf Wiederherstellung oder 
Festigung politischer Kontrolle indigener Völker über eigene Angelegenheiten 
hinauslaufen. Insgesamt führen diese Rechte dazu, dem Staat Kompetenzberei-
che zu entziehen, die als koloniale Usurpation gelten müssen. 

Der zweiten Hauptfunktion, nämlich der Überwindung der Diskriminie-
rung, dienen in erster Linie Rechte, die auf verbesserte Zugangsmöglichkeiten 
zu wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Funktionen im Rahmen der Ge-
samtgesellschaft und auf – qualifi zierte – politische Mitwirkung im Gesamt-
staat abzielen. 

Vor allem der spezielle Zugang zu allgemeinen politischen, etwa gesetzge-
benden Institutionen wird evidentermaßen der Benachteiligung der indigenen 
Völker entgegenwirken, da sie an der Festlegung der Normen und Kriterien, 
auf welchen die gesamtstaatliche Politik beruht, unmittelbar mitwirken kön-
nen. 

Schließlich wird der dritten Hauptfunktion der Sicherung der kulturspe-
zifi schen Merkmale der indigenen Völker vor allem durch staatliche Förderung 
eigener Institutionen und durch die Freistellung von der Geltung jener allge-
mein-geltenden rechtlichen Normen entsprochen, durch die sie strukturell be-
nachteiligt werden. Die Sicherung der kulturellen Muster und Merkmale die-
ser Völker soll bewirken, dass sowohl die Ausübung der originären Rechte wie 
auch die Mitwirkung im Rahmen der Gesamtgesellschaft auf eigenbestimmten 
kulturellen Vorstellungen vor sich gehen kann. Die sich hier ergebenden eige-
nen Kompetenzen der indigenen Völker sollen also auch inhaltlich nicht nach 
den Vorgaben der mainstream-Gesellschaft ausgeübt werden. So soll etwa die 
Verwaltung der eigenen Ressourcen auf den indigenen Normen (und nicht auf 
staatlichem Umweltrecht) beruhen und die Wahl der drei besonderen indige-
nen Abgeordneten in das Parlament Venezuelas (Asamblea Nacional) ist gemäß 
neuer venezolanischer Verfassung unter Berücksichtigung ihrer Traditionen 
und Sitten durchzuführen (Verfassung Venezuela 1999: Art. 186).

Freistellungen dieser Art erinnern strukturell am ehesten an rechtliche Si-
cherungen von Religionsfreiheit, welche aus der Rechtsordnung vieler Länder 
der Welt mit westlicher Rechtstradition bekannt sind. Von der juristischen 
Doktrin wurde in diesem Zusammenhang vielfach die Lehre von der Abwä-
gung zwischen dem Interesse des Staates auf allgemeine Durchsetzung seiner 
Gesetze und dem Anspruch jener, die sich auf Religionsfreiheit stützen, ent-
wickelt. Demzufolge hat der Staat eine Freistellung von seiner (allgemeinen) 
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Norm zu gewähren, wenn hinter der lückenlosen Durchsetzung der Norm 
nicht ein gewichtiges oder zwingendes allgemeines Interesse liegt und er dem 
Zweck dieser Norm durch ein in das Grundrecht der Religionsfreiheit weniger 
stark eingreifendes Mittel entsprechen könnte (vgl. beispielsweise Kalb/Potz/
Schinkele 2003: 63 ff. und 83). Unter der Anwendung derartiger Konstrukti-
onen wurde beispielsweise in den USA Angehörigen der religiösen Gruppe der 
Amish zugestanden, Jugendliche ihrer Gruppe nur eingeschränkt der allgemei-
nen staatlichen Schulpfl icht zu unterwerfen (Yoder 1972), und unter Bedacht-
nahme auf religiöse Schlachtvorschriften wurden Ausnahmen vom allgemeinen 
gesetzlichen Betäubungsgebot bei Schlachtungen gewährt (BVerfG 1999).

Zweifellos gehören Freistellungen dieser Art zu den umstrittensten Aspek-
ten der Rechte von religiösen oder kulturellen Minderheiten. Immerhin geht 
es darum, Personen von der Verbindlichkeit an sich verfassungskonformer Re-
gelungen unter Berufung auf religiöse (oder – im Falle indigener Völker – kul-
turelle) Werte auszunehmen. Der bekannte kanadische Staatsphilosoph Will 
Kymlicka hat in seinem akademischen Werk eine systematische Begründung 
dafür erarbeitet, dass es – gerade gestützt auf einen liberalen legitimatorischen 
Ansatz für Staat und Recht – konsequent und geboten erscheint, den real be-
stehenden kulturellen Unterschieden in dieser Weise durch gruppenspezifi sche 
Rechte zu entsprechen.

Kymlicka geht zunächst davon aus, dass es für den Einzelnen zwar nicht 
ein Ding der Unmöglichkeit ist, seiner eigenen Kultur den Rücken zuzukeh-
ren, man aber annehmen solle, dass diese Kultur von den meisten Menschen 
etwas Gewolltes ist und immerhin etwas darstellt, worauf man „vernünftiger-
weise einen Anspruch“ besitze (Kymlicka 1995: 86). 

Kymlicka sieht sich also als Vertreter einer liberalen Tradition, der zufolge 
es grundsätzlich eine legitime Erwartungshaltung von Personen geben dürfte, 
in der eigenen Kultur zu verbleiben. Was bedeutet aber nun für den Einzelnen 
ein Staat, der lediglich allgemein-einheitliche Rechte für die Bürger vorsieht 
und somit vorgibt, „kulturell farbenblind“ zu sein? 

Kymlicka belegt, dass die öffentliche Ordnung jedes Staates durch zahlrei-
che Grundsatzentscheidungen den Bedarf und die Identitäten (lediglich) ganz 
bestimmter ethnischer und nationaler Gruppen unterstützt (Kymlicka 1995: 
108). Mit anderen Worten – der Staat ist also keineswegs kultur-„neutral“. 
Der kulturelle bias des Staates, das spezifi sche kulturelle Fundament, auf dem 
die konkrete Staatlichkeit beruht, bewirkt vielmehr unvermeidlicherweise, dass 
der Staat bestimmte kulturelle Identitäten fördert und andere somit benach-
teiligt. Erst die Einsicht in diese Zusammenhänge verleiht nach Kymlicka den 
Ansprüchen von Minderheitenkulturen (in die er jene von indigenen Völkern 
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mit einschließt) eine legitimatorische Basis. Es müsse ein Rahmen geschaffen 
werden, der sozusagen die kulturelle „Schiefl age“ des Staates ausgleicht.

Kymlicka bietet einen der wichtigsten neueren Ansätze zur rechtlichen Si-
cherung kultureller Identität. Gleichzeitig zeigt sich bei Übertragung dieses vor 
allem zur Begründung von Rechten klassischer kultureller Minderheiten entwi-
ckelten Ansatzes auf indigene Völker eine Verkürzung durch Ausblendung der 
verschiedenen Dimensionen der Legitimität der Rechte indigener Völker.

Für Kymlicka ist gewissermaßen nur wichtig, die aktuelle kulturelle Be-
nachteiligung indigener Völker im Rahmen des an sich nicht weiter in Frage 
gestellten souveränen Staates wettzumachen. Er sieht das Problem, dass indi-
gene Völker eine Art Freiraum von der Unterwerfung unter ein ihnen kultu-
rell fremdartiges Rechtssystem suchen, sein Ansatz bietet aber keine Lösung 
für den ebenso wichtigen Aspekt der Aufhebung des nach wie vor bestehenden 
Kolonialismus. Bei diesem Punkt geht es nicht nur um inhaltliche Akkomo-
dation, um kulturelle „Sensibilität“ des dominanten Rechtes, sondern um die 
Zurückdrängung der kolonial proklamierten souveränen Allmacht des Staates 
durch die neu zur Geltung kommenden originären Gestaltungsansprüche der 
indigenen Völker. Es stellt sich also nicht nur die Frage nach dem Inhalt der 
Rechte, sondern auch jene, wie sie sich begründen lassen und somit woher sie 
stammen. 

4. Die rechtsphilosophische Grundlage des modernen Staates

Auch Kymlicka steht somit in einer Tradition des modernen Konstituti-
onalismus, der letztlich den legitimatorischen Hintergrund des neuzeitlichen 
Staates für Unterdrückung und rechtliche Ausblendung der Kulturen indigener 
Völker darstellt. Ausgangspunkt dieser Tradition ist die im 17. und 18. Jahr-
hundert entwickelte Idee des Verfassungsvertrages, durch welchen die Bürger 
durch einen „rational-kritischen“ Willensakt eine völlig neue gesellschaftlich-
staatliche Ordnung schaffen (Überblick bei Jellinek 1976: 201 ff.). Die im 
Sinne dieses „neuzeitlichen“ Konstitutionalismus geschaffene Ordnung lässt 
keinen Raum für außerhalb dieses Willensaktes stehende Normen oder Tradi-
tionen und steht somit im Gegensatz zu älteren politischen Konzeptionen, wo 
die legitim verfasste Ordnung in gewissem Sinne immer nur die von der geleb-
ten Tradition abgeleitete war. Diese Form des älteren Konstitutionalismus hat-
te ihren Höhepunkt in dem thomistischen Ansatz gefunden, dem zufolge die 
gewohnheitsmäßigen Sitten eines Volkes die Autorität des Rechts besitzen, da 
in diesen die Urteilskraft und der freie zustimmende Wille der freien Menschen 
zum Ausdruck kommen (siehe dazu Tully 1995: 61).
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Konstitutionalismus im neuzeitlichen Sinne unterstellt hingegen eine tra-
ditionsmäßige tabula rasa und durch die ausschließliche Betonung des Ver-
nunfts- oder Zweckmäßigkeitsprinzips hinter der „verfassten“ politischen 
Macht legitimiert er letztlich die angebliche Neutralität des modernen Rechts- 
und Verfassungsstaates.  

Der neuzeitliche Konstitutionalismus beruht auf drei meist unhinterfrag-
ten Prämissen, die dem entsprechenden Legitimationsgebäude des modernen 
Staates zugrunde liegen:

Dieser beruhe auf einer Gesellschaft, 
− deren Bausteine ausschließlich gleiche Bürger sind;
− die vom Gemeinwohl zusammengehalten wird; 
− die schließlich insgesamt eine als kulturell relativ einheitlich verfasste Na-

tion darstellt.
Während Tully die Verbindung dieser Prämissen des modernen Konstitu-

tionalismus jeweils mit den drei Hauptströmungen der modernen Verfassungs-
lehre betont (Tully 1995: 41) – nämlich Liberalismus, Kommunitarismus und 
Nationalismus – zeigt sich in der Auseinandersetzung um die Rechte indigener 
Völker, dass alle drei Elemente eine wichtige legitimierende Rolle bei der Un-
terdrückung von ethnisch-kulturellem Pluralismus spielen. 

In der Folge soll unser Überblick abgerundet werden, indem aufgezeigt 
wird, wie diese Prämissen – als unhinterfragte Grundannahmen – konkret in-
strumentalisiert werden, um die Anerkennung und Umsetzung der Rechte in-
digener Völker zu vermeiden oder zumindest wesentlich zu beschränken.  

4.1 Der moderne Konstitutionalismus und die originären Rechte

Die auf Überwindung der historischen Unrechtserfahrungen gerichtete 
Zielsetzung läuft, wie oben ausgeführt, auf die Anerkennung der originären 
Rechte indigener Völker hinaus, die ihren Ursprung in vorkolonialer authen-
tischer Unabhängigkeit haben. Notwendigerweise kann diese Stärkung der 
Kompetenzen indigener Völker nur zu Lasten der bisher als unbeschränkt an-
gesehenen Möglichkeiten des Staates gehend angesehen werden, in das Leben 
der Angehörigen indigener Völker einzugreifen. Obwohl die auf diese Weise 
eingeleitete Entwicklung auf politische Autonomie im Rahmen der bestehen-
den Staaten abzielt, stellen sich die meisten Staaten vehement gegen die An-
erkennung eines „Selbstbestimmungsrechtes“ indigener Völker. Für nationa-
le Regierungen, wie beispielsweise jene der Vereinigten Staaten von Amerika, 
stellt sich nämlich ein anzuerkennendes Selbstbestimmungsrecht als Anspruch 
dar, der notwendigerweise das Recht auf Sezession (Anaya 1999: 258) und so-
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mit die Herstellung einer neuen – im neuzeitlichen Sinne gedachten – Staat-
lichkeit bedeutet. 

Im Gegensatz zu den Befürchtungen der (konstitutionellen) National-
staaten streben indigene Völker allerdings Regelungen an, die einen institu-
tionellen Rahmen zur Herstellung dauernder, auf gegenseitigem Respekt und 
Fairness beruhender Beziehungen zu „ihren“ Wirtsstaaten darstellen. Die Aus-
gestaltung politischer Selbstbestimmung wird als dynamischer Prozess ver-
standen, nicht als punktuell-juristischer Moment des Entstehens einer formell 
neuen Staatsstruktur. Aus Sicht des neuzeitlichen Konstitutionalismus kann 
allerdings das Streben einer (bereits als Teil des „Staatsvolkes“ geltenden) be-
sonderen Gruppe nach Anerkennung originärer (also nicht vom Staate abgelei-
teter!) politischer Autonomie kaum mit der unausgesprochenen ideologischen 
Grundannahme des alles konstituierenden Verfassungsvertrages in Einklang 
gebracht werden. Autonomieforderungen dieser Art müssen aus dieser Pers-
pektive als Ausscheren aus der Einheit des „Staatsvolkes“ gedeutet und somit 
zurückgewiesen werden. 

4.2 Der moderne Konstitutionalismus und die Gleichheit

Auch Rechte, welche die Diskriminierungen indigener Völker beseitigen 
sollen (und somit auf Stärkung der spezifi schen kollektiven Interessen im Ge-
samtstaat hinauslaufen), werden an einer Grundannahme des modernen Kon-
stitutionalismus scheitern können, nämlich der Idee, dass Staat und Recht ins-
gesamt dem „Gemeinwohl“ zu dienen hätten. Die „Gemeinwohlprämisse“ 
bejaht zwar das Wirken von partikulären Interessensgruppen im Vorfeld des 
Staates, legitimiert direkt staatliches Handeln jedoch letztlich durch das ge-
meinschaftliche Interesse, das somit auch im Handeln der staatlichen Institu-
tionen zum Ausdruck gelangen soll. Diese – im Sinne Tullys – zweite unhin-
terfragte Grundprämisse (1995: 38) des modernen Konstitutionalismus wird 
regelmäßig von politischen Gruppierungen, aber auch von den modernen Me-
dien zur Diskreditierung abgelehnter und oder zur Rechtfertigung erwünsch-
ter politischer Neuerungen aufgegriffen. Es gibt kaum einen scheinbar stich-
haltigeren Einwand gegen eine Regelung als jenen, „Sonderinteressen“ (o.ä.) 
zu dienen. 

In diesem Sinne sind Akzeptanz und letztlich rechtliche Absicherungen 
von formellen Regelungen, die dezidiert den Interessen indigener Völker die-
nen sollen, einer Vielfalt von charakteristischen Einwänden ausgesetzt, die bei 
ihrer „systemwidrigen Partikularität“ ansetzen. Man greife etwa das illustrati-
ve Beispiel der für Angehörige indigener Völker besonders reservierten Parla-
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mentssitze heraus. Vom Anspruch einer plurikulturellen Staatlichkeit, welche 
indigene Völker als nicht dominante Sektoren der Gesamtgesellschaft wahr-
nimmt (vgl. die oben wiedergegebene Defi nition, Martínez-Cobo 1986: para. 
379), ist eine derartige Regelung als spezifi sches Mittel zur Überwindung dieser 
Situation zweckmäßig: Der (bislang fehlende) Einfl uss der indigenen Völker 
auf die gesamtnationale Gesetzgebung soll gesichert werden. 

Aus Sicht des Konstitutionalismus ist eine institutionell vorgesehene „Par-
tikularvertretung“ jedoch die Verwaschung des parlamentarischen Prinzips, 
dass einzelne Abgeordnete zwar jeweils politisch ihre Wähler repräsentieren, 
das Parlament insgesamt jedoch staatstheoretisch im Allgemeininteresse han-
delt und letztlich nur deshalb für alle gültige Gesetze erlassen kann. Nicht 
plausibel machen lässt sich allerdings, wie die Geltung des ursprünglichen Ver-
fassungsvertrages, durch den die angeblich an das Gemeinwohl gebundenen 
Institutionen überhaupt erst ihre verpfl ichtende Kraft erlangen, auch auf die 
Angehörigen der indigenen Völker erstreckt werden kann.

4.3 Der moderne Konstitutionalismus und der Schutz 

der kulturellen Identität 

Besonders deutlich zeigt sich der Kulturimperialismus des modernen Kon-
stitutionalismus dort, wo es um die Sicherung der kulturellen, vom mainstream 
abweichenden Besonderheiten indigener Völker geht. Selbst von grundsätzlich 
den Grundanliegen indigener Völker gegenüber positiv eingestellten Autoren 
wird von einer möglichen „Spannung“ zwischen den – anzuerkennenden – in-
digenen „Sitten und Gewohnheiten“ und den, offenbar nur vom staatlichen 
Menschenrechtssystem zu sichernden, individuellen Menschenrechten ausge-
gangen (z.B. Carbonell 2003: 30 ff.). Die Anerkennung indigener „Sitten“ 
wird als wahrscheinliche Gefährdung der Rechte des Einzelnen wahrgenom-
men.

Es mag hier nicht angezweifelt werden, dass indigene Traditionen und 
normdurchsetzende Instanzen repressiv und willkürlich sein können. Aus Pers-
pektive des modernen Konstitutionalismus wird jedoch von einer charakteristi-
schen, die indigenen Völker benachteiligenden Beweislastverteilung ausgegan-
gen: Den indigenen Institutionen gegenüber ist Misstrauen angesagt, während 
dem staatlichen Recht ein Vertrauensvorschuss hinsichtlich seiner Fähigkeit, 
Garant individueller Freiheiten zu sein, zukommt. Das Misstrauen gegenüber 
der Anerkennung indigener Sitten und Gewohnheiten schlägt sich dann kon-
kret in Formeln nieder, die, wie in der jüngsten mexikanische Verfassungsre-
formnovelle, etwa lauten: „Die indigenen Völker [...] besitzen die Autonomie 

jep4-04.indd   57 29.11.2004, 07:55:42



58    René Kuppe

[...] zur Anwendung ihrer eigenen normativen Systeme bei Regulierung und 
Lösung ihrer internen Konfl ikte [...] wobei sie die allgemeinen Grundsätze 
dieser Verfassung, die Individualgarantien, die Menschenrechte und [...] die 
Würde und Integrität der Frauen respektieren“ (Verfassungsreform Mexiko 
2001: Art. 2, lit. A, II). Warum aber liegt dieser Verfassungsbestimmung die 
Annahme zugrunde, dass gerade die Prinzipien der Verfassung, die Grundsät-
ze der Verfassung, die in ihr vorgesehenen  individuellen Menschenrechte den 
entscheidenden Rahmen bilden, der letztlich auch die Interessen der Angehö-
rigen der indigenen Völker (hier konkret gegen die Institutionen ihrer eigenen 
Kulturen) sichert?

Die Antwort liegt in den unausgesprochenen Grundprämissen des (nach-)
aufgeklärten Staates: 

Die (soziale) Welt wird scharf in zwei Sphären aufgeteilt, nämlich „Privat-
heit“ und „Öffentlichkeit“. Während im privaten Bereich Wünsche, Begier-
den und Irrationalitäten vorherrschen, ist die öffentliche Sphäre Ort rationaler 
Verfahren zur Erlangung defi nierter Zwecke (Note 1984: 1471). Kultur wird 
ebenso wie etwa Religion der Sphäre des Privaten zugeordnet, hier walten sub-
jektive Kriterien wie Ästhetik, Glaube oder Triebkräfte, während dem öffent-
lichen Leben im Staate der auf Bürger-„Vernunft“ beruhende Verfassungsver-
trag zugrunde liegt.

Die Anerkennung der Kulturen indigener Völker ist aus Perspektive des 
modernen Konstitutionalismus also systemwidrig, weil Kultur defi nitionsge-
mäß in den Bereich des Privaten fällt und Staatlichkeit gleichzeitig nicht als 
Ausdruck der jeweiligen mainstream-Kultur, sondern als Ausdruck sachgerech-
ter Ordnung verstanden wird. 

5. Ausblick – Multikulturelle Autonomien und  
die Emanzipation der Völker

Eine Politik der Differenz, wie sie am Anfang dieses Beitrags umschrieben 
wurde, stellt eine besondere Herausforderung für das Staatskonzept des moder-
nen Konstitutionalismus dar. Indigene Völker werden als souveräne Größen 
anerkannt, die – gestützt auf die Autorität ihrer eigenständigen Institutionen 
und Organisationsmuster – bereits autonom konstitutiert sind. Ihre Rechte 
leiten sich nicht aus einem abstrakten Verfassungsvertrag zwischen Einzelbür-
gern ab, sondern aus dem politischen Verband von gleichrangigen ethnischen 
Gruppen, der es notwendig macht, kulturellen Unterschieden durch ständig 
aktualisierte interethnische Beziehungen zu entsprechen. Es wird also die der 
modernen Staatsverfassung unterstellte Funktion einer obersten Autorität, die 
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auf die erstmalige Herstellung einer umfassenden und gleichförmigen recht-
lich-politischen (auch institutionellen) Einheit hinausläuft, in Frage gestellt. 
Die Ansprüche kulturell unterschiedlicher Völker auf Autonomie werden es 
vielmehr notwendig machen, dass der politische Zusammenhalt letztlich durch 
einen laufenden interkulturellen Dialog hergestellt wird, wo einzelne Gruppen 
ihr kulturelles Verständnis wechselseitig frei einbringen und schließlich gemäß 
der gegenseitige Anerkennung autonom handeln können. Aus dieser Anerken-
nung folgt ein rechtlich-politischer Pluralismus, der es den Menschen erlaubt, 
in unterschiedlichen Institutionen mitzuwirken und ihre Beziehungen zum 
Gesamtstaat gleichberechtigt, aber dennoch in kulturell unterschiedlichen For-
men auszuüben (vgl. Tully 1995: 83).

Die Realisierung multikultureller Autonomie rüttelt somit an den Grundfes-
ten des sogenannten „modernen“ Einheitsstaates, hinter dessen liberaler Fassade 
sich die Basis für Diskriminierung, Neokolonialismus und Ethnozid verbirgt.
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Abstracts

Indigene Völker leiden unter drei Dimensionen an Unrechtserfahrungen: 
Sie sind Nachkommen der Opfer von Kolonialisierung, sie leiden unter 
politischer Benachteiligung und viele ihrer kulturellen Besonderheiten werden 
offi ziell nicht anerkannt. Indigene Völker ringen heute um spezifi sche Rechte, 
durch welche diese Unrechtserfahrungen überwunden werden sollen. 

Im Beitrag wird ausgeführt, wie die Anerkennung dieser Rechte in Konfl ikt 
gerät mit einigen Grundprämissen des „modernen“ Verfassungsstaates: Der 
proklamierten Gleichheit aller Bürger, der Legitimierung des Staates durch das 
sogenannte Gemeinwohl und der Annahme des einheitlichen „Staatsvolkes“.

Indigenous peoples experience three levels of injustice: They are the trans-
generational victims of historic colonisation; they are politically disenfran-
chised; and their cultural diversity is not offi cially recognized. Indigenous peo-
ples struggle for the recognition of their specifi c rights, in order to overcome 
the injustice they are currently experiencing.

This paper explains how the recognition of these rights confl icts with 
some of the basic principles of modern constitutional democracy: The declared 
equality of all citizens; the legitimization of the state for the common good of 
all; and the legal fi ction of one homogenous people making up the state.
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Die Autonomie der Indiovölker in Mexiko

„Das Gebirge sprach zu uns: wir mögen die Waffen ergreifen, um 
so eine Stimme zu haben, es sprach zu uns: wir mögen unser Ge-
sicht verhüllen, um so ein Antlitz zu haben, es sprach zu uns: wir 
mögen unsere Namen vergessen, um so beim Namen genannt zu 
werden, es sprach zu uns: wir mögen unsere Vergangenheit bewah-
ren, um so ein Morgen zu haben.“
Mayor Ana María del EZLN

1. Ethnozid durch Unterwerfung

Eine der wichtigsten Auswirkungen der Bewegungen der indigenen Völker 
Lateinamerikas im letzten Jahrzehnt besteht darin, dass die multikulturelle, 
multilinguale, multiethnische  Natur der zeitgenössischen Nationalstaaten 
ins Zentrum der akademischen und politischen Diskussion gerückt wurde. 
Aufgrund der Rebellionen und politischen Bewegungen der indigenen Völker, 
die insbesondere in Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Bolivien, 
Peru ausbrachen, trat im Spiegel unserer „nationalen Identitäten“ jene 
Anders artigkeit (otredad) zu Tage, deren Existenz heute ebenso systematisch 
geleugnet wird wie ihre historische Erscheinungsform glorifi ziert wird; diese 
„Andersartigkeit“ regt sich nun wie ein äußerst unbequemes soziopolitisches 
Subjekt, das sein Recht auf freie Selbstbestimmung und Autonomie einfordert 
und nach einer Welt verlangt, „in der wir alle Platz haben“.

Diese nach außen hin offene indigene Bewegung gründet sich nicht 
auf Hass oder Stammes-kriege rassistischer Art, wie sie aus anderen Breiten 
(Ex-Jugoslawien, Tschetschenien, Russland) bekannt sind, sondern auf 
ein gemeinsames Projekt des Wiederaufbaus unserer nationalen und supra-
nationalen  Gesellschaften, welche ausgerechnet in diesen Zeiten eines alles 
verheerenden Neoliberalismus ein neuartiges Netzwerk lokaler, regionaler, 
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nationaler und internationaler Beziehungen von unten her aufzubauen sucht, 
ein Netzwerk, das die Achtung vor den Unterschieden, der Vielfalt und dem 
Reichtum kultureller Ausdrucksformen von Völkern und sozio-ethnischen 
Gemeinschaften verschiedenster Art zur Grundlage hat.

Liberale und Konservative – ebenso wie ein Großteil der Linken – haben 
die indianischen Völker immer außerhalb ihrer nationalen bzw. ihrer sozialen 
Befreiungsprojekte gesehen; sie wurden entweder als Hindernisse oder Ballast 
für den „Fortschritt“ oder die „Revolution“ empfunden oder als Ausdruck einer 
Rückständigkeit, welche auf dem Weg einer „Entwicklung“ zu überwinden 
war, an deren Endpunkt die USA und Europa standen, bzw. die sozialistischen 
Modelle, welche die einen oder anderen im Hinterkopf hatten.1

In der Staatspolitik der lateinamerikanischen Eliten wurden die Indigenen 
immer als „Volksgruppen“ behandelt, die von den im Aufbau befi ndlichen 
„Nationalitäten“ assimiliert oder in einer Beziehung ausgrenzender Vormund-
schaft konserviert werden sollten. Beide Perspektiven – die „assimilierende“ 
ebenso wie die „differenzierende“ – welche das unentwegt schwingende Pendel 
des Aufbaus der Nationalstaaten darstellten – zeigten zwei Seiten ein und der-
selben Politik, nämlich der des Ethnozids durch Unterwerfung, die in der As-
similation oder Segregation anderer Kulturen besteht.

Das Modell des Nationalstaates gründete sich in Lateinamerika auf Aus-
grenzung und kulturelle Einheitlichkeit (monoculturalismo). In jeder Form der 
staatlichen Organisation, sei sie nun zentralistisch oder föderalistisch, haben 
sich die herrschenden Klassen den Indigenen  immer als rassisch überlegen be-
trachtet und die Existenz  unterschiedlicher Völker als eigene Rechtspersön-
lichkeiten systematisch negiert. Daraus ergab sich, dass der in der Verfassung 
vorgegebene gesetzliche Rahmen – ein von Mestizen und Kreolen ersonne-
nes Nationalprojekt – die multiethnische Zusammensetzung unserer Natio-
nen schlichtweg leugnete und zwar unter dem liberalistischen Vorwand  des  
Grundsatzes, dass „alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich sind“. Dieses Kon-
zept der formalen Gleichheit wird noch heute als eines der häufi gsten Argu-
mente ins Treffen geführt, um Angehörigen anderer Volksgemeinschaften ihre 
Rechte zu entziehen.

Gleichzeitig wurde in den lateinamerikanischen Staaten mit starkem An-
teil an indigener Kultur die präkolumbianische Vergangenheit innerhalb des 
symbolischen Konstrukts der so genannten „nationalen Identität“ immer ver-
herrlicht, indem man sich mit deren staatlichen und gesellschaftlichen Struk-
turen identifi zierte (im Fall von Mexiko etwa mit dem Volk der mexica), ohne 
diese mythifi zierte Vergangenheit mit den aktuellen Indianervölkern in ir-
gendeine Beziehung zu setzen. Die Glorifi zierung des „toten Indio“ einerseits 
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und die rassische Diskriminierung seiner Nachkommen andererseits, das wa-
ren immer die Gradmesser, an denen sich die herrschenden Gruppen Lateina-
merikas (mit nur unbedeutenden Varianten von Land zu Land) in ihrem Ver-
halten orientierten.2

Dabei ist Mexiko (im Gegensatz zu seiner lange Zeit staatstragenden Re-
volutionsideologie) keineswegs die Ausnahme. Auch hier gründete sich die He-
ranbildung des Nationalstaats auf der Notwendigkeit, ein System der „nationa-
len Hegemonie“ zu schaffen, welches die alten regionalen Organisationsformen 
ethnischer, kultureller, sprachlicher und kollektiver Art zerbrach, um sie zu zer-
stören oder im Dienste eines nationalen Marktes umzufunktionieren; dieser 
Zerstörungsprozess setzte sich in allen Bereichen durch: Sowohl was die Boden-
besitzverhältnisse betraf als auch in Bezug auf den Aufbau von politischen Struk-
turen der Unterwerfung und Besitzergreifung, die bald nicht mehr aufgrund von 
Sklavenarbeit oder persönlicher Abhängigkeit entstanden, sondern aufgrund der 
Beziehung des Kapitals zu den so genannten „freien“ Lohnarbeitern.

Das heißt: Das Modell das Nationalstaates des 19. Jahrhunderts, welches 
schließlich weltweit zum Vorbild wurde, bestand grundsätzlich darin, ein Sys-
tem der Ausbeutung auf einer in sprachlicher, kultureller, sowie rechtlicher 
Hinsicht uniformen nationalen Gesellschaft aufzubauen, wobei des Staates als 
einem politischen Organ mit zentralisierender Funktion die Aufgabe zufi el, 
diese nationale Vereinheitlichung durch entsprechende Aktionen umzusetzen. 
(Marmora 1986)

2. Die Rolle der Maya-Zapatisten3

Mit dem Aufstand der Maya-Zapatisten tritt innerhalb der nationalen Dis-
kussion die rassistische und völkermörderische Natur des zeitgenössischen Ka-
pitalismus klar zutage, insbesondere in seiner aktuellen neoliberalen Spielart. 
Die indigenen Völker und die Zapatistische Befreiungsarme (Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional – EZLN) hinterfragen das herrschende Modell des Na-
tionalstaates, dessen Dekadenz sich vor allem in seiner Unfähigkeit zeigt, die 
ihm innewohnenden Widersprüche zu überwinden:
a) die patriarchalische Ideologie, der Rassismus, die tief greifenden Ungleich-

heiten  und die soziale Polarisierung, der Verlust der tatsächlichen Ausü-
bung der Souveränität aufgrund der unterwürfigen Einordnung des Lan-
des in eine internationale Ordnung

b) der abgrundtiefe Spannungszustand zwischen Volk und Regierung und 
der stete Verlust der staatlichen Hegemonie, wobei zur Erhaltung der 
Macht immer mehr Gewalt ausgeübt wird
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c) die Unfähigkeit, die für einen friedlichen Weg zu einer wirklich demokra-
tischen Regierungsform notwendigen Veränderungen durchzuführen so-
wie die Entwicklung eines neuen nationalstaatlichen Projekts zu ermög-
lichen, welches das Überleben Mexikos als pluralistischen, unabhängigen 
und souveränen Staat garantiert; eine Unfähigkeit auch, die ökonomische 
Gangart zu ändern, die das aktuelle nationale Desaster hervorgerufen hat 
(López y Rivas 2004)
Das Autonomieprojekt der Indiovölker sieht sich zweierlei Formen des 

Rassismus gegenüber: Einerseits dem „differenzierenden“ Rassismus, der sie 
auszuschließen sucht. Sie werden aus unseren Nationen ausgegrenzt, da sie als 
fremdartig empfunden, als Fremde in ihrem eigenen Land angesehen werden. 
Andererseits dem „assimilierenden“ Rassismus, der diese Völker verschwinden 
lassen möchte, indem er sie in die so gen. „nationalen Kulturen“ integriert, jene 
Kulturamalgame, die als „überlegen“ oder „fortschrittlich“ angesehen werden. 

Die Uniformität der aufgezwungenen Kultur und Sprache sowie die Dis-
kriminierung und das Elend bewirken gleichermaßen die Aufl ösung der Identi-
täten der verschiedenen und vielfältigen Indiovölker. Dagegen erheben sich die 
Bewegungen des indigenen Widerstands und stärken damit die Heranbildung 
eines „autonomen Subjekts“ (sujeto autonómico), das zum Bewusstsein einer ei-
genständigen Identität gelangt. Dieses „autonome Subjekt“  fi ndet seine positi-
ve Selbstbestätigung in der Selbstverwaltung (autogestión) und auf allen Ebenen 
demokratischer Strukturen der Regierungsfähigkeit (gobernabilidad). Die Ent-
wicklung eines Autonomieprozesses setzt also bei der Stärkung des „autonomen 
Subjekts“ auf allen Ebenen an. Wie der Fall Mexiko zeigt, ist die Existenz eines 
politischen Akteurs nötig, der die Gemeinschaft repräsentiert und der über den 
Interessen der Parteien, einzelner Individuen oder Gruppen steht. Es ist also 
die Aufgabe dieses autonomen Subjekts, für die Festigung der Familienstruk-
turen, der Gemeinden und der Produktionsnetze zu sorgen. Nur so kann sich 
das Verständnis entwickeln, dass die einzige tragfähige Autonomie jene ist, die 
auf den kollektiven Bemühungen der Indiovölker aufbaut. 

Die indigenen Autonomien und die Herausbildung eines politischen und 
sozialen „Indio-Subjekts“ stellen auch eine befreiende Alternative zu den bevor-
mundenden und assistentialistischen Strukturen des offi ziellen Indigenismus 
dar, welche Rodolfo Stavenhagen  so schön als „bürokratischen und politischen 
Kontrollapparat der staatlichen Behörden für die indigenen Völker“ bezeichnet 
und als „Art und Weise, hierarchische, autoritäre Systeme mit dem staatlichen 
Klientelsystem wieder zu beleben“ (Stavenhagen 1996).

Die indianischen Völker erreichen ihre „demokratische Regierungsfähig-
keit“ mit Hilfe von Konzepten, die sich nicht bloß aus ihrer Autonomie her-
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leiten. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine völlig andere Art von Politik zu 
machen als in den traditionellen Formen des klientelistischen, von Zwangskol-
lektivierung und Repression gezeichneten Nationalstaats üblich ist. Der Zapa-
tismo zum Beispiel nimmt sich vor, die Formen der direkten und partizipati-
ven Demokratie zu verwirklichen wie sie in den Konzepten von „gehorchend 
befehlen“ (mandar obedeciendo), „Aufl ösbarkeit des Mandats“ (revocación del 
mandato), „regieren als Dienst“ (gobernar como servicio), „Selbstverwaltung“ 
und „Selbstorganisation der sozialen Kräfte“ (autogestión y autoorganización del 
poder social), „vertreten, aber nicht ersetzen“ (representar y no suplantar), „vor-
schlagen und nicht vorgreifen“ (proponer y no imponer), „überzeugen statt sie-
gen“ (Convencer y no vencer) zum Ausdruck kommt. Damit lehnen die Zapa-
tisten in ihrer Praxis als Autonomien Formen der Machtausübung ab, die eine 
passive Bürgerschaft zu unterwerfen und kontrollieren sucht. Ein Beispiel für 
diese Entwicklung ist die Entstehung der so genannten Juntas de buen gobierno 
(wörtlich: Räte der guten Regierung im Sinne der good governance) in den von 
den Zapatisten kontrollierten Zonen.

Das Problem besteht darin, dass die bestehenden Nationalstaaten sich selbst 
als „neutrale“ Räume begreifen, welche einfach von den herrschenden Klassen 
ausgefüllt und besetzt werden können – und zwar im Sinne der vom Kapital auf-
erlegten zivilisatorischen und sozioökonomischen Modelle; sie verschleiern die 
Ausplünderung der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität (welche sich 
vielfach ausgerechnet im Territorium der Indiovölker befi nden); sie verkörpern 
für alle den permanenten wildwüchsigen Kapitalismus, die entmenschlichende 
Kultur des individuellen Konsums und des privaten Gewinns. Wir beziehen uns 
klarerweise auf jene Klassen, die, unter Missachtung ihrer nationalen Zugehörig-
keit, zu unterwürfi gen Teilhabern an der neoliberalen Dynamik und an den von 
den USA angeführten imperialen Projekten geworden sind.

Unter diesen Umständen bedeuten jene Gesellschafts- und Regierungs-
projekte, die aus der  Tiefe der Erde auftauchen, wie die der Indiovölker in ih-
rem Autonomie-Prozess eine mögliche Alternative, welche – anstatt den faden 
Nachgeschmack einer Vielzahl von ethnischen Fundamentalismen heraufzube-
schwören – eine moderne Form von humanistischen Grundsätzen und neuen 
Utopien zum Ausdruck bringt.

3. Die Autonomie-Vorschläge der Indiovölker

Die Anerkennung der „freien Selbstbestimmung“ der indigenen Völker 
durch die „Autonomie“, welche im „Abkommen von San Andrés“ festgelegt 
und teilweise im Entwurf der COCOPA  wieder aufgenommen wurde, iden-
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tifi ziert Rechte und Pfl ichten von als „Völkern“ anerkannten „sozialen Sub-
jekten“; damit wird letztlich die Nabelschnur des Indigenismus und der kor-
porativen Politik des Staatspartei-Regimes durchschnitten, welche viele Jahre 
hindurch die indigenen Völker politisch und ideologisch unterworfen hatte. 
Das Wesentliche an der Autonomievorstellung der Indigenen im Abkommen 
von San Andrés ist, dass sie die Bedingungen dazu schafft, die Leistungsfähig-
keit der autonomen Subjekte zu erweitern und zu entwickeln, damit sie nicht 
nur ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand nehmen, sondern auch im na-
tionalen Leben einzugreifen vermögen. Diese Tatsache, die „Herausbildung ei-
nes autonomen Subjekts“ mit nationaler Präsenz und Tragweite, mit harmo-
nisch aufgeteilter Loyalität zwischen seinen spezifi sch ethnischen Forderungen 
und den demokratischen Projekten gesamtnationalen Charakters, ist die größte 
Errungenschaft dieser Jahre des Kampfes seit dem 1. Jänner 1994.

Somit stellen die indigenen Autonomien und die Herausbildung eines po-
litisch-sozialen Subjekts die befreiende Alternative zu den korporativen Struk-
turen des Staatsparteien-Systems sowie zur assistentialistischen Politik des offi -
ziellen Indigenismus dar. Deshalb sind auch für die Regierung die Existenz und 
das politische Auftreten eines von ihren Kontroll- und Einfl ussmechanismen 
unabhängigen Subjekts unzulässig. Die Regierung und die politischen Eliten 
dieses Landes werden sich an die vitale Präsenz der Indiovölker im Leben der 
Nation, wo sie für sich selbst einstehen und ihre jahrhundertealten Rechte ein-
fordern, gewöhnen müssen.

Trotzdem werden die Hindernisse für die praktische Umsetzung der Au-
tonomien immer größer. Die machthabende Klasse hat sich für eine Linie der 
Konfrontation und der Härte entschieden, die zum klassischen Regime des 
korporativen Präsidentialismus zurückkehrt, die Staatsreform nicht durch-
führt, die Probleme, welche zu den Bewegungen des bewaffneten Kampfes 
geführt haben, nicht löst, die Wirtschaftspolitik um keinen Deut ändert. Auf 
der anderen Seite bereitet sie sich auf einen langfristigen sozialen Kampf mit-
tels einer umfassenden Militarisierung sowie Änderungen in der Gesetzgebung 
zur besseren Kontrolle des sozialen Konfl ikts, der Aufständischen und Rebellen 
vor (López y Rivas 1999).

Die zapatistische Autonomie will keine neue Regierungsform errichten, 
keine korporativen oder Sonderrechte und auch keine Reservate schaffen. Sie 
grenzt keine autonomen Territorien ab und nimmt auch keine administrativen 
Einteilungen spezifi scher Territorien im Nationalgebiet vor – wie das sehr wohl 
in Nicaragua und Spanien der Fall ist.

Hingegen anerkennt das Abkommen von San Andrés das Recht auf Auto-
nomie innerhalb der Grenzen des mexikanischen Staates und legt in der Fol-

jep4-04.indd   67 29.11.2004, 08:03:16



68    Gilberto López y Rivas

ge die inneren Kompetenzen der indigenen Autoritäten fest, ihre Rechte und 
Pfl ichten sowie die gemeinsamen und/oder spezifi schen Rechte und Pfl ichten 
der föderativen und staatlichen Gewalten sowie der Gemeinden.

Das Abkommen von San Andrés defi niert das „Rechtssubjekt“, indem es 
die Bestimmungen des „Abkommens 169“ der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) befolgt (Gomez Rivera 1996) und die Zuständigkeiten der Au-
tonomie in Bezug auf die interne Organisationsform des Sozialsystems, der 
Rechtssysteme, der politischen Vertretungsbefugnis, des Landes und des Terri-
toriums, der Sprache, Kultur, der ethnischen Angelegenheiten und der Kom-
munikationsmittel festlegt.

Ebenso spricht sich das Abkommen von San Andrés für eine ausgewoge-
ne Entwicklung aus, die der Staat vorantreiben soll und für den Kampf gegen 
jede Form der Diskriminierung. Es werden geteilte Kompetenzen zwischen 
den Dorfgemeinden und den regionalen und nationalen Regierungsinstanzen 
festgesetzt, insbesondere was das Erziehungswesen betrifft. Außerdem werden 
die Rechte der MigrantInnen geschützt und die Gemeinden als „öffentlich-
rechtliche Körperschaften“ defi niert. Weiters gibt es die Möglichkeit eines Zu-
sammenschlusses von Gemeinden und Munizipien nach ethnischen Kriterien 
– wie das bereits in die Verfassung des Bundeststaats Oaxaca 4 aufgenommen 
wurde. Es wird auch die Übertragung öffentlichen Eigentums auf die Munizi-
pien und Distrikte regeln.

Das alles wurde von der mexikanischen Bundesregierung mit der Un-
terzeichnung des Abkommens von San Andrés akzeptiert. Deshalb ist es ei-
genartig, dass die Regierung nachträglich und ohne jegliche Grundlage ein 
Bedrohungsszenario an die Wand malt und vorgibt, sich nicht mehr an die Ver-
einbarungen erinnern zu können – nicht nur das Abkommen von San Andrés 
betreffend, sondern auch die Konvention 169 der OIT. (Gomez Rivera 1996)

Das Autonomieprojekt ist nicht gegen die „nationale Einheit“ gerichtet. 
Zum Teil freilich deshalb, weil es diese „nationale Einheit“ gar nicht gibt: Das 
Land ist polarisiert, geteilt, zerrissen wegen der Ungleichheit, des Elends, der 
Ausbeutung, wegen der institutionalisierten Gewalt, wegen des reellen Verlusts 
der Souveränität, was durch ein grundlegend  „antinationales“ Wirtschaftsmo-
dell hervorgerufen wird – und die Regierung versinkt in Korruption und hat 
jederlei Glaubwürdigkeit verloren. Zum anderen Teil deshalb, weil es keine 
einzige indigene Organisation gibt, nicht einmal die radikalste, die man sich 
vorstellen kann, welche die Forderung nach der Gründung eines eigenen Staa-
tes oder nach einer Loslösung vom Lande aufstellen würde – wie es sehr wohl 
politische und wirtschaftliche Sektoren des Nordens oder von Soconusco in 
Chiapas deklariert haben bzw. jene, die mit ihrer kosmopolitischen Erziehung 
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und Lebensweise sowie ihren Bankkonten sich dazu entschieden haben, wie es 
Carlos Montivais defi niert hat, „die erste Generation von in Mexiko geborenen 
Nordamerikanern“ zu sein.

Somit gibt es nicht die geringste Vergleichsmöglichkeit mit den allgemein 
bekannten Fällen von Ex-Jugoslawien oder der ehemaligen UdSSR, der heutigen 
Russischen Föderation, wo es sehr wohl nationalistische Bewegungen mit For-
derungen dieser Art gibt. Wer hier den Begriff „Balkanisierung“ verwendet hat, 
dreht sich im „Karussell der Unwissenheit“, wie es Luis Hernández Navarro nen-
nen würde (La Jornada November 1996), oder er ist schlichtweg böswillig, wenn 
er eine historisch-kulturell-politische Situation, die mit uns überhaupt nichts zu 
tun hat, auf unsere nationale Realität überträgt: Die nationalistische Explosion, 
die auf der Balkanhalbinsel nach dem Zusammenbruch der türkischen und  ös-
terreichisch-ungarischen Imperien stattgefunden hat, gab die Grundlage zur Ent-
stehung vielerlei multinationaler Staaten, welche in ihrem Inneren von Bewegun-
gen unterminiert waren, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach einer 
„ethnischen Säuberung“ verlangten. (Grmek 1993) 

Paradoxerweise wurden die indigenen Bewegungen und die EZLN mit ih-
rem Autonomie-Entwurf nämlich beschuldigt, die nationale Einheit zu zerbre-
chen, das Land zu balkanisieren, Staaten im Staate bilden zu wollen, die Isolati-
on  zu suchen und den Hass zwischen den Völkern anzuheizen; wo es doch die 
regierende Klasse ist, welche eine offene Bündnispolitik mit dem internationa-
len Finanzkapital betreibt, um unsere natürlichen Ressourcen und Bodenschät-
ze, unsere Produktionsstätten und unsere Arbeitskräfte feilzubieten. Damit ver-
zichtet sie in der Tat auf die wirtschaftliche Souveränität und setzt die politische 
Souveränität einem schlimmen Risiko aus. Seit vier Sexenien haben wir es mit 
Regierungen zu tun, die man des „Landesverrats“ bezichtigen könnte, da sie 
nicht im Dienste des Fortschritts oder der Besserstellung der nationalen Mehr-
heiten handeln, sondern auf dem Opferaltar der Interessen und des Gewinns 
einer kleinen Gruppe der nationalen und ausländischen Finanzoligarchie.

Gegen die Autonomien zu sein wird mit verschiedenen „technischen“ Ar-
gumenten bemäntelt: Das Problem sei politisiert worden und daher sei es un-
möglich objektiv darüber zu diskutieren; die Autonomie sei kein indianisches 
Projekt, sondern von außen durch Intellektuelle eingeführt worden und in 
Wirklichkeit existierten gar keine Völker (pueblos), sondern nur die Dorfge-
meinschaften (comunidades), und die Autonomien könnten dem Problem der 
Armut nicht gerecht werden und so weiter. All dies sind Argumente, die dazu 
dienen, die allgemeine Verwirrung zu nähren und der Autonomie als einem 
alternativen Projekt das Prestige zu nehmen. Im Grunde haben all diese Stel-
lungnahmen eines gemeinsam: Sie verteidigen offen oder verdeckt den Kon-
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servativismus einer Gesellschaft, die daran gewöhnt ist, den Indio als Objekt 
staatlicher Aktionen oder als „Opferobjekt“ zu sehen, niemals aber als aktives 
soziopolitisches Subjekt. Das Problem liegt im Wesentlichen nicht in Betrach-
tungen über juridische Techniken oder über begriffl iche Präzisionen anthro-
pologischer Art, sondern es liegt in politischen Gründen eines Staates, der sich 
weigert auf dem Wege der Demokratie fortzuschreiten. Es ist offenkundig, dass 
die Indiovölker nicht die Autonomie der Armut suchen, denn wenn dem so 
wäre, würde es genügen, alles beim Alten zu lassen, damit die „Autonomie“ sich 
in ihrer ganzen Nacktheit zeige.

4. Autonomie und Demokratisierung 

Der in San Andrés übereingekommene Entwurf der Indigenen-Autono-
mie (unter der repräsentativen Präsenz von hunderten von Indioführern aus 
dem ganzen Land sowie von Fachexperten, die an den tiefstgreifenden Diskus-
sionen, die in diesem Bereich je geführt worden sind, regen Anteil nahmen), 
von der COCOPA zu einem Gesetzesentwurf gemacht, basiert auf einer weit 
gefassten Perspektive in Richtung Demokratisierung des Landes: Es wird eine 
tief greifende Reform des Staates und der Gesellschaft angegangen, welche die 
Essenz des Sozialpaktes zu verändern sucht; welche nicht nur den Individu-
en und einzelnen Staatsbürgern, sondern auch dem Gemeinwesen Rechte zu-
spricht, also den vom Rest der Mexikaner zu unterscheidenden Völkern; wel-
che eine Veränderung der Mentalitäten und der Beziehungsformen zwischen 
Indios und Nicht-Indios herbeiführen soll. Es ist nicht eine Regelung, die Iso-
lierung und Rückzug innerhalb der Dörfer und Gemeinden ermöglicht, son-
dern ganz im Gegenteil: Es ist der Weg zur Vereinigung von Gleichberechtigten 
in einer vielgestaltigen und pluralistischen nationalen Gesellschaft.

Andererseits stellen die Verfassungsreformen nur einen ersten Schritt dar: 
Ihnen werden Reformen der sekundären Gesetze zu folgen haben, Änderungen 
in den Institutionen, besondere Programme zur Entwicklung der Indiovölker, 
nationale Alphabetisierungskampagnen rund um die indigenen Rechte und in-
digenen Kulturen mit dem Ziel, den Rassismus und die Diskriminierung unter 
uns auszurotten, um uns von dieser Last der „kolonialen Mentalität“, welche in 
der mestizischen Gesellschaft vorherrscht, frei zu machen. Um die neuen Gene-
rationen dahingehend zu sozialisieren und zu erziehen, dass sie den Reichtum 
und den Glanz der indigenen Zivilisationen nicht nur in ihrer Vergangenheit, 
sondern in der Gegenwart hochzuhalten lernen. (Bonfi l 1987)

Die in San Andrés grundgelegte, wahrhaftige Verfassungsreform in Sachen 
indigene Völker ist notwendig und  auch möglich, wenn es den politischen 
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Wil len zum Verhandlungsweg gibt, wenn die Fortsetzung der Gespräche zwi-
schen EZLN und der Bundesregierung tatsächlich gewünscht wird und even-
tuell die Friedensabkommen in Gerechtigkeit und mit Würde unterzeichnet 
werden; wenn wir die wachsende Militarisierung und die behördlichen wie 
kriegerischen  Ausschreitungen überwinden wollen, wenn wir wollen, dass der 
Congreso de la Unión (das mexikanische Parlament) als eine wirklich nationale 
Vertretung agiert – in einer positiven Antwort auf einen der sozialen Sektoren, 
welcher, trotz Militarisierung und neoliberalistischer Aggression, sich durch 
den Indigenen Nationalkongress (Congreso Nacional Indígena) stets geordnet 
und in Mobilisierung gehalten hat.

Deshalb ist die Bedeutung dieser Reform sehr tiefgehend: Sie würde einen 
historischen Zyklus im Leben der Nation abschließen, es würde eine histori-
sche Schuld an den Völkern, aus denen diese Nation besteht, beglichen wer-
den.

Von daher gesehen glauben wir, dass wir an einem defi nitiven Wende-
punkt im Leben unserer Heimat stehen; an einem Punkt, der eine große Ver-
antwortung für uns alle darstellt, Indios wie Nicht-Indios: Entweder wir spre-
chen uns für ein pluralistisches und demokratisches Nationalprojekt aus oder 
wir lassen zu, dass uns einmal mehr das längst überholte autoritäre, repressive 
und rassistische Staatsmodell auferlegt wird.

5. Schlussbemerkung

Die indigenen Völker sind zu einem grundlegend konstitutiven Bestand-
teil der „nationalen Frage“ geworden. Ohne sie ist der Weg zur Demokratie 
nicht machbar. Die Möglichkeit, ein auf Pluralismus und Kulturvielfalt auf-
bauendes demokratisches Regime zu errichten, ist die Autonomie. Die indige-
nen Autonomien bestehen in der Einbeziehung der Indios in das nationale po-
litische Leben aufgrund eines demokratischen Verständnisses der Gesellschaft 
und des Staates. Die Autonomie ist jedoch kein Rezept oder Allheilmittel zur 
Lösung aller Probleme: Sie ist der Beginn eines Weges zur Demokratie, wel-
chem die Indiovölker eine neue Bedeutung zumessen; und zwar indem sie ge-
meinschaftliche politische  Regelungen unter sich aufnehmen, welche der Za-
patismus  als Formen der Demokratie entwickelt hat, die auf in alle Richtungen 
offenen, horizontal strukturierten Organisationen basieren:

„Gehorchend befehlen“ (mandar obedeciendo), „Aufl ösbarkeit des Mandats“ 
(revocación del mandato), „Regieren als Dienst“ (gobernar como servicio), „Selbst-
verwaltung“ und „Selbstorganisation der sozialen Kräfte“ (autogestión y autoorga-
nización del poder social), „vertreten, aber nicht ersetzen“ (representar y no suplan-
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tar), „vorschlagen und nicht vorgreifen“ (proponer y no imponer), „überzeugen 
statt siegen“ (convencer y no vencer) (Crónicas Intergalacticas 1996).

Auch können die Autonomien als kollektive Strategien des Widerstands 
verstanden werden im Sinne einer gleichberechtigten Integration unseres Lan-
des in den internationalen Kontext.

Jedenfalls müssen die Autonomien am „demokratischen Nationalprojekt“ 
teilhaben, weil durch sie die Bedingungen geschaffen werden, um Jahrhunder-
ten der Unterdrückung ein Ende zu setzen. Damit könnte das Blut der histori-
schen Wunde, die am Ursprung unserer Nation steht, endlich gestillt werden.

1  Das beinhaltete für diejenigen, die sich wie ich als Marxisten verstehen, eine tief 
greifende Selbstkritik an der Klassenanalyse, die die ethnische Frage ausgeklam-
mert hatte. Aus dieser Selbstkritik entstand in der mexikanischen Anthropologie 
eine philosophische Strömung, die sich als „ethno-marxistisch“ bezeichnete und 
die ein wichtiger Vorläufer für die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Ato-
nomie war.

2  Ein Beispiel dafür ist das Nationale Anthropologiemuseum, das 1964 nach den 
Vorstellungen des mexikanischen Bürgertums gebaut wurde und in dessen Zen-
trum sich der mexica-Saal befi ndet. 

3  Wir verwenden den Ausdruck „Maya-Zapatisten“ um mit einem Sammelbegriff 
die verschiedenen Indiovölker mitzurefl ektieren, die an der Entstehung der Zapa-
tistischen Befreiungsarmee beteiligt waren.

4 Artikel 94 der Verfassung von Oaxaca: “Die Munizipien haben das Recht freie 
Bündnisse einzugehen, unter Berücksichtigung ihrer ethnischen und historischen 
Zugehörigkeit, um regionale Entwicklungsunternehmungen zu bilden...” (Quel-
le: Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.) 
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Abstracts

Das koloniale Erbe hinterließ dem mexikanischen Nationalstaat eine zer-
störerische Politik der Ausgrenzung, die nahezu alle indigenen Kulturen bis zu 
ihrer Wurzel zu zerstören und zu versteinern suchte. Im Gegensatz dazu schafft 
die Autonomie der Mayas und Zapatisten nicht nur einen Freiraum zur Bil-
dung kultureller Identitäten, sondern auch die Möglichkeit innerhalb des Na-
tionalstaates in Mexiko völlige neue, partizipativ-demokratische Strukturen 
aufzubauen.

The colonial heritage left to the Mexican Nation-State a devastating politi-
cal practise of social and racial exclusion who sought, through centuries, to ex-
tinguish and petrify the indigenous cultures down to their very roots. In a radi-
cal opposition to this the autonomy concept of the Mayan Zapatistas not only 
has created the political space for the development of new cultural identities; it 
also has opened up the possibility to construct in the framework of the Nation-
State entirely new, participatory and democratic structures of society.
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Robert Lessmann
Multikulturelle Autonomie und Nachhaltigkeit am Beispiel der 
„Gewerkschaften“ der Kokabauern Boliviens 

Am 17. Oktober 2003 wurde der amtierende bolivianische Präsident, 
Gonzalo „Goni“ Sanchez de Lozada, durch einen Volksaufstand aus dem Amt 
und aus dem Land gejagt. Das vergessene kleine „Tibet Südamerikas“ war für 
einen Moment in aller Munde. Der vorliegende Beitrag kann nicht die politi-
sche Krise Boliviens umfassend erklären, analysiert aber einen zentralen Aspekt 
jener von Leo Gabriel einleitend skizzierten „Re-Indianisierung“: Die Genese 
multikultureller, de-facto-autonomer Strukturen im Trópico de Cochabamba 
(Chapare), deren Festigung und Politisierung im Widerstand gegen die Poli-
tik der Kokavernichtung (Eradikation) bis sie schließlich zur Basis und zum 
Kristallisationspunkt der stärksten nationalen Oppositionsbewegung wurden. 
Dabei kommt das Scheitern einer nur vordergründig erfolgreichen Politik der 
Drogenbekämpfung in den Blickpunkt, die auch in ihren entwicklungspoli-
tischen Aspekten („Alternative Entwicklung“) letztlich nicht nachhaltig sein 
kann, so lange sie die autonomen Organisationen der Bauern nicht als Partner, 
sondern als Gegner ansieht. Es würde den vorgegebenen Rahmen sprengen, de-
taillierter auf Strukturprinzipien und Dynamiken des Koka-Kokain-Geschäfts, 
die Anti-Drogen-Politik und die „Alternative Entwicklung“ einzugehen. Hier-
zu sei auf die im Literaturverzeichnis angeführten Arbeiten des Autors verwie-
sen (insbesondere Lessmann 1996, 2000, 2001 sowie in GTZ/ADE 2001).

1. Rahmenbedingungen

Bolivien liegt im Herzen Südamerikas. Das Land grenzt im Norden und 
Osten an Brasilien, im Südwesten an Paraguay, im Süden an Argentinien, im 
Südosten an Chile und im Osten an Peru. Trotz seines relativ geringen wirt-
schaftlichen und politischen Gewichts haben Entwicklungen in Bolivien be-
trächtliche Ausstrahlung auf die Region; nicht zuletzt die historisch sprichwört-
liche politische Instabilität und die Tradition einer der stärksten Arbeiter- und 
Bauernbewegungen des Halbkontinents. „Rebellion in den Venen“, lautet der 
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Titel eines Standardwerks über Bolivien. (Dunkerley 1984)  Che Guevara woll-
te Mitte der 1960er Jahre von hier aus die Revolution entfachen und „zwei, 
drei, viele Vietnam“ schaffen.

Im Salpeterkrieg (1879-1883) verlor Bolivien seinen Zugang zur Pazifi k-
küste an Chile und ist seither ein Binnenland. Bolivien hat eine Fläche von 
1.098.581 Quadratkilometern. Nach dem letzten Zensus aus dem Jahr 2001 
beträgt die Bevölkerung 8.274.325 Personen. Gemäß dem Index für mensch-
liche Entwicklung der Vereinten Nationen liegt das Land auf Position 114 
und gehört damit zu den so genannten „Ländern mit mittlerem Einkommen“. 
Doch jede/r siebente Bolivianer/Bolivianerin muss mit weniger als einem US-
Dollar pro Tag auskommen. (UNDP 2003: 199) Es herrscht große soziale Un-
gleichheit: Auf die 10% der ärmsten Bevölkerungsschicht kommen nur 1,3% 
des Einkommens, auf die reichsten 10% der Bevölkerung 32,0%. (UNDP 
2003: 284)

Bolivien ist der Prototyp eines Peripherielandes. Als „Bettler auf dem gol-
denen Thron“ wurde das Andenland oft bezeichnet. Bolivien ist relativ reich 
an mineralischen Rohstoffen, aber durch seine Binnenlage und Geografi e wirt-
schaftlich nur schwach integriert. Stets exportierte Bolivien seine Rohstoffe zu 
relativ unvorteilhaften Bedingungen: erst Silber, Kautschuk und Zinn, heute 
Erdöl und Gas – und ein weiteres Exportgut, von dem hier die Rede sein muss, 
auch wenn es nicht in der Außenhandelsstatistik steht: Kokain. Die terms of 
trade haben von 1980 (=100) bis zur Jahrtausendwende (2000 = 53) 47 Pro-
zentpunkte eingebüßt. Das Außenhandelsdefi zit ist chronisch. Trotz mehrerer 
Schuldenerlasse bleibt die Auslandsverschuldung erheblich und Bolivien ist in 
hohem Maße von Vorzugskrediten und Zuschüssen abhängig. Im Jahr 2001 
entsprachen sie 9,4% des Bruttoinlandsprodukts und fi nanzierten praktisch 
100% der öffentlichen Ausgaben. Es gab immer wieder Zeiten, in denen die 
Steuereinnahmen nicht ausreichten, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. 
Man kann daher mit Fug und Recht von einem Aid Regime sprechen.

Diese Abhängigkeit von ausländischer Entwicklungsfi nanzierung hat Bo-
livien zum Experimentierfeld für Politiken und Entwicklungskonzepte werden 
lassen, die anderswo entworfen wurden, vor allem in Washington: Von der ne-
oliberalen Strukturanpassung Mitte der 1980er Jahre über den „Drogenkrieg“ 
bis hin zu den so genannten neoliberalen „Reformen der zweiten Generation“, 
die Mitte der 1990er Jahre weitere Privatisierungen nun mit neuen Aufgaben-
stellungen für den Staat verbanden.
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2. Ethnizität und Kultur des Widerstands

Von den Eisgipfeln der Andenkordillere bis nach Amazonien – Bolivien hat 
eine ungeheuer vielfältige Geografi e mit den verschiedensten Klimazonen und 
Lebensräumen und daher auch eine außerordentliche Artenvielfalt zu bieten. 
Doch die gesellschaftlichen Verhältnisse wie auch die ethnische Zusammen-
setzung der Bevölkerung sind so zerklüftet wie die Geografi e. Das Revoluti-
onsprojekt des Che Guevara scheiterte nicht zuletzt an gegenseitigem Unver-
ständnis: Rund 50% der Bevölkerung sind indianischer Abstammung. Bolivien 
ist damit das „indianischste“ Land Südamerikas. Amtlich werden 35 indige-
ne Völker unterschieden. Die größten davon sind Quetchua (mit 2.339.630) 
und Aymara (mit 1.577.786 Angehörigen). Beide stammen vom Altiplano, 
der fast 4.000 Meter hoch gelegenen Ebene zwischen Ost- und Westkordillere. 
Und sie sind so zahlreich, dass in Bolivien, wenn man von indigenen Völkern 
sprach, implizit stets die kleineren Völker aus dem Tiefl and gemeint waren; 
jedenfalls bis vor wenigen Jahren. Quetchua und Aymara identifi zierten sich 
nach der Revolution von 1952/53 stets mehr nach sozio-ökonomischen Kate-
gorien: Als Mineros (Bergarbeiter) oder Trabajadores Campesinos (Kleinbauern) 
die in der Landarbeitergewerkschaft organisiert waren. Erst mit dem Zusam-
menbruch des Bergbaus Mitte der 1980er Jahre und der indigenistischen Kon-
junktur im Vorfeld des so genannten Kolumbusjahres zur 500-Jahr-Feier der 
„Entdeckung Amerikas“ (1992) begann man, sich wieder stärker auf seine in-
dianischen Wurzeln zu berufen, die freilich stets auch vorhanden gewesen wa-
ren. Nach einem halben Jahrtausend des Ethnozids, der Versklavung und der 
Unterdrückung, der Inquisition und der „Ausrottung des Aberglaubens“, der 
Ausbeutung, Diskriminierung, Beleidigung und Geringschätzung zeichnet sich 
Bolivien durch eine unglaublich starke Präsenz von Elementen andiner Kul-
turen aus, deren Wurzeln nicht selten bis in vorinkaische Horizonte zurück-
reichen; in Kunst und Brauchtum, im Volksglauben, aber auch in der sozialen 
Organisation und in der Politik: Eine oftmals un- oder missverstandene „Kul-
tur des Widerstands“, namentlich in Gestalt des Synkretismus und im Fortbe-
stand dörfl icher Kollektivität, die wiederum insbesondere in Gemeinschaftsar-
beiten (ayni, minga) und in Formen konsensualer Entscheidungsfi ndung zum 
Ausdruck kommt.

Die Geschichte Boliviens seit der Unabhängigkeit im Jahr 1825 lässt sich 
in Verlängerung der Conquista als fortgesetzter Angriff auf die indianische Kul-
tur und Lebensweise interpretieren (vgl. Rivera 1993), die stets als „minderwer-
tig“ und als Hindernis für Entwicklung und sozialen Fortschritt galten. Weder 
die Revolution von 1952/53 noch die Redemokratisierung nach 1982 schaff-
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ten es, einen integrativen Prozess des Nation Building in Gang zu setzen, son-
dern stellten der persistenten andinen Kollektivität das individualistische Kon-
zept des Staatsbürgers entgegen. So wirkte auch die Landreform von 1953 mit 
ihrem Slogan „Das Land gehört dem, der es bearbeitet“, der nicht nur dem Ha-
zendado den (klein-)bäuerlichen Privateigentümer gegenüberstellt, sondern ge-
rade auch dem dörfl ichen Kollektiv. Um es mit den Worten der bolivianischen 
Soziologin Silvia Rivera Cusicanqui zu sagen: „Die Menschenrechte der Indios 
werden erst anerkannt, wo sie aufhören Indios zu sein.“ (Rivera 1993: 50)

Mit der Revolution von 1952 setzte Bolivien auch der Herrschaft der Mi-
nenoligarchie ein Ende. Die Bergwerke wurden verstaatlicht. Die (indiani-
schen) Bergarbeiter, die eine der Speerspitzen der Revolution gewesen waren, 
organisierten sich in der machtvollen Minenarbeitergewerkschaft (Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia - FSTMB) als proletarische Speer-
spitze des trotzkistisch orientierten Gewerkschaftsbundes COB, der selbst in 
der Epoche der Militärdiktaturen (1964-81) gegen bestimmte Maßnahmen der 
Regierung Veto einlegen und dieses auch durchsetzen konnte. Ihr Gewicht re-
sultierte aus der überragenden Bedeutung des Bergbaus für die Volkswirtschaft. 
Sie verstanden sich als Mineros, blieben aber mit ihren kulturellen Wurzeln den 
Andentraditionen verbunden. 

Um sich als Partei der Revolution von 1952 eine Massenbasis bei der 
Landbevölkerung zu sichern, wurde diese vom regierenden Movimiento Na-
cional Revolucionario – MNR in Sindicatos organisiert, Gewerkschaften, auch 
wenn es sich hier realiter um Kleinbesitzer handelte. Das konnte nicht zuletzt 
deshalb gelingen, weil im Schoß dieser Organisationen die eben angeführten  
Muster andiner dörfl icher Organisation fortlebten. Die ländlichen Sindicatos 
blieben nach außen immer primär Transmissionsriemen bäuerlicher und dörf-
licher Interessen. Ein von General Barrientos im Jahr 1964 ausgerufener Pacto 
Campesino – Militar blieb eher symbolisch und wurde im Jahr 1974 aufgekün-
digt, als General Hugo Banzer protestierende Bauern von Panzern erschießen 
ließ. Unter ihrem Führer Genaro Flores organisierten sich die Bauerngewerk-
schaften im Untergrund neu – und mit explizit indigenistisch-kataristischem 
(nach dem Inka-Aufstand unter Tupac Katari 1780-81) Gepräge; 1979 erfolgte 
dann die offi zielle Gründung der Landarbeitergewerkschaft Confederación Úni-
ca Sindical de Trabajadores Campesinos Bolivianos – CSUTCB.
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3. Krise der Formaldemokratie

Trotz zwei Jahrzehnten formaldemokratischer Stabilität nach dem Ende 
der Militärdiktaturen und einer Reihe wichtiger Reformen – Wahlrechtsre-
form, Parteiengesetz, Einrichtung eines Verfassungsgerichtshofs und eines 
Wahlüberwachungsgremiums sowie eines Menschenrechts-Ombudsmannes 
– leidet das politische System unter einer profunden Legitimationskrise. Zum 
einen ist es nicht gelungen, einen „Demokratiebonus“ zu realisieren. (Toranzo 
1994: 93) Bolivien bleibt das ärmste Land Südamerikas. Die Kaufkraft eines 
Mindestlohns, die während der Hyperinfl ation und der neoliberalen Struktu-
ranpassung der 1980er Jahre um 70% gefallen war (Raza 2000: 75), hat sich 
davon bis heute nicht erholt. Zwei Drittel der ökonomisch aktiven Bevölke-
rung schlägt sich in der einen oder anderen Weise (auch) mit Hilfe des infor-
mellen Sektors durch. (CEDLA/ ILDIS 1994: 90) Zum anderen werden die 
politischen Parteien mit Korruption und Nepotismus identifi ziert. (vgl. Lazar-
te 1998; Ferrufi no 1998) So erklärt es sich, dass Sindicatos, neben Nachbar-
schaftskomitees, Berufsgenossenschaften und anderen Organisationsformen 
der Zivilgesellschaft nach wie vor eine so wichtige Rolle spielen: „Die wesent-
lichsten Fragen der Gesellschaft werden nicht nur nicht über die Parteien ka-
nalisiert, sondern sie werden ohne deren Beteiligung gelöst. In dieser Hinsicht 
haben die Sindicatos eine beträchtliche Überlegenheit und Effektivität.“ (La-
zarte 1998: 37) 

Bei den Wahlen im Juni 2002 wurden die Altparteien vom Wähler gna-
denlos abgestraft. Politische Neuerscheinungen, die sich ausdrücklich nicht 
als Parteien präsentierten, sondern als „Bewegungen“, gewannen auf Anhieb 
fast 50% der abgegebenen Stimmen. Zusammen mit 27,94% Nicht-Wäh-
lern (trotz bestehender gesetzlicher Wahlpfl icht) bedeutet dieses Ergebnis eine 
schallende Ohrfeige für die traditionellen Parteien.

Wenn argumentiert wird, dass Ereignisse wie die im Februar1 und Okto-
ber 2003 vor zwanzig Jahren womöglich noch zu einem Militärputsch geführt 
hätten, so muss doch festgestellt werden, dass man davon durchaus nicht allzu 
weit entfernt war – und dass die mitunter konstatierte formelle und institutio-
nelle Stabilität des politischen Systems wohl überschätzt wurde.
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Off�  izielle Ergebnisse der Parlamentswahlen im Juni 2002 in % der 
abgegebenen Stimmen:

Movimiento Nacional Revolucionario - MNR  22,46%
Movimiento al Socialismo - MAS    20,94%
Nueva Fuerza Republicana - NFR    20,91%
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria - MIR  16,31%
Movimiento Indígena Pachacuti - MIP    6,09%
Unión Cívica de Solidaridad - UCS     5,94%
Acción Democrática Nacionalista - ADN    3,39%

Quelle: Corte Nacional Electoral

4. Sindicalismo im Chapare

Der Trópico Cochabambino (umgangssprachlich meist kurz: Chapare) 
liegt am Fuß der Andenkette und gehört zu den niederschlagsreichsten Regio-
nen der Welt. Die Böden sind in der Regel arm. Die subtropischen Regenwäl-
der waren dünn besiedelt von Fischern, Jägern und Sammlern – Yuquis und 
Yuracarés, von denen es nach amtlichen Angaben heute noch 157 respektive 
3.568 Überlebende gibt. (Real 2002: 6) Die Grenzen sind zwischen den De-
partments Cochabamba und Beni umstritten und die Bevölkerungszahl unklar, 
sie dürfte zwischen 100.000 und 150.000 Personen liegen. In den 1970er und 
1980er Jahren wirkten die Nachfrage nach Kokain auf den illegalen Drogen-
märkten und der Zusammenbruch des Bergbaus (Zinnkrach Mitte der 1980er) 
sowie die Krise der Landwirtschaft auf dem Altiplano und in den Andenhoch-
tälern wie entgegen gesetzte Gravitationspole. Tausende Familien zogen in den 
Chapare, um im Kokaanbau2 ein neues Auskommen zu fi nden. Der Chapare 
wurde zum weltweit zweitwichtigsten Anbaugebiet für Kokablätter nach dem 
Alto Huallaga-Tal in Peru.

Die Migration in die Subtropen war eine Reise in eine unbekannte und 
in vielerlei Hinsicht feindliche Umwelt. Viele der Quetchua- und Aymarami-
granten behielten (zunächst) Besitz in und Kontakte zu ihren Heimatdörfern 
im Hochland und stellten eine (saisonale) Pendlerbevölkerung dar. Andere lie-
ßen sich gleich fest im Tiefl and nieder. Mit der Zuwanderung auch aus anderen 
Regionen und der Verdrängung beziehungsweise Assimilierung der Yuqui und 
Yuracaré entstand so ein komplexes und ungeheuer dynamisches multikultu-
relles Universum mit starken andinen Prägungen im tropischen Kontext. Und 
während in der Außenperspektive häufi g nur der Kokaanbau als Wirtschafts-
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tätigkeit gesehen wurde, handelte es sich realiter um Mischformen aus Koka-
produktion zur Weiterverarbeitung für den illegalen Drogenmarkt, Kokapro-
duktion für traditionelle Konsumformen (wie „Kauen“ - in geringerem Maße 
freilich), Subsistenzanbau von überwiegend Yucca und Trockenreis und Pro-
duktion im Rahmen der so genannten „Alternativen Entwicklung“ (Banane, 
Ananas, Palmherzen, Passionsfrucht, Pfeffer, Waldnutzung). Daneben leben 
dort auch Menschen, die sich nicht der Landwirtschaft widmen.

Im unbekannten subtropischen Kontext wartete auf die „Kolonisatoren“ 
eine ganze Reihe von Herausforderungen, die in Abwesenheit staatlicher Struk-
turen kollektiv zu bewältigen waren. Dazu griffen sie auf bekannte Formen so-
zialer Organisation zurück: Sindicatos wurden gegründet, die lokale De-facto-
Regierungen darstellten. Im Sindicato wurde entschieden, wer an der neuen 
Kolonie teilnehmen durfte, wer welche Parzelle erhalten würde. Erste kollek-
tive Arbeiten wie die Rodung, die Anlage eines Zufahrtswegs oder eines Brun-
nens – später auch die von Versammlungshäusern, Schulen oder Sportplätzen 
– und selbst die öffentliche Sicherheit wurden vom Sindicato organisiert und 
aus Mitgliedsbeiträgen fi nanziert. (vgl. Flores/Blanes 1984; Healy 1988; Hea-
ly 1991) Noch heute sollen weniger als 20% der Chapare-Bauern über staat-
liche Besitztitel verfügen. Der Rest wird von den Sindicatos kontrolliert. Un-
ter anderem kann Land, das seit mehr als drei Jahren nicht genutzt wird, dem 
Bauern entzogen und an die Dorfgemeinschaft zurückgegeben werden (cadu-
cación), worin beträchtliche ökonomische Autonomie und soziale Kontrolle 
liegen. In der  kollektiven Verteidigung des Kokaanbaus und der Ablehnung 
gewisser Projekte der „Alternativen Entwicklung“ übten die Sindicatos zusätz-
lich indirekt Einfl uss auf die Produktion aus. Sie haben aber keinen Einfl uss 
auf die Vermarktung.

Mit dem Boom des Drogengeschäfts büßte das Sindicato kurzfristig an 
Bedeutung ein – um sie im Widerstand gegen die Politik der Kokavernich-
tung wiederzugewinnen, wo sie sich zu einer der am besten organisierten und 
machtvollsten Bewegungen der Zivilgesellschaft in Lateinamerika entwickeln 
sollte. Die kämpferische Ausrichtung der Cocalero-Sindicatos wird häufi g auf 
die Annahme zurückgeführt, dass mit dem Zinnkrach Mitte der 1980er Jahre 
vor allem nunmehr arbeitslos gewordene Mineros in den Chapare abgewandert 
seien. Das stimmt nur zum Teil, denn die große Mehrheit der Migranten waren 
Bauern vom Altiplano und insbesondere aus den Hochtälern um Cochabam-
ba, die aus der Tradition der ländlichen Sindicatos kamen. (vgl. CIES/ OIT/ 
UNDCP 1999)

Mit Demonstrationen, Straßenblockaden, Hungerstreiks und Protestmär-
schen – im August 1994 ein „Marsch für Koka, Leben und Würde“ über 21 Ta-
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ge und 650 Kilometer und im Dezember 1995 ein Marsch der Cocalero-Frau-
en – erzwangen sie immer wieder direkte Verhandlungen mit dem Ministerrat. 
Die Liste der dabei mit diversen Regierungen getroffenen Übereinkünfte ist so 
lang wie die Geduld der Bauern angesichts ihrer fortgesetzten Brüche. Die Re-
gierung in La Paz steht in dieser Hinsicht unter großem Druck Washingtons. 
(vgl. Lessmann 1996, 2000) In den Jahren 1987 und 1995 halfen die Sindica-
tos durch freiwillige Eradikation der Regierung jeweils bei der Erfüllung eines 
US-Ultimatums. Partizipative Mechanismen wie die vereinbarte Einrichtung 
eines „Nationalen Rats für Alternative Entwicklung“ (1989) wurden niemals 
umgesetzt. Polizeilich-militärisch durchgesetzte Zwangsmaßnahmen standen 
im Vordergrund. Klagen über Repressalien und Menschenrechtsverletzungen 
durch die Sicherheitskräfte sind an der Tagesordnung.

Die Grundeinheit des ländlichen Sindicalismo in Bolivien ist das Sindicato 
auf Dorfebene. Mehrere Sindicatos bilden eine Central, die in der Regel der Pro-
vinzebene entspricht. Die Centrales bilden ihrerseits eine Federación, normaler-
weise auf Departmentsebene. Die neun Federaciones wiederum bilden die Land-
arbeitergewerkschaft CSUTCB, angeführt von Felipe Quispe, alias El Mallku.

Die Federaciones Especiales des Trópico de Cochabamba brechen mit die-
sem Schema: Einerseits wegen des hohen Organisationsgrads, andererseits we-
gen interner Auseinandersetzungen, die schon auf die 1970er und 1980er Jahre 
zurückgehen. Während also nur drei Provinzen (Chapare, Carrasco, Arani) des 
Departments Cochabamba den Trópico bilden, gibt es dort sechs so genannte 
Federaciones Especiales: Federación Especial del Trópico (angeführt von Evo Mo-
rales), Federación de Yungas del Chapare, Federación de Centrales Unidas, Federa-
ción de Chimoré, Federación del Carrasco und die Federación de Mamoré. Formal 
gehören die Federación Especial del Carracso und die der Yungas del Chapare der 
Federación de Colonizadores an, der Rest gehört formal zur CSUTCB. Seit März 
1991 bilden die sechs Federaciones Especiales jedoch ein Koordinationskomitee, 
zu dessen Vorsitzenden jeweils Evo Morales gewählt wurde. Gegenwärtig gibt 
es im Chapare etwa 600-800 Sindicatos und 30-40 Centrales. Das unabhängige 
Koordinationskomitee hat wohl genauso viel – und zu Zeiten sogar mehr Ge-
wicht – als die CSUTCB und ist daher vielleicht der prominenteste Ausdruck 
der politischen Autonomie der sozialen Organisation im Chapare.

5. Munizipalisierung von oben und De-Facto-Autonomie von unten

Das Ley de la Participación Popular  vom Mai 1994 stellt das Herzstück der 
so genannten „neoliberalen Reformen der zweiten Generation“ in Bolivien und 
gewissermaßen eine „Verwaltungs-Revolution“ dar: Eine Revolution von oben, 
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freilich. Wie die anderen Reformmaßnahmen (Bildungsreform, Privatisierun-
gen, Umweltpolitik,  Dezentralisierung) wurde sie unter maßgeblicher Mitwir-
kung internationaler Entwicklungsagenturen konzipiert und relativ unsensibel 
durchgesetzt, was heftige Proteste hervorrief. Mit dem Ley de la Participación 
Popular wurden 311 Gemeinden geschaffen. Zum ersten Mal in der Geschich-
te erhielten Gemeinschaften, Dörfer, Gemeinden auf dem fl achen Lande den 
Status einer juristischen Person und eigenes Budget. Zur gleichen Zeit ging ei-
ne ganze Reihe von Funktionen (öffentliche Arbeiten, Schulen, Hospitäler so-
wie allgemein die Entwicklungsaktivitäten) in ihre Verantwortung über. Hier-
zu müssen sie jährliche und fünfjährliche Entwicklungspläne erstellen. Parallel 
dazu wurden 20.000 Organizaciones Territoriales de Base (OTB) geschaffen, ge-
nauer: 12.000 ländliche Gemeinschaften und 8.000 Nachbarschaftskomitees 
bekamen als OTB Rechtsperson, ohne formal ihre Strukturen ändern zu müs-
sen. Diese OTBs haben weit reichende Kontrollfunktionen. Dazu entsenden 
sie jeweils einen Vertreter in ein Comité de Vigilancia, das die Arbeit der Ge-
meindeverwaltung überwacht.

Während die Participación Polpular einerseits als Chance für eine erwei-
terte Demokratisierung und Partizipation von unten interpretiert wird, halten 
Kritiker das Gesetz für einen weiteren Versuch, tradierte andine Kollektivstruk-
turen in den Zugriff des Nationalstaats zu bringen und zu nivellieren; nament-
lich durch die Notwendigkeit, auf Parteilisten zu kandidieren, aber auch durch 
die Erfüllung der zentral gesetzten Normen bei der Entwicklungsplanung, 
Budgetabrechnung und Verwaltungsorganisation.

Wie auch immer. In der Praxis waren die jungen Gemeinden und ihre Ba-
sisorganisationen vor eine Fülle großer Herausforderungen gestellt, die sie um 
so besser zu meistern imstande waren, je besser sie auf die neuen Aufgaben vor-
bereitet wurden und je homogener und dichter sie organisiert waren. Während 
unter den Bauernvertretern Boliviens die Kritik an der Participación Popular 
klar überwiegt, verstehen sich die Gemeinderäte und -verwaltungen im Tró-
pico de Cochabamba als Exekutivarm der Sindicatos. Auf der Grundlage einer 
großen Homogenität und Organisationsdichte ist es den Basisorganisationen 
im Chapare wie kaum sonst irgendwo im Land gelungen, die neu geschaffenen 
Gemeindestrukturen organisch und demokratisch zu besetzen.

Nach den ersten Gemeindewahlen unter dem neuen Ley de la Participación 
Popular zogen im Januar 1996 im Trópico Cochabambino mit großer Mehr-
heit  gewählte ex-Dirigentes der Sindicato-Bewegung in die drei Alcaldías und 
zwei Sub-Alcaldías ein – und als eine der ersten Regionen im Land wurde ein 
Zweckverband der Gemeinden zur Bewältigung gemeinsamer Aufgaben ins 
Leben gerufen, so, wie er im Gesetz auch vorgesehen ist.
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Seit Teile des Chapare am 31.7.1984 zur zona roja (roten Zone) erklärt 
und von einer polizeilich-militärischen Eingreiftruppe besetzt wurden, waren 
Auseinandersetzungen um die – teils freiwillige, teils zwangsweise – Vernich-
tung von Kokabüschen und damit verbundene Menschenrechtsverletzungen 
an der Tagesordnung. Mit dem ausnahmslosen Einzug erklärter Gegner dieser 
Politik in die Rathäuser war der regionale Wahlausgang für die Regierung und 
die US-Botschaft in La Paz nicht erfreulich. Der damalige Ministro de Gobierno 
(u.a. für Drogenbekämpfung zuständig), Carlos Sánchez Berzaín, lehnte eine 
buchstabengetreue Umsetzung des Ley de la Partizipación Popular im Chapa-
re ab, weil dieser Kokazone und damit sein prioritärer Zuständigkeitsbereich 
sei. Die Bauernorganisationen und ihre Vertreter wurden (und werden) viel-
fach als fünfte Kolonne des Drogenhandels gesehen. Die Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden des Trópico wurde auf ein Minimum reduziert, bestehende 
Entwicklungsprojekte arbeiteten an den Gemeindeverwaltungen vorbei und 
versuchten, alternative Produzentenorganisationen als Träger zu schaffen. Für 
die Wähler war das ein Schlag ins Gesicht. Eine weitere Polarisierung war die 
Folge.

  Bei den Gemeindewahlen im Dezember 2005 dürfen erstmals freie Wäh-
lergruppen kandidieren. Bisher waren Kandidaten an die Listen politischer Par-
teien gebunden. So hatten auch die ersten Chapare-Bürgermeister auf der Lis-
te einer kleinen, linken Splittergruppe, der Izquierda Unida (IU), kandidiert. 
Bei den Parlamentswahlen des Jahres 1997 gewann die IU nur insgesamt vier 
Mandate: Alle vier Direktmandate für ex-Dirigentes der Sindicatos des Chapa-
re; darunter Evo Morales, der mit 69% der Stimmen das landesweit üppigste 
Direktmandat erhielt. Schon im Jahr 1995 hatte die 12. Nationalkonferenz der 
Kokaproduzenten die Schaffung eines eigenen Instrumento Político (in Abgren-
zung gegen die Altparteien) beschlossen. Zwei Gründungskongresse scheiter-
ten, bevor schließlich das MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento 
Político para la Soberanía de los Pueblos) bei den Parlamentswahlen am 30. Juni 
2002 auf Anhieb zweitstärkste Partei wurde und Spitzenkandidat Evo Morales 
damit in die Stichwahl um das Amt des Präsidenten kam.

6. Das Nachhaltigkeitsdesaster

Vor dem Hintergrund der Krise der Landwirtschaft auf dem Hochland 
und dem Zusammenbruch des Minensektors wirkte die „Kolonisierung“ des 
Chapare wie ein Ventil, dass den Bevölkerungsdruck – etwa auf dem Arbeits-
markt – reduzierte; mit anderen Worten: Die Besiedlung hatte eine positive 
Funktion im Sinne der Nachhaltigkeit. Sie stand allerdings auch im Zeichen 

jep4-04.indd   83 29.11.2004, 08:13:14



84    Robert Lessmann

des Kokaanbaus – überwiegend als Grundstoffproduktion für die illegale Ko-
kainherstellung. Auch der illegale Drogenhandel wirkte in der bolivianischen 
Wirtschaftskrise als Puffer, brachte Familieneinkommen und bitter notwen-
dige Devisen. Doch seine mittel- und langfristigen Auswirkungen sind nega-
tiv: Die ungleiche Verteilung beträchtlicher Einnahmen erhöht die strukturel-
le Heterogenität von Wirtschaft und Gesellschaft, fördert im illegalen Kontext 
die Korruption und wirkt allgemein als Katalysator für gesellschaftliche Zer-
fallserscheinungen und Probleme, einschließlich des internen Drogenkonsums 
– und bewirkt somit das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Für die Länder des Sü-
dens stellen sich Drogenproduktion und -handel als Entwicklungsproblem dar 
(vgl. GTZ/ ADE 2001).

Das gilt auch regional, wo Kolonisierung und Kokaanbau im fragilen agro-
ökologischen Kontext zur Abholzung subtropischer Regenwälder und zur Ero-
sion der empfi ndlichen Böden beigetragen haben. Bei der Weiterverarbeitung 
zu Pasta Básica de Cocaína kommt es zudem zu einer gewaltigen Umweltver-
giftung, weil die dazu notwendigen Chemikalien über Erdreich und Gewäs-
ser entsorgt werden; eine Faustzahl geht von zwei Tonnen Chemie pro Hektar 
pro Jahr aus. Auch die Sindicatos der Kokabauern verloren während des Ko-
kabooms zunächst an Attraktivität und Gewicht, reorganisierten sich und er-
starkten jedoch im Widerstand gegen die Politiken der Kokavernichtung ver-
schiedener bolivianischer Regierungen und der internationalen Gemeinschaft 
unter Führung der Vereinigten Staaten. Wenn diese Politik ab 1984 auch in 
der Lage war, dem Gesetz des Dschungels Einhalt zu gebieten und die Domi-
nanz bewaffneter Gruppen des Drogenhandels in den Zentren des Chapare zu 
beenden, so entbehrte sie insgesamt doch der Nachhaltigkeit, weil sie an den 
Bauern vorbei und in Gegnerschaft zu deren Sindicatos konzipiert war. Auf die-
se Weise hat sie im Gegenteil dazu beigetragen, dass sich die mit Drogenpro-
duktion und -handel verbundenen Probleme beständig weiter ins Hinterland 
verlagerten. In fast zwei Jahrzehnten dieser Anstrengungen wurde in der Zo-
ne mehr als das Dreifache des historischen Maximums der Kokaanbaufl äche 
(36.000 Hektar im Jahr 1995)

vernichtet. Rechnet man die Fläche für neue Häuser, Zufahrtswege, An-
bau von Lebensmitteln für den Eigenkonsum (wie Trockenreis und Yucca) ein, 
so hat dieser Mangel an Nachhaltigkeit über die Jahre auch nach konservativs-
ten Schätzungen mehr als 200.000 Hektar subtropischen Regenwald gekostet, 
einschließlich der begleitenden Erosion und der erwähnten Umweltvergiftung 
durch Chemikalien sowie der damit verbundenen sozialen Instabilität. Auch 
wenn eine aggressive Kampagne der Kokavernichtung im Chapare (Plan por 
la Dignidad 1998-2001) zu einer beträchtlichen Reduzierung des Anbaus ge-
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führt haben mag (2003 nach offi ziellen Zahlen 7.300 Hektar; UNODC 2004), 
so war der im Februar 2001 deklarierte Erfolg – Coca Zero – gemogelt. Es ist ei-
ne Verlagerung des Kokaanbaus in andere Zonen (Yungas de La Paz, Apolo) und 
nicht zuletzt in die an den Chapare angrenzenden Schutzgebiete (Parque Isibo-
ro-Securé und Parque Carrasco) zu beklagen sowie eine Tendenz zu sehr disper-
sem Anbau in Verbindung mit ertragreicheren Sorten und Anbaumethoden, die 
die Möglichkeiten eines Monitoring der Produktion zunehmend infrage stellen.

In einem primär repressiven Umfeld konnten auch die Anstrengungen der 
so genannten „Alternativen Entwicklung“, keine nachhaltigen Lebensalterna-
tiven für die Bauern schaffen. Gewiss, Leistungen im Bereich der Infrastruktur 
stehen außerhalb der Diskussion und haben zur Erhöhung der Lebensqualität 
– und mithin der ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit – beigetragen. 
Gewiss sind die Probleme vielfältig und groß. Vom schwierigen agro-ökologi-
schen Kontext war bereits die Rede. Trotzdem ist die Anbaufl äche für Alterna-
tivprodukte konstant gewachsen. Doch Statistiken über Flächen und Volumen 
der Produktion sind keine hinreichenden Erfolgsindikatoren, weil sie wenig 
oder gar nichts über die (alternativen) Einkommen der Bauern aussagen. In 
der Wahrnehmung vieler Bauern (nicht nur in Bolivien) ist der Terminus „Al-
ternative Entwicklung“ heute derart diskreditiert, dass ihn viele Projekte inzwi-
schen nicht mehr benutzen.

Eine zentrale Ursache für das Scheitern einschlägiger Politiken der Eradi-
kation und der „Alternativen Entwicklung“ ist der Mangel an Partizipation. 
Die Bauern und ihre Organisationen, die Sindicatos, wurden von Beginn an als 
Gegner oder Feinde wahrgenommen und nicht als legitime Subjekte des ange-
strebten Entwicklungsprozesses. Ihre autonomen Strukturen wurden ignoriert 
und bekämpft, statt die Gelegenheit zu nutzen und mit ihnen zusammen zu 
arbeiten. Die daraus resultierende wachsende Polarisierung  hat immer wieder 
auch die Projekte der „Alternativen Entwicklung“ gelähmt, auch in Fällen, wo 
sie durchaus partizipativ konzipiert waren. Obwohl in der Zone auch Projek-
te mit besten Absichten und unterschiedlichen Philosophien und Ansätzen ar-
beiten, sind sie alle von den politischen und juridischen Rahmenbedingungen 
betroffen, die von der US-Diplomatie und den jeweiligen bolivianischen Re-
gierungen defi niert werden. Was bisher gefehlt hat, waren politische Entschei-
dungen, um diese Rahmenbedingungen zu ändern, die allen Prinzipien einer 
partizipativen und nachhaltigen Entwicklung widersprechen. Mit der Taktik 
verschiedener Projektentwickler, Organisationen von Alternativproduzenten 
ins Leben zu rufen und mit ihnen zu kooperieren, wandten sie sich direkt ge-
gen die gewachsenen sozialen Autonomiestrukturen, was neue Konfl ikte und 
soziale Instabilität hervorrief.
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Während also die Rahmenbedingungen weder für die Autonomie noch für 
die Nachhaltigkeit förderlich sind, haben die autonomen Sindicatos  im poli-
tischen Widerstand eine unvorhergesehene Stärke entwickelt und die prekäre 
Mischökonomie hat immerhin eine erstaunliche Persistenz an den Tag gelegt. 
Und es ist deutlich geworden, dass der einzige Weg zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung im Trópico Cochabambino im Dialog und in einer Zusammenarbeit 
mit den traditionellen Organisationen der Menschen liegt, den Sindicatos und 
ihren gewählten und legitimen Vertretern in den Gemeindeinstitutionen. Ein 
Abkommen zwischen den Federaciones der Cocaleros und der Regierung in La 
Paz vom Mai 2004, wonach in Zukunft die Aktivitäten der „Alternativen Ent-
wicklung“ von den örtlichen Gemeinden durchgeführt beziehungsweise über-
wacht werden sollen, könnte – sollte es denn diesmal umgesetzt werden – einen 
Neubeginn in dieser Richtung einleiten. (Los Tiempos 17.5.2004)

Ist also multikulturelle Autonomie eine notwendige Bedingung für nach-
haltige Entwicklung? Für den Fall des Trópico Cochabambino würden wir diese 
Frage bejahen! Autonomie ist keine Garantie für Nachhaltigkeit, aber die exis-
tierenden Autonomiestrukturen zu ignorieren hat dort zum genauen Gegenteil 
von Nachhaltigkeit geführt.

1  Dem Sturz des Präsidenten Sanchez de Lozada im Oktober 2003 waren bereits 
im Februar schwere Unruhen voraus gegangen, im Verlauf derer der Präsident 
seinen Amtssitz in einem Ambulanzwagen versteckt verlassen hatte und das Land 
mehrere Tage lang quasi ohne Regierung war. In Eskalation verschiedener Pro-
testzüge war es am 12.2.2003 zu einem Schusswechsel zwischen Polizei und Mi-
litär auf der Plaza Murillo – vor dem Präsidentenpalast und dem Parlament – ge-
kommen.

2  Koka ist in den Anden eine seit vielen Jahrhunderten gebräuchliche Kulturpfl an-
ze mit mannigfaltigen Verwendungen und Bedeutungszusammenhängen – nicht 
zuletzt auch magisch-religiöser Art. Koka ist aber auch pfl anzlicher Grundstoff für 
die Herstellung von Kokain. Es gibt rund 250 Spezies der Gattung Erythroxylum 
Koka, darunter auch solche, die kein Kokain enthalten. Die alkaloidreichsten ent-
halten Kokain als eines von bis zu 14 Alkaloiden, das unter Einsatz großer Mengen 
an Chemikalien isoliert werden kann; in der Praxis zumeist in zwei Schritten: 300-
500 Kilogramm Blätter der alkaloidreichsten Sorten ergeben dabei zunächst etwa 
2,5 Kilogramm Pasta Básica de Cocaína. Wegen der großen Volumina an Blättern 
fi ndet dieser Prozess meist in den Anbaugebieten selbst statt. Die Entsorgung der 
Chemikalien – vor allem Kerosin als Lösungsmittel, aber auch Schwefelsäure – er-
folgt über Gewässer und Erdreich. Der anschließende Reinigungs- und Kristallisa-
tionsprozess zu Kokain-Hydrochlorid ist sehr viel komplizierter und fi ndet zumeist 
in Labors an anderen Orten statt: 2,5 Kilo Pasta Básica ergeben dabei rund ein Ki-
logramm Kokain. Der Kokaanbau liegt zumeist in Händen kleinbäuerlicher Fami-
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lien; auf dieser Ebene werden Einkommen in der Größenordnung von 1-2% des 
Verkaufspreises für das aus dem Rohstoff Koka hergestellte Endprodukt (Kokain) 
realisiert. Die Schnittstelle zu den klandestin operierenden, kriminellen Organisa-
tionen des Drogenhandels hat sich in den letzten Jahren von der Herstellung zur 
Vermarktung der Pasta Básica verschoben.
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Abstracts

In den 1970er und 1980er Jahren setzte eine Migration in die Tropen des 
Departments Cochabamba ein: Angestoßen vom Zusammenbruch des Berg-
baus und der Krise der Landwirtschaft im bolivianischen Hochland – und an-
gezogen von der Attraktivität des Kokaanbaus für die illegale Kokainwirtschaft. 
Dabei entstand ein komplexes und dynamisches multikulturelles Universum, 
mit starken andinen Prägungen im tropischen Kontext. Im Widerstand gegen 
die Politik der Kokavernichtung wuchs die Sindicato-Bewegung der Bauern zu 
einer Fundamentalopposition von nationaler Dimension heran. Aus lokalen 
Selbstorganisationen mit De-facto-Autonomie entwickelte sich eine politisier-
te Autonomie des Widerstands. In Konfrontation zu dieser mündeten die Po-
litiken der Kokavernichtung und der „Alternativen Entwicklung“ in ein Nach-
haltigkeitsdesaster.

Pushed by the breakdown of the mining sector and the crisis of the tradi-
tional agriculture in the Bolivian highlands, and attracted by the lucrative pro-
duction of coca leaves for the illegal cocaine economy, a migration took place 
in the 1970ies and 1980ies to the tropics of the Department of Cochabamba. 
Thereby a complex and dynamic multicultural universe unfolded, with strong 
Andean features in a tropical context. In resistance to the offi cial politics of 
coca eradication, the sindicato-movement of the peasants emerged as a radi-
cal opposition force of national dimensions, from local self-governing bodies 
with a de facto autonomy, to an autonomy of resistance. In confrontation to 
them, the politics of coca eradication and “Alternative Development” resulted 
in a sustainability-disaster.

Robert Lessmann
lescon@compuserve.com
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Freihandelsabkommen bedrohen indigene Rechte
Indigene Autonomie in den Amerikas oder Freihandel mit indigenen Rechten

Ziel des folgenden Artikels ist es, auf die wachsende Kluft zwischen der 
Umsetzung indigener Rechte und der Ausweitung von Freihandelsabkommen 
aufmerksam zu machen. Es ist wichtig aufzuzeigen, dass die Anerkennung in-
digener Rechte in den Verfassungen Lateinamerikas durch die Ausweitung der 
Zugriffsrechte multinationaler Konzerne untergraben wird. Schlussendlich 
wird beleuchtet, wie indigene Rechte strategisch verwendet werden können, 
nicht nur um indigenes Eigentum zu schützen, sondern auch um lokale Kon-
trolle und das Gemeinwohl sicherzustellen.

1. Rechtspluralismus nach 500 Jahren der Kolonisation 

1.1 Rechtspluralismus 
Nach 500 Jahren Unterdrückung und Nichtanerkennung ihrer Rechte fei-

erten viele indianische Nationen in den 1990er Jahren die Anerkennung ihrer 
Rechte in den neuen Verfassungen, besonders in Lateinamerika. Auf dem Pa-
pier erkennen diese höchsten Rechtsnormen indigene Rechtssysteme und Au-
tonomie an und läuteten damit das sogenannte Zeitalter des „Rechtspluralis-
mus“ ein. Darunter versteht man die Koexistenz verschiedener Rechtssysteme 
in einem Territorium. Universitätsprofessor Dr. René Kuppe (Kuppe 1992) 
unterscheidet die folgenden Perioden: Von der Kolonialzeit bis zum Beginn 
des neunzehnten Jahrhunderts wurden die Unterschiede indigener Völker zwar 
anerkannt, sie aber dennoch diskriminiert, unter Gutheißung des Staates und 
der Kirchen. In der folgenden Epoche, als die Nationalstaaten geschaffen wur-
den, wurden alle BürgerInnen als gleichberechtigt angesehen und keine spezi-
ellen Rechte anerkannt. De facto resultierte diese „Politik der Assimilierung“ 
in Programmen, die die Auslöschung indigener Kultur zum Ziel hatten. Erst 
in den letzten Jahrzehnten und nach Jahrhunderten des Widerstands indige-
ner Völker sind manche Staaten auf ein „pluralistisches Modell“ umgestiegen. 
Dieses postuliert die Anerkennung der Rechte indigener Völker und ihren 
verfassungsrechtlichen Schutz. Gerade in Lateinamerika schaffen die neuen 
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Verfassungen, die hauptsächlich in den 1990er Jahren verabschiedet wurden, 
zumindest de iure einen Rahmen für indigene Autonomie und als Folge indi-
gene Jurisdiktion. In seiner Idealform würde der Rechtspluralismus indigene 
Rechtssysteme gleichwertig zum bisher dominierenden Rechtssystem einord-
nen. Viele der neuen Verfassungen, die in Lateinamerika im letzten Jahrzehnt 
erlassen wurden, beinhalten aber Bestimmungen, dass indigene Rechtssysteme 
nur insoweit angewandt werden dürfen, als sie nicht gegen internationale Men-
schenrechtsstandards, die Verfassung des Staates und in manchen Fällen sogar 
nicht gegen einfache Gesetze verstoßen. Als Beispiel dient die kolumbianische 
Verfassung, die indigenes Recht wie folgt regelt: „Die Autoritäten der indige-
nen Völker können in ihren territorialen Bereichen gerichtliche Kompetenzen 
ausüben, die auf ihren Normen und Verfahren beruhen, solange diese nicht in 
Widerspruch zur Verfassung und den Gesetzen stehen;“ (kolumbianische Ver-
fassung 1992). De facto ist Kolumbien sicher das Land, in dem Indianerna-
tionen die bisher substantiellste Umsetzung indigener Jurisdiktionen erwirkt 
haben. Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes haben indigene Jurisdik-
tion in vielen Bereichen aufrechterhalten, wo sich Beschwerdeführende auf die 
Verletzung von Menschenrechten beriefen (zum Beispiel: Corte Constitucio-
nal, 08/08/1996: 2.2.). In vielen indigenen Territorien haben sich indigene Au-
toritäten als die einzigen rechtssprechenden Institutionen etabliert. In viel zu 
vielen Fällen kommt diesen indigenen Autoritäten die Rolle zu, Morde an ih-
ren eigenen Führern und Massaker, die von den verschiedenen kriegsführenden 
Parteien mit dem Motiv des Völkermords angeordnet wurden, aufzuklären und 
Gericht zu halten. Gerade in Kolumbien haben friedliche Massenmobilisierun-
gen von indigenen Nationen einen wichtigen Beitrag geleistet, nicht nur zur 
Anerkennung ihrer Rechte, sondern auch zu deren Umsetzung. Nachdem indi-
gene Bewegungen in den Amerikas nun die verfassungsrechtliche und höchst-
gerichtliche Anerkennung ihrer Rechte erwirkt haben, stellt die Umsetzung 
dieser Bestimmungen eine neue Herausforderung dar. In vielen Bereichen fehlt 
es an Umsetzungsgesetzen und viel mehr noch an politischem Willen die Re-
gierungspolitik zu ändern. Deshalb ist es besonders wichtig, in Erinnerung zu 
behalten, dass auch die Anerkennung indigener Rechtssysteme nicht von heu-
te auf morgen geschah, sondern der Mobilisierung indigener Völker bedurfte: 
Beginnend im Norden, wo sich 1980 mehr als tausend IndianerInnen von Bri-
tisch-Kolumbien auf den Weg in die kanadische Hauptstadt Ottawa machten, 
um gegen die vorgeschlagene kanadische Verfassung zu protestieren, da diese 
nicht auf die Rechte indigener Völker einging. Das Ergebnis in diesem Fall war 
Artikel 35 der Verfassung, der die angestammten Rechte indigener Völker oh-
ne Einschränkung anerkennt. Die Bewegungen reichen bis in den Süden, wo 
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indigene Völker in Kolumbien 1990 von Cauca bis nach Bogotá marschierten, 
um ihre Forderungen für eine neue Verfassung vorzulegen. Als Folge ist die ko-
lumbianische Verfassung heute eine der substantiellsten in Lateinamerika, be-
sonders in Bezug auf die Anerkennung indigener Rechte. 

In ganz Lateinamerika gewinnen indigene Bewegungen jedoch immer 
mehr an Einfl uss, von Ecuador, wo der Vorsitzende der nationalen indigenen 
Organisation einer der Interims-Präsidenten war, bis nach Bolivien, wo indi-
gene BäuerInnen weiterhin erfolgreich gegen die Privatisierung ihrer Ressour-
cen Widerstand leisten. Eines der jüngsten Beispiele ist die indigene Bewegung 
in Venezuela, die von Anfang an aktiv an der Verabschiedung und Umsetzung 
der neuen Verfassung teilgenommen hat. Diese Verfassung erkennt als erste die 
Conquista und Kolonisierung als Invasion an: „Vor der Invasion, Conquista 
und Kolonisierung durch Europa verteidigten die indigenen Völker heldenhaft 
ihr Land und Leben...“ (venezuelanische Verfassung 2000).

2. Mangelnde Umsetzung der neuen Verfassungsbestimmungen

In den Amerikas hat das neue Millennium eine kritische Phase die Umset-
zung der Verfassungsbestimmungen betreffend eingeläutet. Es formieren sich 
immer mehr neoliberale Gegenbewegungen, wie zum Beispiel in Venezuela, die 
sich offen gegen die neuen Verfassungen, die Landreform und besonders gegen 
Zugeständnisse an indigene Völker aussprechen. Andererseits sprechen sich 
diese Kräfte meistens offen für Handelsliberalisierung und mehr Rechte für 
Großkonzerne aus. Die Lage spitzt sich also in vielen Staaten auf einen Kon-
fl ikt zu zwischen indigenen Völkern, die an der Erhaltung ihrer Rechte und 
dem Gemeinwohl interessiert sind, und Großkonzernen samt ihren Investoren, 
die sich nur an kurzfristigen Profi ten orientieren. Trotz der rechtlichen Aner-
kennung ihrer angestammten Rechte hat sich in den letzten Jahren nur wenig 
an der wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligung indigener Völker geän-
dert. Während Kanada von dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nati-
onen weiterhin unter die ersten fünf Ländern mit dem besten Lebensstandard 
in der Welt gereiht wird, landeten Indianerreservate in Kanada, auf die die-
selben Indikatoren angewandt wurden, auf Rang 48 und sie steigen weiter ab 
(Beavon/Cooke 2002). Ein Grund dafür ist, dass die kanadische Bundesregie-
rung bis heute an ihrer umfassenden politischen Richtlinie betreffend indiani-
sche Landrechte (Comprehensive Claims Policy 1986) festhält und damit indi-
genen Nationen jede Möglichkeit nimmt, Zugang zu ihren Territorien und als 
Folge wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen. Ziel dieser Politik ist es in-
dianische Landrechte auszulöschen, beziehungsweise sie in Vertragsrechte um-
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zuwandeln, deren Umsetzung in historischen Fällen bis heute nicht erreicht 
worden ist. Diese Politik verstößt nicht nur gegen die kanadische Verfassung, 
die in Artikel 35 die Rechte von indigenen Völkern schrankenlos anerkennt, 
sondern auch gegen internationale Menschenrechte. Nach langen vergeblichen 
politischen Verhandlungen, die darauf ausgerichtet waren, Artikel 35 und ei-
ne neue Landrechtspolitik umzusetzen, wandten sich Indianernationen an die 
kanadischen Gerichte. Im Jahr 1997 erkannte der oberste Gerichtshof india-
nische Landrechte, in Gebieten, wo keine Verträge unterzeichnet wurden, als 
„Aboriginal Title“ an (Delgamuukw Entscheid 1997). Dennoch weigert sich 
die kanadische Regierung bis heute, diese Entscheidung umzusetzen. Wieder 
bleibt indigenen Nationen nichts übrig, als sich aktiv für ihre Rechte einzu-
setzen und sich öffentlichkeitswirksam gegen Großprojekte zu stellen, die ihre 
Rechte beeinträchtigen würden. In vielen Fällen resultiert dies in Verhaftungen 
und der Kriminalisierung von indianischen AktivistInnen, die ihre verfassungs-
rechtlich geschützten Rechte ausüben. Wie im Rest der Amerikas hängt es von 
der Stärke indigener Bewegungen ab, die Umsetzung ihrer verfassungsrechtlich 
garantierten Rechte zu sichern. 

3. Im neuen Jahrtausend droht „Freihandel zum Quadrat“

Mit dem Beginn des neuen Jahrtausends stehen indigene Bewegungen 
vor einer neuen Herausforderung, die weit über die Grenzen ihrer Territorien 
und das Ziel der Implementierung der neuen Verfassungsbestimmungen hin-
ausreicht. Heute sehen sich indigene Gruppen in den Amerikas von der neu-
esten Welle der Kolonisation und dem Freihandel auf globaler Ebene bedroht: 
Großkonzernen soll immer weiterer, unbeschränkter Zugriff auf natürliche 
Ressourcen gesichert werden. In vielen Fällen fi ndet man diese Ressourcen in 
den Territorien indigener Völker, wobei multinationale Konzerne weder an die 
Anerkennung der Rechte indigener Völker noch an die Entgeltung von deren 
Eigentumsinteressen denken und aktiv auf Regierungen Einfl uss nehmen um 
sicherzustellen, dass diese Rechte nicht umgesetzt werden. Vielmehr werden 
indigene Völker als Bedrohung der Investitionen in ihrem Gebiet gesehen und 
manche Firmen gehen sogar gewaltsam gegen sie vor (Greenpeace 2003). Die 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen hat historische Wurzeln: Besonders in La-
teinamerika war die Ausbeutung natürlicher Ressourcen von Anfang an eines 
der Hauptziele der „Conquistadores“. Unter den ersten und „geschicktesten“ 
Ausbeutern waren Francisco Pizzarro und seine Familie, die sich weite Teile des 
Territoriums, das heute Peru umfasst, aneigneten und Optionen für lang- und 
kurzfristige Investitionen ausgaben (Varon 1997: 272). Die Profi te, die gestoh-
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lenen Ressourcen und das Gold fl ossen direkt nach Extremadura, der Heimat 
der Pizzarros, die bald sich bald von einer der ärmsten in eine der reichsten 
Provinzen Spaniens verwandelte. Man könnte diesen Zeitpunkt als den Beginn 
des „Freihandels“, aufgebaut auf die Nichtanerkennung der Rechte indigener 
Völker, bezeichnen. Indigene Völker wurden bis heute nie für die Nutzung ih-
rer Ressourcen und ihres Landes entgolten, geschweige denn in die Entschei-
dungsprozesse einbezogen. Obwohl sich bereits in den letzten 500 Jahren vie-
le SiedlerInnen und Nationalstaaten am Land und den Ressourcen indigener 
Völker bereicherten, verschwindet das im Vergleich dazu, was in diesem neu-
en Jahrtausend zu kommen droht. Manche KommentatorInnen sprechen von 
„Freihandelsabkommen zum Quadrat“ (Barlow/Clarke 2003), die nicht nur 
Investitionen und freien Zugang zu Ressourcen sichern, sondern sogar Wasser 
und indigenes Wissen zu Ressourcen machen. 

3.1 Freihandelsabkommen untergraben indigene Rechte
Während indigene Völker allmählich ein System der Anerkennung und 

Koexistenz mit Nicht-Indigenen und deren Regierungen durchgesetzt haben, 
sehen sie sich nun zunehmend mit einer neuen Gefahr konfrontiert: Die Re-
gierungen, mit denen sie die Anerkennung und Umsetzung indigener Rech-
te verhandelt haben, treten immer mehr ihrer Souveränität, besonders über 
natürliche Ressourcen, in internationalen Freihandelsabkommen ab. Interna-
tionale Konzerne gewinnen dadurch mehr und mehr Zugriff auf natürliche 
Ressourcen und Territorien, die indigenen Völkern zustehen. Internationale 
Organisationen, wie die Welthandelsorganisation (WTO) konsolidieren wei-
ter ihren Einfl uss und ihre Strukturen. Während die ersten sogenannten in-
ternationalen Handelsabkommen wie das „General Agreement on Tariffs and 
Trade“ (GATT 1947) bereits kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Kraft tra-
ten, verhinderte unter anderem der Kalte Krieg – und die entgegengesetzten 
Ideologien des Kapitalismus und Kommunismus – das Entstehen einer in-
ternationalen Handelsorganisation. Erst aus dem Marrakesh Vertrag (WTO 
1995) ging die Welthandelsorganisation als Institution hervor, unter der heute 
die wichtigsten internationalen Verhandlungen zu Freihandel abgehalten wer-
den. Die 1990er Jahre stellen also nicht nur eine wichtige Dekade für die An-
erkennung indigener Rechte dar, sondern kennzeichnen auch den Übergang 
zu einer bedrohlichen Stärkung des internationalen Freihandelssystems. Durch 
neue Verhandlungsrunden und Abkommen hat die Welthandelsorganisation 
ihren Streitschlichtungsmechanismus weiter ausgebaut. In Fällen, in denen die 
Politik von Staaten für nicht konform mit internationalem Handelsrecht be-
funden wird, können Strafmaßnahmen bewilligt werden, die sich negativ auf 
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die Volkswirtschaft des betroffenen Landes auswirken. Als Folge können wir 
bereits sehen, wie viele Staaten, ihre Umwelt-, Gesundheits- und Sozialpolitik 
immer mehr internationalem Handelsrecht unterwerfen (Earth Negotiations 
Bulletin 2004). Bei der siebten Staatenkonferenz der Biodiversitätskonvention 
in Malaysien behinderten Diskussionen betreffend Konformität mit interna-
tionalen Handelsabkommen die Verhandlungen zu den verschiedensten The-
men, wie Bergbiodiversität und Binnenwasser, und stellen in vielen Fällen das 
Ergebnis der Verhandlungen in Frage. In einem Fall resultierte das sogar in ei-
nem Verweis auf die Doha Verhandlungen, denen Priorität zugeordnet wurde. 
Das zeigt, dass internationales Handelsrecht nicht nur de facto sondern auch 
de iure immer mehr die Oberhand über alle anderen internationalen Rechts-
bestimmungen gewinnt. 

In denselben Verhandlungen kämpften indigene Völker für die Aufrecht-
erhaltung und Implementierung des internationalen Prinzips des prior infor-
med consent (PIC), die Vorab-Zustimmung indigener Völker zu Projekten, die 
in ihren Territorien durchgeführt werden oder sich negativ auf diese auswirken. 
Obwohl dieses Prinzip zumindest Projekte auf indigenem Land betreffend an-
erkannt wurde (Earth Negotiations Bulletin 2002), weigern sich die Vertrags-
staaten bis heute dieses Prinzip auf den Zugriff auf indigenes Wissen, das mit 
Biodiversität verbunden ist, anzuwenden. Stattdessen wollen viele Entwick-
lungsländer den Zugriff vom Staaten-Konsens abhängig machen, in der Hoff-
nung, dass sie dadurch lukrative benefi t-sharing oder Verteilungsabkommen 
aushandeln können. Die Diskussion um gerechte Verteilung von Gewinnen 
ist somit zu einem der Zentralthemen der Verhandlungen unter der Biodiver-
sitätskonvention geworden. Immer mehr Indigene sehen den Vertrag daher als 
Hybrid zwischen einem multilateralen Umweltabkommen und einem Han-
delsabkommen, das den Zugriff auf ihre Ressourcen und sogar auf ihr traditi-
onelles Wissen legitimieren könnte.

Das Potential für die Untergrabung indigener Rechte ist dort am größten, 
wo Freihandelsabkommen, wie das nordamerikanische Freihandelsabkommen 
(NAFTA 1994), sogenannte „Investoren-Staat“-Kapitel beinhalten. Diese se-
hen Mechanismen vor, wie internationale Unternehmen Regierungen direkt 
für Enteignung oder Schädigung ihrer Unternehmen durch politische Maß-
nahmen verklagen können. Nur internationale Unternehmen können von die-
sem Mechanismus Gebrauch machen. Nationale Unternehmen können ihre 
eigenen Regierungen unter diesen Bestimmungen nicht verklagen. Während 
nationale Unternehmen und BürgerInnen der Politik ihrer Regierung unter-
worfen sind, können internationale Unternehmen dieselbe also wegen Ent-
eignung oder Entwertung ihrer Investitionen klagen. Die derzeit verhandelte 
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Freihandelszone für die Amerikas (FTAA) würde sogar noch stärkere Mecha-
nismen beinhalten. 

In anderen Kapiteln ist vorgesehen, den freien Zugang zu natürlichen 
Ressourcen, zum ersten Mal auch zu Wasser, sicherzustellen. De facto hat al-
so internationales Handelsrecht in den letzten Jahrzehnten die Oberhand über 
jeden anderen Bereich des internationalen Rechts, wie zum Beispiel Menschen-
rechte und Umweltabkommen, und auch über nationales Recht gewonnen. Ob-
wohl manche Regierungen das nicht offen anerkennen, haben sie bereits einen 
Großteil ihrer Entscheidungsmacht und Souveränität über ihre Ressourcen durch 
die Unterzeichnung internationaler Handelsabkommen abgetreten. Dadurch be-
drohen internationale Freihandelsabkommen auch direkt die Rechte indigener 
Völker und deren Autonomie in den Territorien. Obwohl indigene Rechte auf 
höchster Ebene durch Verfassungsrecht und auch internationale Menschen-
rechtsabkommen anerkannt und geschützt sind, werden sie von den meisten Re-
gierungen nicht so ernst genommen wie ihre internationalen handelsrechtlichen 
Verpfl ichtungen. Als Beispiel dient der Fall einer Klage vor einem NAFTA Inves-
toren-Staat-Tribunal: Pope and Talbot, ein amerikanischer Konzern, verklagte die 
kanadische Regierung auf hunderte Millionen Schadenersatz, da sie die Ausfuhr 
von Nadelschnittholz reglementierte und dadurch den Marktzugang der Firma 
beeinträchtigte. Dies übte großen Druck auf die kanadische Regierung aus, die 
bereits ähnliche Fälle vor NAFTA-Tribunalen verloren hat. Heute ist das umstrit-
tene Abkommen lange nicht mehr in Kraft und die kanadische Regierung setzt 
sich in Verhandlungen mit der US-Bundesregierung für freien Handel mit und 
freien Zugang zu Nadelholz ein. Dabei geht Kanada nicht auf die Rechte indi-
gener Völker ein, obwohl der Großteil der Nadelhölzer in indigenen Territorien 
wächst. Zur gleichen Zeit wie Pope and Talbot brachte der Carrier Sekani-Stamm 
eine Klage bei der inter-amerikanischen Menschenrechtskommission ein. Darin 
wird argumentiert, dass die Zuteilung von Lizenzen, die internationale Konzer-
ne berechtigen, in allen Teilen des Carrier Sekani-Territoriums Holz zu schlagen, 
gegen die indigenen Rechte verstößt, da kein Stück Wald für den Zugriff der 
Stammesmitglieder und für die Jagd zur Verfügung steht. Trotz dieser Klage ist 
Kanada nicht in besondere Verhandlungen mit dem Carrier Sekani-Stamm ein-
getreten. Obwohl der Stamm gute Chancen hat, mit seiner Klage erfolgreich 
zu sein, wird eine positive Entscheidung eines Menschenrechtstribunals wohl 
kaum etwas an Kanadas Politik ändern, Konzernen vollen Zugriff auf öffentli-
che und indigene Wälder zu geben.
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3.2 Neue Strategien indigener Völker 
Es ist also wichtig, dass indigene Völker erkennen, welche Bedrohung inter-

nationale Handelsabkommen für ihre Rechte bedeuten, und dass sie neue Strate-
gien fi nden, um die Anerkennung ihrer Rechte auch vor internationalen Handel-
stribunalen zu sichern. Ein gutes Beispiel ist der Nadelschnittholzstreit; der erste 
Fall unter dem neuen Streitschlichtungsmechanismus der Welthandelsorganisa-
tion, der sich mit Subventionen für Großkonzerne beim Zugriff auf natürliche 
Ressourcen beschäftigt. In diesem Fall argumentiert Kanada, dass Konzerne, die 
mit staatlicher Bewilligung Holz auf öffentlichem Land schlagen, Quasi-Eigen-
tumsrechte an den Bäumen haben, während sie noch im öffentlichen Wald wach-
sen. (Government of Canada 2002) Dies widerspricht zwar kanadischem Recht, 
wäre aber der einzige Weg, um die kanadische Subventionspolitik für Konzerne 
zu rechtfertigen. Indigene Völker in Britisch-Kolumbien erkannten sofort, dass 
diese Argumente nicht nur gegen kanadische Gesetze verstoßen, sondern auch 
gegen die Verfassung, die die Rechte indigener Völker anerkennt. Im Gegensatz 
zu den USA gesteht Kanada nicht allen Eigentumsrechten verfassungsrechtlichen 
Schutz zu, sondern nur die Eigentumsrechte indigener Völker sind von Artikel 
35 der kanadischen Verfassung erfasst. Die kanadische Bundesregierung und die 
Provinzen weigern sich de facto aber diese Verfassungsbestimmung umzusetzen 
und indigene Eigentumsrechte anzuerkennen. Indigene Völker in Kanada erhal-
ten keinerlei Entgelt für den Zugriff auf ihre natürlichen Ressourcen und Territo-
rien und werden nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen. Indigene Völker 
aus ganz Kanada schlossen sich daher zusammen und reichten einen unabhängi-
gen amicus curiae-Schriftsatz den Nadelschnittholzstreit betreffend bei der Welt-
handelsorganisation ein. Darin argumentieren sie, dass die Nichtanerkennung 
ihrer Rechte eine weitere Subvention für die Konzerne darstellt, da diese indigene 
Stämme nicht für deren Eigentumsrechte entgelten müssen. Weiters betonen sie, 
dass sie als Indigene Eigentumsrechte an den Bäumen haben und dass Konzerne 
keine Eigentumsrechte an dem Holz erwerben können, bis dieses nicht an sie ab-
getreten werde. Das erste Tribunal der Welthandelsorganisation nahm den ami-
cus curiae-Schriftsatz der Indigenen offi ziell an und lehnte Kanadas Argument die 
Eigentumsrechte von Konzernen betreffend ab. Dieser Fall ist von großer Bedeu-
tung für alle indigenen Völker in den Amerikas, deren Territorien oft Ziel der Ak-
tivitäten internationaler Konzerne sind. Es ist wichtig, dass indigene Völker ihre 
Rechte einfordern, da sie sonst weiterhin von den Zugriffsrechten internationaler 
Konzerne und von internationalen Freihandelsabkommen untergraben werden. 
Der Fall ist auch auf Zustimmung bei anderen Indianerstämmen in Kanada ge-
troffen, die sich der Klage vor weiteren Instanzen der Welthandelsorganisation 
und der NAFTA angeschlossen haben. Die indigenen amici curiae sehen sich in 
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ihren Bemühungen als Vertreter indigener Nationen in der ganzen Welt, da die 
Entscheidung Präzedenzwirkung für die ganze Welt hat. Falls Kanadas Argumen-
te erfolgreich gewesen wären, hätte dies den freien Zugriff von Großkonzernen 
auf Ressourcen in indigenen Territorien erleichtern können. 

Besonders indigene Nationen in Lateinamerika erleben die Auswirkungen 
der Argumente ihrer nördlichen Verbündeten am eigenen Leib: In manchen Fäl-
len wurden ihre Territorien von den Regierungen bereits zu Freihandelszonen er-
klärt. Überhaupt zählen Indianernationen schon seit Jahrzehnten zu den ersten 
Opfern des Wirtschaftsliberalismus. Infolgedessen könnten Indianernationen die 
Nichtanerkennung ihrer Rechte und das mangelnde Entgelt für ihre Eigentums-
rechte in einer Vielzahl von Fällen vor der Welthandelsorganisation geltend ma-
chen. Beispiele sind Fälle zu Textilien und Bananenexporten. 

4. Eine andere Zukunftsvision

Indigene Völker haben nie an den Verhandlungen von Freihandelsabkom-
men teilgenommen. Sie haben diese internationalen Verträge nie unterschrie-
ben und somit nie ihre Souveränität ihre Territorien und Ressourcen betreffend 
abgetreten. Indigene Nationen sind somit einige der wenigen Nationen, die die  
Legitimation von Freihandelsabkommen in Frage stellen können. Die meisten 
Staaten sind bereits Teil der Welthandelsorganisation und anderer Freihande-
labkommen, durch die sie langsam die Kontrolle über ihre Ressourcen an in-
ternationale Konzerne verlieren. Ihren BürgerInnen bleibt oft nichts anderes 
übrig, als gegen die Unterzeichnung von Freihandelsabkommen zu demonst-
rieren. Allein können sie diese aber nicht rückgängig machen. Nur durch die 
Zusammenarbeit mit indigenen Nationen, die sich für Integrität ihrer Territo-
rien und die Erhaltung natürlicher Ressourcen für alle zukünftigen Generatio-
nen einsetzen, können nicht-indigene lokale Gemeinschaften wieder Kontrolle 
über ihr Gemeingut erlangen. Die Anerkennung indigener Rechte kann somit 
zum Instrument für die Aufrechterhaltung lokaler Interessen dienen. Weiters 
kann die Zusammenarbeit mit indigenen Nationen die Bewegung gegen die 
Unterzeichnung weiterer Freihandelsabkommen stärken. Derzeit sehen wir 
den Beginn der Mobilisierung indigener Völker in den Amerikas gegen die ge-
plante Freihandelszone der Amerikas. Es wäre wichtig für alle Menschen, die 
in indigenen Territorien von Alaska bis nach Feuerland leben, dass sie indigene 
Rechte anerkennen und als positives Instrument zu verstehen beginnen. Wäh-
rend fast alle Regierungen in diesen Territorien derzeit das größte Freihandels-
abkommen der Welt verhandeln, sind indigene Völker die einzigen autonomen 
Einheiten, die nicht in diese Verhandlungen einbezogen sind. Solange ihre in-
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digenen Rechte und ihre Souveränität über ihre Territorien und Ressourcen 
aufrecht erhalten werden, können sie als letzte Instanz den Zugriff von inter-
nationalen Konzernen auf diese Ressourcen stoppen. In diesem Sinne ermög-
licht die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern die Erfüllung der Vision des 
Pan-amerikanischen Sozialforums: Otro América es Posible!
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Abstracts

In the last decade indigenous peoples have secured recognition of their 
rights in a number of the new Latin American constitutions. At the same ti-
me international trade organizations and multinational corporations have been 
strengthening their access rights to natural resources. Indigenous nations are 
therefore not only busy struggling for the implementation of their constituti-
onally protected rights, they are also faced with the far bigger challenge – fa-
cing up to the threat of international trade agreements. Whereas nation states 
are ceding more and more of their sovereignty to natural resources, indige-
nous peoples are looking for ways to secure recognition of their rights before 
international trade tribunals. And fi nally they are some of the few nations and 
peoples who are in the best position to challenge the overall legitimization of 
free trade agreements. 

Während indigene Völker im letzten Jahrzehnt die Anerkennung ihrer 
Rechte in den neuen Verfassungen Lateinamerikas weitgehend erreichten, ver-
stärkten internationale Handelsorganisationen und multinationale Konzerne 
ihre Zugriffsrechte auf natürliche Ressourcen weiter. Indigene Nationen sind 
daher nicht nur mit der Umsetzung ihrer verfassungsrechtlich anerkannten 
Rechte beschäftigt, sondern müssen sich der noch größeren Herausforderung 
– der Bedrohung durch internationale Freihandelsabkommen – stellen. Wäh-
rend Nationalstaaten immer mehr ihrer Souveränität über Ressourcen abtre-
ten, suchen indigene Gruppen nach Wegen, die Anerkennung ihrer Rechte vor 
internationalen Handelstribunalen zu erwirken. In letzter Instanz können in-
digene Völker als einige der wenigen Nationen die Legitimation von Freihan-
delsabkommen in Frage stellen.

Nicole Schabus
International Advisor, INET
Indigenous Network on Economies and Trade,
Vancouver BC
V6B 1H7, Canada
inet@earthlink.net
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Gonzalez, Mónica (2004, 
Hg.): Las muchas identidades. 
De nacionalidades, migrantes, 
disidentes y géneros. Mexiko: 
Editorial Quimera. 309 S., 
US$ 10

In den letzten Jahren wurde das 
Thema Kultur in der Entwicklungs-
theorie und in den Internationalen 
Beziehungen von der Globalisierungs-
debatte überschattet. Dennoch aber 
blieb auch die Kulturdebatte weiter-
hin bestimmend. Unter Bezug nahme 
auf Raymond Williams unterscheidet 
Gerald Faschingeder in seinem Buch 
Kultur als umkämpftes Terrain (Wien: 
Promedia,12-15) in der Geistesge-
schichte drei Phasen der Diskussion 
des Kulturbegriffs: Kultur als Zivili-
sation, Kultur als Identität und Kul-
tur als geistige Betätigung respektive 
Kunst. 

Im Sinn von Identität wird 
Kultur einer sozialen Gruppe zuge-
schrie ben und als Kennzeichen der 
Abgrenzung benutzt. In dieser Tra-
dition steht auch der Sammelband 
Las muchas identidades. De naciona-
lidades, migrantes, disidentes y géneros, 
der von Mónica González in einem 
Forschungsseminar an der Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
koordiniert wurde. Nach ihrem tödli-
chen Autounfall im vergangenen Ja-
hr wurde der Band nun von ihren 
Freunden herausgebracht.

In ihrem einleitenden Aufsatz 
begründet González, warum es un-

verzichtbar ist, im Plural zu denken, 
also von „Identitäten“ zu sprechen. 
Aus dieser differenzierten theoretis-
chen Perspektive ergibt sich auch der 
Titel des Sammelbandes. Jedes Indi-
viduum nimmt zugleich verschiede-
ne Identitäten an, seien es reale oder 
imaginierte, kognitive oder affektive, 
individuelle oder kollektive. Identitä-
ten sind für González mit Kultur ver-
bundene soziale Produkte und daher 
durch diese bestimmbar. Kultur wird 
als dynamischer Synkretismus vers-
chiedener Elemente verstanden. 

Nach einem Streifzug durch Kon-
zepte von Identität in der Sozialpsy-
chologie wendet sich González der 
Analyse des Übergangs von traditio-
nellen zu modernen Gesellschaf-
ten zu und versucht, das Verhältnis 
von Staat und Nation, citizenship 
und „Ethnopolitik“ zu klären. Gon-
zález beschreibt soziale Vorgänge der 
Enttribalisierung wie ihrer Gegen-
bewegung, der Retribalisierung. Mit 
der Konstruktion einer „Weltgesell-
schaft“, einer globalen Identität, wer-
den mehr und mehr Werte, Normen 
und Ideologien homogenisiert. Frei-
lich handelt es sich dabei nicht um 
gemeinschaftliche Identität, sondern 
um eine objektivierte und aufge-
setzte, den ökonomischen und po-
litischen Machtzentren entspringen-
de und nicht durch die Individuen 
selbst konstruierte Identität. Diese 
neue „ideale“ Identität, die sich auf 
Grund des Bruchs mit dem Loka-
len als Endpunkt einer Evolution 
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ver steht, korrespondiert nicht mehr 
mit dem Empfi nden der Individuen 
und ihren lokalen Realitäten. Die In-
kongruenz von universalen Normen, 
wie sie etwa im internationalen Recht 
zum Ausdruck kommen, und lokalen 
Werten produziert indifferente, apa-
thische und nicht refl ektierende In-
dividuen. Kulturpessimistisch sieht 
González, vielfältigen Reichtum der 
Individuen, ihre Philosophien, po-
litischen Überzeugungen, ihre Ver-
bundenheit mit der Natur, mit der 
eigenen Geschichte, mit Ethnie oder 
Familie zunehmend schwinden.

Die Gegenbewegung erneu-
ter Inanspruchnahme von Identität, 
auch konzeptualisiert als Retribalisie-
rung, setzte verstärkt ab den 1960er Ja-
hren ein. Wiedervergemeinschaftung/
Retribalisierung und Enttribalisie-
rung können daher als gleichzeiti-
ge, jedoch widersprüchliche Prozesse 
ausgemacht werden. Im Mainstream 
der Forschung wird das Phänomen 
der Retribalisierung aber als Reak-
tion oder Gegentendenz zu Globa-
lisierung-Enttribalisierung gedeutet. 
Ökonomische Misere, soziale und 
kulturelle Marginalisierung aktivier-
ten Bewegungen, die sich neuerlich 
durch lokale Identitäten zu defi nie-
ren trachteten. In sprach lichen Gewo-
hnheiten, regionalen Einstellungen 
und Nachbarschaftsbe zügen oder in 
den in marginalisierten Lebensbe-
dingungen wurzelnden Bewegungen 
suchen Individuen wieder vermehrt 
ihre gemeinschaftliche Identität in 

kultureller, politischer, historischer, 
religiöser, ethnischer Hin sicht wieder-
herzustellen. 

Diese Bewegungen sind in ihren 
Erscheinungsformen äußerst unter-
schiedlich. Die einen maximieren 
den Unterschied zum „anderen“ und 
verlagern die Idee der Ähnlichkeit 
nach innen. Andere repräsentieren 
einen neuen Synkretismus. González 
führt mehrere Varianten an, wie diese 
Bewegungen Identitäten unterschie-
dlich konzeptualisieren. Zweifelhaft 
an der Retribalisierung ist, dass sie 
Akzeptanz von Anderssein und Tole-
ranz nicht einschließt, Gesellschaften 
segmentiert und ethnifi ziert. Radi-
kale Bewegungen mit gewisser Schi-
zophrenie, Paranoia oder intensiver 
Gewalttätigkeit lehnen das Zusam-
menleben mit anderen kommunitä-
ren Identitäten ab. Damit laufen sie 
Gefahr Positionen einzunehmen, die 
konträr zur Vergemeinschaftung ste-
hen. Dadurch produzieren sie, was sie 
eigentlich ablehnen. 

Identitätskonfl ikte hat es immer 
gegeben. Ein Kult des Unterschieds 
und eine psychologische, physische 
oder kulturelle Opferrolle sowie Po-
larisierungen schaffen stets Identitäts-
konfl ikte. Die Intoleranz kommuni-
tärer Identitäten negiert den Beitrag 
des anderen in der eigenen kulturel-
len, ökonomischen und politischen 
Entwicklung. Weder ist der „andere“ 
immer Gegner noch das „Ich“ immer 
Opfer.
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González spricht sich für eine 
Koexistenz verschiedener Identitä-
ten aus. Menschenrechte sollten im 
Licht des Rechts auf Verschiedenheit 
um orientiert werden. Es wäre gebo-
ten, Eigenheiten im Dialog zu akzep-
tieren, ohne dem Lokalismus Uni-
versalismus aufzuzwingen. Indigene 
in Mexiko an erkennen etwa, dass es 
Bräuche gibt, die geändert werden 
sollten. Aber niemand hat das mo-
ralische Recht, ihre Bräuche zu dis-
qualifi zieren.

Der theoretische Ansatz von 
Monica González erscheint wichtig. 
Etwa im Umgang mit Bräuchen ge-
nitaler Verstümmelung von Mäd-
chen in Teilen Afrikas ist es hilfreich, 
Kultur nicht als etwas ewig Stabiles 
und Unveränderliches zu sehen oder 
gar lokale Identitäten und Kultur zu 
idealisieren. 

Die Aufsätze des Sammelbandes 
sind in thematische Blöcke gegliedert: 
Von der Bedeutung der Erfahrungen 
sprachlicher Minderheiten in Europa 
auch für Lateinamerika, vom Verhält-
nis der Indigenen-Nation der Navajo 
zum Staat von Arizona in den USA 
sowie von nationalen Identitätskon-
fl ikten im postsowjetischen Russland 
handelt der Abschnitt Minderheiten-
Nationen. Aufsätze über polnische 
MigrantInnen in Deutschland nach 
dem Kalten Krieg und Ecuadoriane-
rinnen in Madrid behandeln zwei un-
terschiedliche Gruppen von Migran-
tInnen in reicheren Industrieländern 
Europas. Der Beitrag über Dissiden-

tInnen auf Kuba behandelt die Pro-
blematik einer Gruppe, die westliche 
Werte in einem Dritte-Welt-Land 
einfordert, das sich gegen Homo-
genisierung eben dieser Werte ver-
wehrt. Von sexuellen Minderheiten 
und Globalisierung über die NGO 
„ACNUR“, die von Guatemala nach 
Mexiko ausgewanderte Frauen be-
treut, bis zum Feminizid in Ciudad 
Juárez spannt sich der Bogen der im 
Band enthaltenen Gender-Studien. 
Aufsätze über die Indigenen-Grup-
pen der Moskitia in Nicaragua, die 
Beni in Bolivien und die Uiguren 
in China runden den Sammelband 
ab. Die vielfältige Auswahl der The-
men in Las muchas identidades er-
folgte nicht zuletzt auch deshalb, um 
zu zeigen, dass die Grenzen zwischen 
„Erster“ und „Dritter Welt“ fl ießend 
verlaufen.

Jan Kreisky 
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Becker, Joachim/Heinz, Ro-
nald/Imhof, Karen/Küblböck, 
Karin/Manzenreiter, Wolf-
ram (Hg., 2003): Geld Macht 
Krise. Finanzmärkte und 
neo liberale Herrschaft. HSK/
Internationale Entwicklung 22. 
Wien: Promedia/Südwind. 
263 S., Euro 21,90

Macht Geld wirklich Krise? Wie 
im Sammelband eindrucksvoll an-
hand zahlreicher Analysen gezeigt 
wird, ist die Peripherie nicht nur in 
den 1990er Jahren, sondern histo-
risch immer wieder von Finanzkrisen 
betroffen gewesen. Die vergangenen 
zwei bis drei Jahrzehnte zählen dabei 
zu den schwärzesten in der Geschich-
te. Die jüngste Häufung von Krisen 
ist nicht zufällig, sondern in engem 
Zusammenhang mit der Liberalisie-
rung der Finanzmärkte und der ra-
dikalen Öffnung der Grenzen für 
Kapital zu sehen. Während von Fi-
nanzkrisen vor allem der globale Sü-
den betroffen war, sieht es im reichen 
Norden bislang weniger dramatisch 
aus. Dennoch haben sich auch hier-
zulande Banken- und Finanzkrisen 
seit Mitte der 70er Jahre gehäuft. Der 
Fall Japan zeigt, wie Ronald Heinz 
und Wolfram Manzenreiter detail-
liert analysieren, dass auch ein großes 
Industrieland nicht vor einer lang-
wierigen und tiefen Krise gefeit ist. 
Sind Finanzkrisen daher unvermeid-
lich? Oder fehlt es nur am politischen 
Willen, sie zu verhindern?

Die einzelnen Beiträge im Sam-
melband gehen diesen Fragen nach. 
Generell zeigt sich, dass es durchaus 
technische Möglichkeiten gäbe, Kri-
sen zu verhindern. Diesen entgegen 
stehen jedoch gewichtige Interessen – 
insbesondere im Norden –die von ei-
ner Politik, die zu Finanzkrisen führt, 
profi tieren. Finanzkrisen haben in 
der Peripherie verheerende Auswir-
kungen und sind in der Regel eng 
mit Auslandsverschuldung und spe-
kulativen Zu- und Abfl üssen von Ka-
pital verbunden. Empirisch detailliert 
wird dies anhand zahlreicher Aufsätze 
im Buch nachgezeichnet: Derek Ald-
croft und Martina Neuwirth geben 
einen generellen Überblick zu inter-
nationalen Schuldenkrisen. Waltraud 
Urban liefert eine Analyse der Asien-
krise. Karen Imhof, Rudy Weissenba-
cher, Florian Wukovitsch, Ilker Ataç, 
Joachim Becker und Andrés Musac-
chio stellen in ihren Beiträgen, in der 
Tradition der Reihe, in teilweise his-
torisch sehr tiefen Analysen auf ein-
zelne Länder ab. Diese länderspe-
zifi schen Untersuchungen werden 
durch breitere Zugänge über die Rol-
le und Funktion von Geld- und Fi-
nanzmärkten ergänzt: Vanessa Redak 
gibt eine übersichtliche Einführung 
über ausgewählte Funktionen und 
Veränderungen von Finanzmärkten. 
Martin Schürz liefert einen Über-
blick über die Ziele der Geldpolitik 
im Wandel. Robert Musil analysiert 
grundlegende Bedeutungen des Gel-
des in der Ökonomie.
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Während in der Peripherie dra-
matische Finanzkrisen zu verzeich-
nen gewesen sind, sind in Zen-
trumsstaaten – trotz z.T. weitgehend 
liberalisierter Kapitalmärkte – mit 
der Ausnahme Japans in den letzten 
Jahrzehnten keine schwerwiegenden 
Krisen aufgetreten. Auch das Plat-
zen der Spekulationsblasen an den 
wichtigen Aktienbörsen der Zentren 
der Weltwirtschaft zu Beginn die-
ses Jahrzehnts hat keine tiefe Wirt-
schaftskrise zur Folge gehabt. Im 
Norden geht man in der Geld- und 
Währungspolitik im Zentrum ver-
gleichsweise bedacht und vorsichtig 
vor. Überdies sind detailliertere Re-
gelungen im Bereich der Bank- und 
Finanzaufsicht vorhanden. Während 
im Norden über die Regulierung des 
Geldes sowie der (nationalen) Fi-
nanzsysteme weitgehend autonom 
auf nationalstaatlicher bzw. bei uns 
auf EU-Ebene entschieden wird, ist 
dies im Süden gänzlich anders: Die 
hohe Auslandsverschuldung hat den 
Gläubigern aus dem Norden, wie 
im Buch detailliert dokumentiert, 
erhebliche Eingriffsmöglichkeiten 
gegeben. Daher sind dort sind Fi-
nanzmärkte primär auf Druck des 
IWF – und damit der USA – radikal 
und rasch liberalisiert worden. Eben-
so ist eine dogmatische Währungspo-
litik, häufi g in Form überbewerteter 
Wechselkurse, eingefordert worden. 
Diese Form der an den Gläubiger-In-
teressen orientierten Politik hat zwar 
deren Spekulationsgewinne ermög-

licht und Interessen gesichert, aber 
auch unweigerlich zu Finanzkrisen 
geführt.

Dass liberalisierte dogmatische 
Währungspolitik und Finanzmärkte 
in der Peripherie zu Krisen führen, 
hat sich nunmehr bis ins Establish-
ment durchgesprochen. Mittlerweile 
bezweifelt sogar der IWF die Segnun-
gen der Liberalisierung. Dabei mögen 
die lautstarken Hinweise der Globali-
sierungskritikerInnen wohl auch eine 
Katalysatorwirkung gehabt haben. 
Allein geschehen ist sehr wenig. Ein-
zig die Eigenkapitalvorschriften für 
Banken werden im Rahmen der in-
ternationalen Vereinbarungen unter 
dem Titel von Basel II stärker risi-
koadäquat vorgenommen und sollen 
auf mikroökonomischer Ebene Ban-
kenkrisen – und damit Finanzkrisen 
– vorbeugen. Es wird jedoch befürch-
tet, dass dies für Entwicklungsländer 
zusätzliche Probleme bringen könnte, 
da die Kreditvergabe an diese weiter 
verteuert würde: Besserer Schutz für 
Industrieländer auf Kosten der Ent-
wicklungsländer. Ansonsten bzw. da-
mit bleibt für den Süden praktisch al-
les beim Alten, wenn auch jetzt nur 
mehr in Ausnahmefällen an der dog-
matischen Währungspolitik, die der 
IWF noch vor wenigen Jahren propa-
gierte, festgehalten wird. Es gibt auf 
internationaler Ebene keine neuen 
Kapitalverkehrskontrollen oder an-
dere Maßnahmen um die Volatilität 
des Kapitals einzudämmen.
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Wie Karin Küblböck in ih-
rem Beitrag jedoch betont (S. 226), 
bräuchte es „[...] einzig und allein ei-
nen entsprechenden politischen Wil-
len [...]“, um Finanzmärkte stabil zu 
machen und überdies Steueroasen 
(wie etwa Offshore-Zentren) tro-
cken zu legen. Die Instrumente wä-
ren vorhanden. Es gibt jedoch star-
ke Interessen an der Spekulation und 
den damit verbundenen Geschäften 
(Provisionen etc.). Diesen gelingt es, 
sich auf nationaler wie internationa-
ler Ebenen Gehör zu verschaffen und 
sich gegen allfällige Regulierungen, 
die ihre Geschäftsfelder beschränken 
könnten, zu wehren. Überdies schei-
nen die bestimmenden Zentrums-
staaten von Finanzkrisen – so die 
überwiegend geteilte Meinung des 
Establishments – heute weitgehend 
gefeit. Diese Einsicht mag man tei-
len, oder auch nicht. Fest steht jeden-
falls, dass Ökonomien, die sehr stark 
durch das Finanzkapital begünsti-
gende Regulierungen gekennzeich-
net sind ein geringeres Wachstum des 
Kapitalstocks und stärkere ökonomi-
schen Schwankungen aufweisen.

Insbesondere im Hinblick auf 
periphere Länder ist die entscheiden-
de Frage damit: Wie gelingt es, Re-
gulierungen der Finanzmärkte, die 
zu mehr Stabilität, Wohlstand und 
ökonomischer Umverteilung (Stich-
wort: Steuerfl ucht) beitragen kön-
nen, durchzusetzen? Während die 
technischen Möglichkeiten bekannt 
sind (siehe etwa auch den Beitrag von 

Mascha Madörin), wird das Wie im 
Buch nur angedeutet. Dennoch kann 
aus der tiefen Analyse der vergange-
nen Erfahrungen, die in den einzel-
nen Beiträgen vorgenommen wird, 
einiges abgeleitet werden. In welche 
Richtung könnten entsprechende 
Überlegungen gehen? Erstens, ist das 
Finanzsystem nur ein Teilbereich ka-
pitalistisch strukturierter Gesellschaf-
ten und damit heute vielfach Teil ne-
oliberaler Herrschaft. Veränderungen 
im Finanzbereich sind immer auch 
im Kontext anderer gesellschaftlich-
ökonomischer Bereiche zu sehen: 
Eine Tobin-Tax allein schafft wohl 
keine „bessere Welt“. Zweitens müs-
sen sich die (weltweiten) politischen 
Kräfteverhältnisse ändern. Wie das 
zu bewerkstelligen ist, das ist jedoch 
eine andere Frage. Möglicherweise 
wird diese Frage ja in einem weiteren 
Band der so erfolgreichen HSK/IE 
Serie behandelt. Der vorliegende ist 
jedenfalls äußerst gelungen. 

Johannes Jäger
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